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 vorwort

„lügenpresse“ – so lautet das unwort des Jahres 2014. 
Das ist eine gute und eine schlechte nachricht. ei-
nerseits ist es sehr beruhigend, dass ein nationalso-
zialistischer Kampfbegriff, der die Presse pauschal 
verunglimpft, mit dieser wahl stigmatisiert wird. an-
dererseits erscheint es ein wenig befremdlich, den 
pauschalen vorwurf der wahrheitswidrigen Berichter-
stattung in unserer freiheitlich-demokratischen Gesell-
schaft überhaupt zurückweisen zu müssen. Gerade die 
zeitung gilt den Deutschen als das seriöseste Medium; 
keine andere nachrichtenquelle genießt bei Jung und 
alt eine höhere Glaubwürdigkeit.

Diese spitzenposition haben wir dem umstand zu ver-
danken, dass zeitungen hochwertige, sauber recher-
chierte und professionell verfasste Inhalte liefern, auf 
die sich ihre leser verlassen können. Dafür unterneh-
men wir gerade in Bayern große anstrengungen. Über 
seine eigenen aktivitäten hinaus engagiert sich der 
vBzv als trägerverband der akademie der Bayerischen 
Presse [aBP] für eine intensive und hochwertige aus- 
und Fortbildung der redakteure und Journalisten. Mit 
dem neuen Direktor der aBP, Dr. robert arsenschek, 
wird dieser Kurs konsequent fortgesetzt werden. Die 
aus- und Fortbildung der journalistischen Mitarbeiter 
seiner Mitgliedsverlage unterstützt der vBzv weiter-
hin mit einem Budget von bis zu 250.000,– € pro Jahr. 
auch dieses sogenannte Gutscheinmodell hat sich zu 
einem erfolgsmodell entwickelt.

Qualitätsjournalismus ist teuer. Deshalb setzt sich 
der vBzv dafür ein, dass seine Mitgliedsverlage unter 
fairen wirtschaftlichen und rechtlichen rahmenbedin-
gungen arbeiten können. Der flächendeckende gesetz-
liche Mindestlohn, der – wenn auch mit abschlägen in 
den ersten beiden Jahren – auch für die rund 22.000 
zusteller in Bayern gilt, erweist sich dabei als abso-
lut kon traproduktiv. er führt bei unseren Mitglieds-

verlagen zu massiven Bürokratie- und Kostensteigerun-
gen – wobei das Kardinalziel des Mindestlohns, jedem 
vollzeit beschäftigten arbeitnehmer ein ausreichendes 
erwerbseinkommen zu sichern, für den nebenerwerb 
der zeitungszustellung gar nicht gilt. hier müssen 
dringend Korrekturen vorgenommen werden, um eine 
branchengerechte lösung zu finden.

entsprechendes gilt für die werberegulierung. Das 
Bundesverwaltungsgericht, das ende 2014 entgegen 
der vorinstanz und der ständigen verwaltungspraxis 
der Medienanstalten die regionale auseinanderschal-
tung von werbung in nationalen Fernsehprogrammen 
für zulässig erklärt hat, hat den regionalen und lokalen 
Medien einen Bärendienst erwiesen. sie können Inhal-
te aus der region für die region nur produzieren, wenn 
sie sich aus dieser region auch werblich finanzieren 
können. Mit der Freigabe der regionalen werbemärkte 
für nationale tv-Konzerne, die bereits eine florierende 
nationale werbevermarktung haben, wird die Finanzie-
rung regionaler und lokalen Medien grundsätzlich in 
Frage gestellt. hier ist die Medienpolitik gefordert, eine 
rasche Klarstellung im rundfunkstaatsvertrag bzw. im 
Bayerischen Mediengesetz zu schaffen.

Diese und viele andere themen werden uns bei unse-
rer verbandstagung beschäftigen, die in diesem Jahr 
auf einladung der verlegerfamilie schnell in nürnberg 
stattfinden wird. Ich freue mich dort auf ein wieder-
sehen mit Ihnen!

München, im März 2015 

Dr. Markus B. rick
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als wichtige Parameter für die wirtschaftliche lage der 
bayerischen zeitungsverlage ermittelt und analysiert 
der vBzv die entwicklung des Personalbestands, der 
auflagen, der abonnementpreise, der anzeigenumfän-
ge und -preise sowie der Beilagenzahlen. 

staBIle MItarBeIterzahlen

Die Personalentwicklung in den bayerischen zeitungs-
verlagen verlief auch im Berichtsjahr weitgehend kon-
stant. 

wie in den Jahren zuvor versorgen fast 2.000 festange-
stellte redakteure in den vBzv-Mitgliedsverlagen die 
leser ihrer zeitungen mit nachrichten und Kommen-
taren. Die zahl der volontäre, die in den verlagen zu 
Journalisten ausgebildet werden, beträgt wie im vor-
jahr etwa 140 [2012: 160, 2011: 180, 2010: 160, 2008 
und 2009 knapp 180, 2007: 150.

nach der aktuellen vBzv-Mitgliederumfrage hat sich 
auch die zahl der übrigen Beschäftigten in unseren 
Mitgliedsverlagen nur wenig verändert. wenn man die 
anzahl der kaufmännischen verlagsangestellten in den 
Mitgliedsverlagen mit denen in ausgegliederten Fir-
menteilen zusammen nimmt, hat sich die zahl kaum 
verändert. Die angestellten, die nach den tarifverträ-
gen für das zeitungsverlagsgewerbe in Bayern beschäf-
tigt werden, ist leicht zurückgegangen auf 2.300 [2013: 
2.400, 2012: 2.400, 2011: 2.900, 2010: 3.000, 2009: 
2.700, vorjahre: ca. 3.000]. Das gilt auch für die zahl 
der nach den tarifverträgen für das zeitungsverlagsge-
werbe beschäftigten gewerblichen arbeitnehmer [200, 

2013: 220, 2012: 300, 2011: 330, 2010: 480, 2009: ca. 
330]; hinzu kommen aber weitere, die nach den tarif-
verträgen der Druckindustrie bezahlt werden. Die an-
zahl der in ausgegliederten Firmenteilen oder ot-Be-
schäftigten ist weiter stark angestiegen. zum großen 
teil hängen die veränderungen der Beschäftigtenzah-
len mit umstrukturierungen und ausgliederungen von 
Firmenteilen zusammen, so dass man insgesamt von 
Konstanz sprechen kann.

Konstant ist auch die zahl der auszubildenden in den 
verlagen [ohne den Bereich der technik]. sie beträgt 
wie im vorjahr etwa 210 [2012: mehr als 200, 2011, 
2010 und 2009: 200, 2008: 210, 2007: 180], von denen 
etwa 100 zu Medienkaufleuten und weitere gut 30 zu 
Mediengestaltern ausgebildet werden. angesichts die-
ser zahlen werden hier weiterhin die anstrengungen 
der verlage sichtbar, auch über den eigenen Bedarf 
hinaus auszubilden – ungeachtet der hohen ausbil-
dungsvergütungen und der weitgehenden tarifvertrag-
lichen verpflichtung zur Übernahme.

Die zahl der zusteller, die jeden tag die zeitungen in den 
frühen Morgenstunden zu den lesern bringen, ist gegen-
über dem vorjahr erneut zurückgegangen auf nunmehr 
etwa 22.000 [2013: 25.000, 2011 und 2012: knapp 27.000, 
2010: 30.000]; wie im vorjahr ist der Großteil davon, etwa 
17.000 [2013: 20.000], in sog. 450-euro-Jobs beschäftigt.

I.

zahlen & Daten
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zeigen für die gesamte Bundesrepublik im Berichtsjahr 
einen auflagenrückgang von mehr als 990.000 exemp-
laren bzw. 4,6 % bei tages-, wochen- und sonntagszei-
tungen. von dieser entwicklung sind insbesondere die 
einzelverkäufe betroffen, während die abonnements 
im zurückliegenden Quartal wieder leicht angestiegen 
sind, nicht zuletzt auch aufgrund des erneut gestiege-
nen anteils der ePaper. Diese liegen derzeit bei rund 
0,63 Mio. exemplaren und steigen kontinuierlich weiter 
an [3/2014: 0,59 Mio., 4/2013: 0,49 Mio.].

steIGenDe aBonneMentPreIse

Fast alle verlage erhöhten im Berichtsjahr ihre Bezugs-
preise, und zwar zwischen 3,0 % und 14,0 %. anfang 
2015 lagen bei den an sechs tagen pro woche erschei-
nenden tageszeitungen die Monatsabonnementpreise 
zwischen 18,90 € und 52,90 €.

Der durchschnittliche monatliche Preis eines zeitungs-
abonnements lag bei unseren Mitgliedsverlagen am 
31. Dezember 2014 bei 35,40 € und damit 6,3 % höher 
als im vorjahr [zahlen jeweils gewichtet nach der ver-
kauften auflage].

Abopreise: Entwicklung in Bayern

2014:  +6,3 %
2013: +4,2 %
2012: +4,1 %
2011: +5,3 % 
2010: +3,5 %

2009: +4,1 %
2008: +4,2 %
2007: +3,6 %
2006: +4,7 %
2005: +5,7 %

2004: +3,2 %
2003: +2,5 %
2002: +5,9 %
2001: +4,8 %
2000: +3,3 %

noch IMMer sInKenDe anzeIGenuMFänGe 

Für die anzeigenumfangstatistik unseres verbandes 
haben im Berichtsjahr 21 verlage durchgehend Daten 
geliefert. Der netto-anzeigenumfang – gerechnet in 
mm – ging danach im Berichtsjahr um 6,5 % zurück.

Im bundesweiten vergleich sanken die anzeigenum-
fänge [Daten der zMG für regionale abonnementzei-
tungen, überregionale zeitungen und Kaufzeitungen] 
im Berichtsjahr] um 5,7 %. Dabei waren die rückgän-
ge zu Beginn des Jahres am höchsten. Kaufzeitungen 
und überregionale titel waren überproportional be-
troffen.

Entwicklung der Anzeigenumfänge in Bayern und 
in Gesamtdeutschland 2000–2014

Bayern
2014: -6,5 %
2013: -5,3 %
2012: -10,9 %
2011: -5,3 %
2010: -4,1 %
2009: -12,5 %
2008: -4,1 %
2007: +1,0 %
2006: +1,5 %
2005: -0,9 %
2004: -0,9 %
2003: -7,0 %
2002: -11,0 %
2001: -12,8 %
2000: +3,7 %

Deutschland
2014:  -5,7 %
2013: -8,8 %
2012: -9,4 %
2011: -4,1 %
2010: -5,0 %
2009: -12,4 %
2008: -3,8 %
2007: +0,5 %
2006: -0,8 %
2005: -1,1 %
2004: +0,3 %
2003: -6,7 %
2002: -12,3 %
2001: -12,7 %
2000: +4,5 %

wie im vorjahr waren im Berichtsjahr alle sparten 
rückläufig: Der umfang der Geschäftsanzeigen kumu-
liert lag 2014 national mit -3,7 % unter dem vorjahr 
[2013: -9,2 %]. Ihr anteil am Gesamtumfang [a.a.G.] 
lag bei 48,0 % [2013: 47,4 %]. Die einzelnen unterspar-
ten zeigten dabei folgende entwicklung:

 ■ Markenartikler- und hersteller:  
-5,1 % [a.a.G.: 3,3 %] [vorjahr: -3,8 %  
[a.a.G.: 3,2 %],

 ■ Kfz-hersteller/Markenwerbung: -15,0 %  
[a.a.G.: 1,3 %] [vorjahr: -19,1 % [a.a.G.: 1,1 %],

 ■ Großformen des handels: -4,7 % [a.a.G.: 12,1 %] 
[vorjahr: -18,3 % [a.a.G.: 11,9 %],

 ■ lokale Geschäftsanzeigen: -3,8 % [a.a.G.: 31,4 %] 
[vorjahr: -5,4 % [a.a.G.: 31,1 %].

 
Über das Jahr 2014 hinweg betrachtet gestaltete sich 
auch die entwicklung der rubrizierten anzeigensparten 
rückläufig: 

 ■ stellenanzeigen: -4,2 %  
[vorjahr: -20,2 %, 2012: -14,6 %]

 ■ Immobilienanzeigen: -9,1 %  
[vorjahr: -8,0 %, 2012: -10,8 %]

 ■ Kfz-Markt: -10,2 % [vorjahr: -12,6 %, 2012: -5,3 %]
 ■ reise: -4,6 % [vorjahr: -7,5 %, 2012: -6,0 %]
 ■ Familienanzeigen: -5,8 %  
[vorjahr: -0,2 %, 2012: -1,4 %]

 ■ veranstaltungen: -9,2 %  
[vorjahr: -5,5 %, 2012: -4,1 %]

 ■ sammelgruppe der sonstigen anzeigen -4,7 %  
[vorjahr: -4,3 %, 2012: -11,2 %]

auch sInKenDe BeIlaGenzahlen

Im Berichtsjahr sank bei den 20 verlagen, die uns für 
das Gesamtjahr zahlen vorgelegt haben, die zahl der 
Prospektbeilagen um 4,5 % [vorjahr: -1,4 %, 2012: 
-10,7 %], während sie im bundesweiten vergleich um 
3,8 % [2012: -7,1 %] zurück ging. Dabei gingen die 
„Prospektbeilagen national“ um 6,0 % [anteil: 46,0 %] 
und die „Prospektbeilagen lokal“ um 2,2 % [anteil: 
54,0 %] zurück. Im westen lagen sie mit -4,0 % und im 
osten mit -0,8 % unter dem vorjahr.

Entwicklung der Beilagen in Bayern und  
in Gesamtdeutschland 2000–2014

Bayern Deutschland
2014:  -4,5 %
2013: -1,4 %
2012: -10,7 %
2011: +1,4 %
2010: +3,4 %
2009: -8,3 %
2008: -0,5 %
2007: +6,3 %
2006: -1,5 %
2005: -1,7 %
2004: +4,8 %
2003: -1,8 %
2002: -13,4 %
2001: -7,1 %
2000: +3,8 %

2014:  -3,8 %
2013: -3,6 %
2012: -7,1 %
2011: -3,5 %
2010: +0,7 %
2009: -4,2 %
2008: -9,2 %
2007: +0,6 %
2006: +3,3 %
2005: -0,8 %
2004: -0,3 %
2003: -4,0 %
2002: -9,2 %
2001: -9,4 %
2000: +0,1 %

steIGenDe anzeIGenPreIse

Fast alle verlage haben auch im Berichtsjahr die anzei-
genpreise zum teil stark angehoben. Die mm-Grund-
preise stiegen im Berichtsjahr zwischen 1,1  % und 
14,6 %, im Durchschnitt um 2,8 % [der durchschnittli-
che anzeigenpreis stieg dagegen nur um gut 1 %].

Anzeigenpreise, Entwicklung in Bayern

2014:  +2,8 %
2013: +2,4 %
2012: +5,0 %
2011: +1,9 %
2010: +2,2 %

2009: +1,2 %
2008: +3,9 %
2007: +2,1 %
2006: +2,7 %
2005: +1,7 %

2004: +0,9 %
2003: +0,7 %
2002: +1,3 %
2001: +2,9 %
2000: +2,2 %

weIter rÜcKläuFIGe auFlaGen

Die auflage sank auch im Berichtsjahr, und zwar über-
proportional um -125.770 exemplare, vor allem bedingt 
durch die Insolvenz der abendzeitung. Mit -5,6 % hat 
sich die auflagenrezession wieder beschleunigt. Damit 
ging die zahl der täglich in Bayern verkauften auflage 
unserer Mitgliedsverlage auf nunmehr 2.136.361 ex-
emplare zurück [jeweils Iv. Quartal, abo und ev, zah-
len der Ivw]. 

Entwicklung der Auflagen in Bayern  
und in Gesamtdeutschland 2000–2014

Bayern
2014: 
-125.770 exempl. = -5,6 %

2013: 
-39.342 exempl. = -1,7 % 

2012: 
-19.366 exempl. = -0.8 %

2011: 
-39.600 exempl. = -1,7 %

2010: 
-41.500 exempl. = -1,6 %

2009: 
-30.250 exempl. = -1,2 %

2008: 
-34.700 exempl. = -1,3 %

2007: 
-16.000 exempl. = -0,6 %

2006: 
-41.000 exempl. = -1,5 %

2005: 
-33.000 exempl. = -1,2 %

2004: 
-11.000 exempl. = -0,4 %

2003: 
-32.000 exempl. = -1,1 %

2002: 
-22.000 exempl. = -0,77 %

2001: 
+4.200 exempl. = +0,14 %

2000: 
-4.000 exempl. = -0,14 %

Deutschland
2014: 
-990.000 exempl. = -4,6 %

2013: 
-741.000 exempl. = -3,5 %

2012: 
-768.000 exempl. = -3,4 %

2011: 
-795.000 exempl. = -3,2 %

2010: 
-581.000 exempl. = -2,4 %

2009: 
-650.000 exempl. = -2,6 %

2008: 
-620.000 exempl. = -2,4 %

2007: 
-610.000 exempl. = -2,3 %

2006: 
-570.000 exempl. = -2,1 %

2005: 
-700.000 exempl. = -2,5 %

2004: 
-570.000 exempl. = -2,0 %

2003: 
-500.000 exempl. = -1,7 %

2002: 
-890.000 exempl. = -3,0 %

2001: 
-430.000 exempl. = -1,4 %

2000: 
-270.000 exempl. = -0,8 %

erstmals seit langem standen damit die bayerischen 
zeitungen schlechter da als der Durchschnitt der zei-
tungen in Deutschland. Die zahlen der zMG [jeweils 
Iv. Quartal gegenüber dem Iv. Quartal des vorjahres] 
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Die zeitungen bewegen sich mit ihrem anzeigengeschäft 
auf quicklebendigen Märkten. Für das Jahr 2014 geht der 
zaw nach ersten schätzungen von Gesamtinvestitionen 
in werbung von 25,08 Mrd. € aus. Das ist ein hauchdün-
ner zuwachs von 0,2 % gegenüber dem vorjahr. nach 
gutem start und positivem schwung durch die welt-
meisterschaft folgte jedoch eine schwächere zweite Jah-
reshälfte. Parallel zum sinkenden Bruttoinlandsprodukt 
und der sich eintrübenden Konjunktur entwickelte sich 
auch der werbemarkt. wirtschaftliche Probleme in ei-
nigen europäischen ländern spielten dafür ebenso eine 
rolle wie der russland-ukraine-Konflikt.

Investitionen in Werbung

Quelle: zentralverband der deutschen werbewirtschaft, zaw

3,5 %

2010 2011 2012 2013 2014

1,9 %

0,2 %

-0,9 % -0,2 %

leicht rückläufig waren 2014 die netto-werbeumsätze 
der Medien. Die einnahmen der zwölf erfassten werbe-
träger werden nach Berechnungen des zaw um 0,6 % 
auf insgesamt 15,15 Mrd. € sinken. Das zurückhaltende 
werbeverhalten der unternehmen in den beiden letz-

ten Quartalen und vor allem der Prozess struktureller 
veränderungen einiger Medien waren ausschlagge-
bend für diese entwicklung. 

nach nielsen zeigen sich aber deutliche volumenzu-
wächse bei vielen Big spendern. aldi, rewe, vw, nor-
ma und real sind dabei die top 5 volumen-Gewinner. 
sie erzielen in Bezug auf die absoluten werbeinves-
titionen die größten zeitungs-zuwächse. Im oktober 
2014 wurde aldi wieder mit wöchentlichen anzeigen 
in allen zeitungstiteln präsent. Im Dezember verstärk-
te der Branchenprimus dann die Print-offensive mit 
einer hochwertigen achtseitigen Beilage in der Bild-
zeitung und setzte verstärkt auf die tageszeitung als 
aufmerksamkeitsstarken absatztreiber, ergänzend zu 
den ganzseitigen anzeigen in den regionalen titeln. Mit 
mehr als 102 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2014 
hat aldi seinen werbeetat für die zeitung um 46 % 
erhöht und ist mit Mehrausgaben von über 32 Mio. € 
im vergleich zum vorjahreszeitraum der absolute vo-
lumengewinner. In diesen imposanten zahlen ist der 
wiedereinstieg von aldi süd seit oktober noch nicht 
enthalten. rewe investierte nach nielsen-angaben von 
Januar bis oktober 60 Mio. € und damit 14 % mehr als 
im vorjahr in zeitungswerbung, norma realisierte ein 
Plus von 27 % auf 41 Mio. €.

auch bei real ist das zeitungsengagement deutlich an 
den werbeausgaben abzulesen: allein in den ersten 
drei Quartalen investierte real fast 23 Mio. € mehr in 
die zeitung als 2013. Die zahlen zeigen eindrucksvoll, 
wie stark der werbeträger tageszeitung trotz der ab-
nehmenden Marktanteile nach wie vor ist. 

I.

anzeigen

unterstützt wird die Marktbearbeitung mehr und mehr 
von komplexen crM-systemen, sodass Kundenwissen 
effizient und systematisch aufgebaut werden kann. 
hier haben die verlage inzwischen deutlich gegenüber 
anderen Branchen aufgeholt. Daneben findet vieler-
orts ein Kulturwechsel im umgang mit dem Kunden 
[und den Mitarbeitern] statt. Immer mehr etablieren 
sich cross- & upselling Kundencenter anstelle der tra-
ditionellen „anzeigenannahme“ am telefon, wobei 
im traditionell service-orientierten Inbound-Geschäft 
sämtliche strukturen im verkauf hinterfragt und viel-
fach neu organisiert werden. 

Bedauerlicherweise findet parallel zu diesen positiven 
entwicklungen ein „Klimawechsel“ in der Politik statt. 
so verabschiedete sich Bundesjustizminister heiko 
Maas öffentlich gegenüber dem Markenverband vom 
leitbild des „mündigen verbrauchers“, und seitens der 
eu zeichnen sich verstärkt restriktionen bei der werb-
lichen ansprache von Kindern ab. 

eine konkrete werberegulierung enthielt der referen-
tenentwurf zum Kleinanlegerschutzgesetz: Künftig sol-
len nach dem willen der Bundesregierung verbraucher 
durch warnhinweise geschützt werden und werbung 
für Finanzmarktprodukte in der Presse nur noch er-
laubt sein, wenn sie im umfeld von wirtschaftsbericht-
erstattung platziert ist. verlegerverbände und zaw 
haben sich mit einer stellungnahme gegen diesen ent-
wurf ausgesprochen. weitere werbeverbote sind zu be-
fürchten, die neue tabakrichtlinie droht auch die wer-
bung für e-zigaretten einzuschränken und nicht zuletzt 
der Mindestlohn schlägt sich auf das werbegeschäft 
nieder, indem z. B. die Direktverteilung für die verla-
ge um bis zu 25 % teurer wird. Die sonderregelungen 
für verlage im rahmen des zur Jahreswende in Kraft 
tretenden Mindestlohngesetzes, MiloG, gelten nur 
für zusteller, die ausschließlich zeitungen austragen. 
hybridzusteller sollen dagegen nicht privilegiert sein. 
Bundesweit haben daher einige verlage zum 1. Januar 
2015 die resthaushaltsabdeckung eingestellt, da die-
ses Geschäftsmodell sich nur durch die synergien mit 
der zeitungszustellung rechnet. 

Dennoch lag das niveau der anzeigenumfänge der lo-
kalen und regionalen abonnementzeitungen in der zeit 
von Januar bis Dezember 2014 mit -5,1 % unter dem 
vorjahreszeitraum. Die zeitungen hielten Ihre Brutto-
heftumfänge genau auf dem vorjahresniveau [0,0 %], 
wobei der Brutto-textumfang um 0,7 % anstieg und 
der Brutto-anzeigenumfang mit -2,4 % unter dem ni-
veau des vorjahreszeitraums blieb.

In nielsen Iv sanken die anzeigenumfänge bei den re-
gionalen und lokalen abozeitungen um 5,6 %.

auch im lokalen Bereich fragmentiert und digitalisiert 
sich der werbemarkt zunehmend. Die Budgets für re-
gionale werbung werden auf eine vielzahl von Maß-
nahmen verteilt, Mediapläne immer breiter aufgestellt, 
um die gleiche anzahl von Menschen zu erreichen. 
regionale werbung wird also heute auch crossmedial 
geplant und die zeitungen vor ort müssen dem rech-
nung tragen, dass es zahlreiche weitere werbemöglich-
keiten mit regionalem content gibt, wie etwa Digital 
out of home, städteportale, Facebook-communities 
etc. auch die Bestrebungen nationaler tv-anbieter, die 
Fernsehwerbung zu regionalisieren, setzen die lokalen 
werbemärkte unter Druck [s. s. 28 ff].

Die verlage können hier [noch] mit ihrer lokalen ver-
netzung punkten und nutzen neue Produktangebote, 
z. B. online werbeplattformen für den lokalen handel 
wie die von unipush Media entwickelte „regioapp“, 
oder simply local, eine bundesweite Plattform für 
regionale werbung [s. s. 18], für die vermarktung 
ihrer vertriebskanäle. ein weiteres Beispiel ist die 
 e-Paper-Beilage der augsburger allgemeinen. um 
den vorteil der traditionellen Bindung in die region 
zu wahren, befassen sie sich mit wachsender Inten-
sität mit der erforschung ihrer Märkte. vorbildlich ist 
hier die Mediengruppe oberfranken, wo im Mix aus 
externer und interner Primärforschung [Monitoring 
leserzufriedenheit, werbekundenbefragung, rea-
derscan, tests zur servicequalität im Kundenservice, 
unterstützung der Produktentwicklung, etc.] und se-
kundärforschung [Ma, verbreitungsanalyse, verbrau-
cheranalyse, acta, awa, JIM, etc.] optimierungspo-
tenzial bei bestehenden Produkten, v.a. aber auch 
erfolgspotenzial für die entwicklung neuer Produkte, 
ausfindig gemacht wird. Gegenüber Kunden und Mit-
arbeitern präsentiert das unternehmen damit zudem 
engagement und Innovationsbereitschaft. 
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Die einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
schrieb im Jahr 2014 im sozialpolitischen Bereich 
Geschichte [s. s. 59]. Die zeitungshäuser stehen 
nun vor der herausforderung, die vorgaben des 
Gesetzgebers in die Praxis umzusetzen. stücklöhne 
müssen unter Berücksichtigung der entsprechenden 
entgeltbestandteile in stundenlöhne umgerechnet 
werden, wobei unter die Übergangsregelung, die für 
die verlage erreicht werden konnte, nur die reine zei-
tungszustellung fällt. Immerhin ist den verlegerver-
bänden im hinblick auf die Dokumentationspflicht 
der arbeitszeiten ein großer erfolg gelungen: In der 
verordnung zur abwandlung der Pflicht zur arbeits-
zeitaufzeichnung nach dem Mindestlohngesetz und 
dem arbeitnehmer-entsendegesetz wurde de facto 
die erhoffte sollarbeitszeitregelung für die zeitungs-
zustellung erreicht [vgl. s. 59].

Die umsetzung der neuen regelung ist für die verla-
ge dennoch mit einem erheblichen bürokratischen 
Mehraufwand verbunden. so wurde etwa in der Per-
sonalabteilung der augsburger allgemeinen eine neue 
organisationseinheit zur Kontrolle und erfassung der 
Korrekturmeldungen zur zeiterfassung mit 3,5 Mitarbei-
tern eingerichtet. 

Großes Gewicht liegt in den verlagen auf dem le-
sermarkt, aktuell die haupterlösquelle, und der ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle. Bei der Mittelbay-
erischen zeitung wurde etwa in einem mehrjährigen 
Prozess unter hinzuziehung verschiedener Beratungs-
unternehmen ein komplexes strategiekonzept entwi-
ckelt, in dessen Mittelpunkt die Marke steht, aus dem 

sich verschiedene Geschäftsmodelle für die verschie-
densten vertriebswege – online-mobile-social Media 
– ableiten. Mit tools wie dem customer experience 
Monitor der Firma cmc, cross-Media-consulting mit 
sitz in hamburg, versuchen andere verlage, die loya-
lität ihrer Kunden als zentrale leistungskennzahl iden-
tifizieren zu können. Beim Münchner Merkur, einem 
der an dem Pilotprojekt beteiligten verlage, werden 
die ergebnisse zur kundenorientierten weiterentwick-
lung des Produktangebotes sowie zur steuerung von 
Innovationsprozessen genutzt. als Kriterium für die 
Kundenbindung dient dabei die empfehlungsbereit-
schaft der nutzer und leser. Durch diese standortbe-
stimmung aus Kundensicht, bei der ermittelt wird, wie 
Kunden die gedruckte zeitung, e-Paper und website 
erleben, lässt sich ein Kundendialog aufbauen, der 
hilft, den Kunden und seine Bedürfnisse und Interes-
sen besser kennen zu lernen.

zunehmend wird aber auch der Direktverkauf profes-
sionalisiert, der bisher in den meisten verlagen über 
einen Dienstleister abgewickelt wird. wie eine verlags-
eigene organisation aussehen kann, zeigt im nachbar-
land die zeitungsgruppe thüringen.

nach langem ringen startet nun auch in Bayern im 
März 2015 eine Gattungsmarketingkampagne der 
Grossisten „zeitung – nachrichten mit Format“. vorbild 
ist „zeitung macht schlau“, eine aktion der norddeut-
schen verlage mit den dort ansässigen Grossisten, die 
im Frühjahr 2012 erstmals stattfand und bereits von 
den verlagen in nordrhein-westfalen und jetzt auch in 
Berlin übernommen wurde. 

I.

vertrieb

Im Bereich der Briefzustellung ist die abdeckung mit 
privaten Dienstleistern in Bayern zwar nicht optimal, 
die vorhandenen zustellunternehmen sind aber nach 
wie vor über die Mail alliance als verbund regionaler 
zusteller gut konsolidiert, die umsätze steigen und die 
sendungsmengen nehmen zu. 

Dies kann wohl nur über eine Kombination aus neu-
kundengewinnung und erweiterung des Produktport-
folios geschehen, wie etwa „easynotes“ [ein auf-
kleber weist auf die sendung im Briefkasten hin]. Im 
Bereich Bücher- und warensendungen lässt sich vom 
zunehmenden e-commerce profitieren, wobei beim 
wettbewerber DP aG sich etwa zusätzliche Inhalte wie 
Mitteilungen etc. auf die ware beziehen müssen. Gute 
Marktchancen hat auch die teiladressierte zustellung 
von Postwurfsendungen, wie sie die DP aG anbietet 
und bei der mit hilfe von Geomarketing streuverluste 
reduziert werden können. 

auch zur Belebung des einzelverkaufs am wochenen-
de launchte der süddeutsche verlag im oktober 2014 
mit der samstags erscheinenden wochenendzeitung 
ein vielbeachtetes, neuartiges Printprodukt, in das der 
verlag erhebliche summen investiert hat. u. a. wurde 
eine eigene redaktion mit mehreren zusätzlichen stel-
len eingerichtet. Digitalkunden der sz am wochenende 
erhalten kostenlos die ebenfalls neu auf den Markt ge-
brachte, samstags um 22.00 uhr um alle Bundesliga-
ergebnisse aktualisierte app „sport am wochenende“, 
die auch einzeln via itunes und Google-Play-store an-
geboten wird. nebenbei wurde die fast schon als Klas-
siker geltende sz Bibliothek im zuge der ausweitung 
des digitalen angebots um eine e-Book-reihe ergänzt. 
Durch eine spezielle wochenend-app, samson, ha-
ben auch die nürnberger nachrichten ende 2014 ihr 
Digital abonnement erfolgreich aufgewertet.

wie erfolgreich die verlage am lesermarkt agieren, 
zeigt sich an den umsätzen: Bei tendenziell abnehmen-
der Printauflage steigen die erlöse aus dem zeitungs-
vertrieb.

erschwert wird aber auch dieser Geschäftsbereich 
durch die vorstellungen des Gesetzgebers, so durch 
die mit wirkung zum 13. Juni 2014 in deutsches recht 
umgesetzte eu verbraucherrechte-richtlinie. Mit der 
umsetzung ist es zu erheblichen änderungen im zivil-
recht [BGB und eGBGB] gekommen, die insbesondere 
die „Besonderen vertriebsformen“ [verträge, die au-
ßerhalb von Geschäftsräumen oder im wege des Fern-
absatzes geschlossenen werden], die widerrufsrechte 
und die Informationspflichten betreffen. ähnlich er-
schwerend wirkt sich die geplante europäische Daten-
schutzgrundverordnung aus [s. s. 36]. 

Insgesamt sind die vertriebsmitarbeiter bei der Pro-
duktvermarktung immer mehr gefordert. Gemeinsam 
mit der hochschule offenburg bietet das BDzv-toch-
terunternehmen zv-Gmbh daher einen zertifizierten 
ausbildungsgang zum vertriebsmanager an. Die acht 
Module enthalten themen wie abo-Marketing, ein-
zelverkaufssteuerung, Projektmanagement, vertriebs-
recht usw. Darüber hinaus entwickeln die teilnehmer 
zwei Projekte für ihre eigenen häuser während des 
Kurses. Indem das zertifikat mit den Prüfungsanforde-
rungen der Fachhochschule offenburg verknüpft wird, 
erhalten die teilnehmer mit dem abschluss auch ein 
offizielles zertifikat einer hochschule. Die Kosten des 
Kurses sollen pro teilnehmer etwa 5.000 € betragen. 
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ne nicht zuletzt auf Glaubwürdigkeit fußende  Marke zu 
beschädigen und verlagseigene Digitalangebote in die 
„schmuddelecke“ abdriften zu lassen. 

Insgesamt nimmt der online-werbemarkt weiterhin zu. 
Die Bruttowerbeerlöse im Internet lagen im Jahr 2014 
laut veröffentlichung von nielsen Media research mit 
3,06 Mrd. € knapp über dem vorjahresniveau [3,02 
Mrd. €]. erstmals werden seit dem Frühjahr 2014 auch 
die netto-werbeumsätze für online-Display-werbung 
durch den ovK online-vermarkterkreis im Bundesver-
band Digitale wirtschaft in seiner werbestatistik aus-
gewiesen.

Damit wird der Markt und sein tatsächliches wachstum 
so realitätsnah wie möglich abgebildet. Im Gegensatz 
zu anderen Media-Gattungen wurden im online-Be-
reich die Brutto-umsätze immer von den vermarktern 
selber an das Marktforschungsinstitut nielsen gemel-
det, das die zahlen bislang erhoben hat. nun will der 
ovK gemeinsam mit nielsen und anderen Marktteil-
nehmern an einer optimierung der werbestatistik ar-
beiten, die allerdings erst mittelfristig greifen soll.

Die gute nachricht für die onliner: Der werbe-
markt wächst auch weiterhin  – wenngleich das 
netto-wachstum nicht ganz so rasant ausfällt wie 
die Brutto-steigerungsraten der letzten Jahre. aber 
immerhin: Die netto-werbeumsätze, die die wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft  PricewaterhouseCoo-
pers auf Basis von vermarkter-Meldungen ermittelt 
hat, ergeben für 2013 ein wachstum von plus 9,3 % 
auf 1,32 Mrd. €. Die Prognose für 2014: Plus 8,4 % 

Bundesweit ist der wandel der verlage vom zeitungs-
haus zum Medienhaus weitgehend vollzogen. sie alle 
bieten neben der gedruckten ausgabe der tageszei-
tung ihre journalistischen Inhalte online, mobile, als 
apps oder als e-Paper und über social Media mit ste-
tigem erfolg an. ein standardisiertes Geschäftsmodell 
für die refinanzierung der digitalen Produkte existiert 
indes noch nicht; gefragt sind vielmehr individuelle un-
ternehmerische lösungsansätze.

Problematisch ist die Fragmentierung der digitalen 
werbeflächen mit ihren unterschiedlichen Qualitä-
ten / wirkungspotenzialen, die dazu führen, dass ihre 
Komplexität sich nur über algorithmen [Programma-
tic Buying] beherrschen lassen: das automatisierte 
Buchen von werbeinventar über entsprechende 
Marktplätze oder Plattformen. vorteil für den wer-
bekunden ist, dass sich über ein targeting die ziel-
gruppe sehr genau identifizieren und mit geringen 
streuverlusten ansprechen lässt, indem bestimmt 
werden kann, welche Interessen ein user in der ver-
gangenheit gezeigt hat. so lässt sich eine größere 
reichweite und in der Folge eine bessere Perfor-
mance erreichen. u.a. die oMs bietet eine techni-
sche lösung für die automatisierung von Prozessen 
im zuge von Programmatic Buying an. 

experimentiert wird in einigen verlagen mit dem sog. 
native advertising, bei dem vom Kunden hergestellte 
werbetexte in das verlagsangebot übernommen wer-
den. allerdings steht nicht nur der Presserat dieser wer-
beform skeptisch gegenüber, die der entsprechenden 
Kennzeichnung bedarf. es besteht die Gefahr, die eige-

I.

online & Mobile

erfreulicherweise gab das Bundesfinanzministerium 
[BMF] im sommer 2014 eine verbindliche regelung 
für die Besteuerung von Bundle-angeboten bekannt, 
nachdem zunächst von einigen Finanzbehörden die 
auffassung vertreten wurde, dass in dem gegenüber 
dem einzelpreis günstigeren aufpreis für das e-Paper 
eine missbräuchliche rabattgestaltung liege. auch 
das BMF hatte ende november 2013 aufgrund eines 
Beschlusses des BFh in ähnlicher richtung stellung 
genommen. Dies hätte zukünftig bedeutet, dass der 
Gesamtpreis von Bundle-angeboten nach dem ver-
hältnis der einzelverkaufspreise hätte aufgeteilt wer-
den müssen. letztendlich folgte das Ministerium je-
doch der argumentation der verlegerverbände, dass 
es sich bei dem e-Paper lediglich um eine pdf-Datei 
gleichen Inhalts handele, die für den abonnenten den 
zusatznutzen der digitalen lesemöglichkeit biete. 
Dem verlag müsse hier das Preisbestimmungsrecht 
zustehen, so dass eine „missbräuchliche rabattge-
staltung“ nicht vorliege. soweit nun vertraglich ein 
gesondertes entgelt vereinbart ist, unterliegt nur 
dieser anteil dem vollen Mehrwertsteuersatz. eine 
aufteilung nach einzelverkaufspreisen findet hier 
ausdrücklich nicht statt. wird das e-Paper den Print-

und ein Gesamtvolumen von 1,43 Mrd. € netto. Die 
statistik bestätigt einen weiteren trend der letzten 
Jahre: treiber des wachstums sind Mobile adverti-
sing und Bewegtbild-werbung. Daneben haben laut 
ovK aber auch die von den online-vermarktern ein-
geleiteten Qualitätsmaßnahmen mit Blick auf Pla-
nung und werbewirkung sowie die fortschreitende 
automatisierung der klassischen online-werbung 
den Markt gepusht. 

Für mobile angebote fehlt es jedoch weiter an pas-
senden werbeformaten. Die Möglichkeiten von tar-
geting und datengestützte Geschäftsmodelle werden 
generell wenig genutzt. ein erfolg konnte bei der Ivw 
hinsichtlich der zählung von Paid content angebo-
ten erzielt werden: Die von vPrt und BvDw gefor-
derte Impulsmessung, bei der nur verkaufte ange-
bote gezählt werden, die mindestens einmal genutzt 
werden, konnte verhindert werden. es besteht die 
hoffnung, dass sich nun mehr verlage der Melde-
statistik anschließen. Geplant ist eine verknüpfung 
von auflagenstatistik und Paid-content-statistik der 
Ivw durch eine „zuzüglich-ausweisung“ [e-Paper: 
„davon-ausweisung“].
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abonnementen jedoch kostenlos zur verfügung ge-
stellt, so ist der Kaufpreis aufzuteilen und getrennt 
zu besteuern. 

allerdings teilte das Bundesfinanzministerium vor Jah-
reswechsel den betroffenen verbänden mit, dass man 
rückwirkend auch vor dem 1. Juli 2014 eine umsatz-
steuerliche aufteilung der verlagsumsätze mit Bundles 
erwarte. zur Begründung wurde darauf hingewiesen, 
dass hier eine andere nichtbeanstandungsregel gelte: 
lediglich die wahl der aufteilungsmethode werde bei 
Printabonnements mit e-Paper bis 1. Juli 2014 nicht 
beanstandet, nicht aber die notwendigkeit einer auf-
teilung an sich. Das entbinde deshalb nicht von der 
Pflicht auch für diese zeiträume die abgabepreise auf-
zuteilen. 

wenn also der zugang zum e-Paper bzw. e-Book ohne 
ein gesondert berechnetes entgelt eingeräumt wird, 
soll der der Gesamtverkaufspreis nach Maßgabe von 
abschnitt 10.1 absatz 11 ustae aufgeteilt werden. 
Danach ist grundsätzlich das verhältnis der einzelver-
kaufspreise maßgebend. 

Dies entspricht nach auffassung der seinerzeit betei-
ligten verlags- und verbandsvertreter keinesfalls den 
ergebnissen der Gespräche mit dem Finanzministeri-
um. BDzv, vDz und Börsenverein haben sich noch im 
Dezember 2014 mit einem dringenden schreiben an 
den zuständigen staatssekretär gewandt, eine antwort 
steht noch aus. auch soll versucht werden, den Finanz-
ausschuss des Bundestages mit dieser Problematik zu 
befassen. 

Bei der entwicklung neuer Produkte und Öffnung neu-
er Märkte für die vermarktungsaktivitäten der verla-
ge empfiehlt es sich, besonderes augenmerk auf den 
lokalen [e-commerce-]handel zu legen. nach einer 
studie des ibi research institutes an der universität re-
gensburg wird der umsatzanteil, den der handel mit 
e-commerce macht, in den nächsten drei Jahren auf 
25 % anwachsen [heute: 12 %]. zugleich findet ein 
realer rückgang der einnahmen im einzelhandel trotz 
nominalen wachstums statt. Der handel ist also ge-
zwungen, zu reagieren und den Bereich e-commerce 
nicht amazon & co. zu überlassen.

eine Portallösung bietet die Betreiberfirma my-X-place 
in Kooperation mit fünf deutschen zeitungshäusern 
mit der Plattform simply local voraussichtlich ab 

 Frühjahr 2015 an. hier sollen kleinere lokale händler 
die Möglichkeit haben, mit ihren Produktangeboten 
mit möglichst geringem aufwand über die aussteu-
erung von Inhalten auf Fremdportale ins relevant set 
der endverbraucher zu gelangen. Über eine Produkt-
suche lassen sich angebote aus der unmittelbaren 
umgebung anzeigen, inklusive Preis und verfügbar-
keit. simply local ist als Datenbroker im rahmen eines 
Multichannel-handels gedacht. Der Innenstadthandel 
wird dabei als „lager“ begriffen, in dessen Bestand 
Konsumenten über ihr endgerät einblick nehmen und 
sich waren bestellen und liefern lassen [click & collect] 
bzw. sie selbst beim händler anschauen/abholen kön-
nen [reserve & collect]. Für die lieferung könnten etwa 
die Briefzustelldienste der verlage genutzt werden, so 
ist man etwa in Bremen mit der citipost im Gespräch. 

eine vergleichsweise einfache Portallösung bietet uni-
push Media mit der regioapp. Mit einer solchen stell-
platzfunktion kann die Medialeistung der verlage wie 
bei stellen-, Kfz- oder Immobilienmärkten genutzt wer-
den.

Problematisch ist jedoch nach wie vor, dass die lokalen 
händler ihre Produkte nicht in Konkurrenz zu den gro-
ßen Ketten anbieten wollen, ohne diese jedoch die für 
eine reichweitengewinnung nötige Gravitation fehlt. 
Bereits der nach ähnlichem Konzept geplante Markt-
platz Bayern ist an den Berührungsängsten der kleine-
ren händler zu den großen wettbewerbern gescheitert. 
allerdings ist der handel heute einem deutlich stärke-
ren handlungsdruck ausgesetzt.
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Der vertrieb von zeitungsinhalten über elektronische 
Kanäle ist heute längst normalität und gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung gegenüber der gedruckten ta-
geszeitung – auch wenn diese vorerst die „cash cow“ 
bleiben wird.

PaID content

Kaum ein anderes thema treibt die verlage derart um 
wie Paid content und die Frage, wie die tradierten Ge-
schäftsmodelle ins digitale zeitalter übertragen wer-
den können. nach neuesten studien sind leser durch-
aus dazu bereit, auch im Internet für gute Inhalte gutes 
Geld zu bezahlen: Im vergangenen Jahr hat jeder dritte 
deutsche Internetnutzer [34 %] für redaktionelle Inhal-
te im web Geld ausgegeben, so das ergebnis einer re-
präsentativen umfrage im auftrag des Digitalverbands 
BItKoM unter 1.019 Internetnutzern in Deutschland.

Im Jahr davor hatte erst ein viertel der Internetnutzer 
für journalistische angebote gezahlt. Im schnitt geben 
die deutschen webuser pro Monat 15,10 € für entspre-
chende Inhalte aus, nach 13,60 € im Jahr zuvor. vor-
aussetzung ist, so die BItKoM-studie, dass die Inhalte 
benutzerfreundlich aufbereitet werden, nicht zu teuer 
und einfach abzurechnen sind. laut umfrage verfügen 
22 % der Befragten über ein Monats-abo, bei dem die 
digitale nutzung eines Mediums pauschal abgerechnet 
wird. 20 % haben für einzelne Beiträge oder ausgaben 
bezahlt. Besonders intensiv werden kostenpflichtige 
Inhalte in der jüngeren zielgruppe von 14 bis 29 Jahren 
mit einem anteil von 40 % genutzt. In der Generation 
65 Plus sind es dagegen nur 22 %.

an erster stelle der fünf beliebtesten Inhalte steht das 
thema Politik. 46 % der für redaktionelle Inhalte zah-
lenden Internetnutzer geben ihr Geld für politische Be-
richte oder analysen aus. 37 % zahlen für wirtschafts-
informationen, 31 % für exklusive sport-Berichte und 
20 % für Informationen rund um das thema Gesund-
heit, ernährung und Fitness. 12 % interessieren sich 
für überwiegend fachliche themen.

ein gutes viertel [27 %] der Befragten gibt an, dass 
ihr abo mehrere themen abdeckt.  Die ergebnisse der 
studie zeigen auch, für welche Formen der Berichter-
stattung die zahlungsbereitschaft am höchsten ist. 
46 % der grundsätzlich zahlungsbereiten Internetnut-
zer würden vor allem für aufwändige journalistische 
Formate wie reportagen, hintergrundberichte und 
längere Interviews bezahlen. ein viertel [25 %] wäre 
am ehesten bereit, für investigativ recherchierte Ge-
schichten und exklusivberichte Geld auszugeben und 
12 % für Fachinformationen. Dagegen würden nur 
10 % für Meinungsartikel oder Kommentare bezahlen 
und sogar nur 6 % für tagesaktuelle nachrichten. Die 
nutzer verlangen also auch im Internet nach hochwer-
tigen und exklusiven Inhalten. allerdings schließen 
zurzeit immerhin 60 % der Internetnutzer aus, für 
journalistische Inhalte im Internet Geld auszugeben. 
ein wesentlicher Grund für die ablehnende haltung 
ist der ausreichende kostenlose zugang zu journalisti-
schen Inhalten im Internet. 

aktuell haben nach angaben des BDzv bundesweit 
105 zeitungstitel Paid-content-Modelle auf ihren web-
sites installiert; in Bayern sind es 14 titel.

II.

 e-Publishing



24 25

Bezahlangebote führen in allen häusern dazu, dass 
sich redaktion und verlag noch intensiver mit der wei-
terentwicklung des angebots auseinandersetzen: „wer 
sind unsere leser? wie machen wir ihnen das beste an-
gebot? wie treiben wir den digitalen wandel in unserer 
organisation? wir wissen, dass wir immer ein stück 
besser, schneller und experimentierfreudiger als der 
kostenlose wettbewerb sein müssen“, beschrieb dies 
stephanie caspar, Geschäftsführerin von weltn24 [ho-
rizont.net, 13.02.2015].
 
Mit spannung erwartet die Branche die für März 2015 
angekündigte einführung einer Paywall bei der süd-
deutschen zeitung. auch dort wurde die gesamte ver-
lagsstrategie neu überdacht [horizont 5/2015, s. 20 f.].

e-PaPer

eine inzwischen etablierte variante von Paid content 
ist das e-Paper, dessen anteil an der Gesamtauflage 
der tageszeitungen steigt. Derzeit liegt die e-Paper-
auflage bei rund 0,63 Mio. exemplaren und nimmt da-
mit kontinuierlich zu [3/2014: 0,59 Mio., 4/2013: 0,49 
Mio.]. Die e-Paper-auflage der vBzv-Mitgliedsverlage 
stieg im vergangenen Jahr um 36,9 % von 60.588 
[Iv/2013] auf 82.959 [Iv/2014]. 

MoBIle verBreItunGsweGe – aPPs & co.

zeitungsverlage haben ein breites app-angebot für 
die nutzung auf mobilen endgeräten. tablets liegen 
besonders im trend. 79 % der zeitungshäuser bieten 
tablet-apps an. zu diesen ergebnissen kommt die zMG 
zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt am Main, 
in einer breit angelegten verlagsabfrage vom sommer 
2014. 

Im vergleich zu 2013 gewann das verlagsangebot in 
diesem Jahr noch einmal deutlich hinzu. Damals gab 
es schon bei gut der hälfte [54 %] der verlage tablet-
apps. auch das angebot für smartphones haben die 
zeitungshäuser weiter ausgebaut: zwei Drittel [66 %] 
bieten heute eine smartphone-app für ihre leser an. 
[2013: 51 %]. neben ios [apple] haben sich vor allem 
die applikationen für android-Geräte bei den zeitun-
gen durchgesetzt. Damit orientieren sich die verlage 
am nutzermarkt: 85 % der smartphone-nutzer nutzen 
eines der beiden Betriebssysteme. 

Die mobile zeitungsnutzung bedeutet einerseits mehr 
leser und andererseits die chance zu häufigerem lesen 
von zeitungsinhalten. wie groß der sich mit zunehmender 
verbreitung öffnende Markt ist, belegen die zahlen der 
arD/zDF-onlinestudie 2014: 79,1 % der erwachsenen in 
Deutschland [2013: 77,2 %] sind online. Dies entspricht 
55,6 Mio. Personen ab 14 Jahren [2013: 54,2 Mio.]. Die 
höchsten zuwachsraten gehen weiterhin von den Über-
60-Jährigen, also einem klassischen verlagsklientel, aus, 
von denen inzwischen fast jeder zweite das Internet nutzt 
[45 %]. Bei den 60- bis 69-Jährigen stieg der anteil der 
onliner binnen Jahresfrist von 59 % auf 65 %.

Durchschnittlich ist ein Internetnutzer in Deutschland an 
5,9 tagen wöchentlich online und verbringt täglich 166 
Minuten im netz. Für den zugang stehen jedem onliner 
im schnitt 2,8 endgeräte zur verfügung. ein wesentlicher 
zugangsweg ist das handy [60 %; laptop: 69 %; statio-
närer Pc: 59 %]. wachstumstreiber für die mobile nut-
zung sind vor allem die tablet-Pcs: Der anteil der onliner, 
die über tablets Internetinhalte abrufen, stieg von 16 % 
[2013] auf 28 %. Mit der zunehmenden verbreitung mo-
biler endgeräte hat sich die unterwegs-nutzung in den 
vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt: lag der 
anteil der onliner, die unterwegs netzinhalte abrufen, 
2012 noch bei 23 %, stieg er 2013 auf 41 % und liegt 
aktuell bei 50 % – hier liegt also weiteres Potenzial.

Diese chance gilt es für die verlage zu nutzen, und 
sie tun dies über die reinen zeitungs-apps hinaus mit 
zahlreichen special-Interest-angeboten wie etwa die 
in nürnberg angebotene Biergarten-app bier.by oder 
die Garten-app des Fränkischen tags, deren Inhalte 
crossmedial als leserservice auch in der gedruckten 
ausgabe der tageszeitung erscheinen; Informationen 
zu weihnachtsmärkten und stadtfesten werden über 
apps angeboten, genauso wie Fotobörsen nach dem 
Muster von Bild 1414.

Das erlöspotenzial der apps ist gewaltig. nach anga-
ben von apple hat der Konzern allein für 2014 zehn 
Mrd. us-Dollar an die entwickler der über seinen store 
verkauften applikationen ausgezahlt. Das entspräche 
einem umsatzplus von 50 % im vergleich zum vor-
jahreszeitraum. Für das Jahr 2017 sagen Gartner-ana-
lysten einen globalen umsatz von 77 Mrd. us-Dollar 
voraus, der über den verkauf von apps auf mobilen 
endgeräten erzielt werden wird. 

e-reaDer: KInDle & co.

eine nische des e-Publishing ist der zeitungsvertrieb 
über e-reader, allen voran amazons Kindle. Mit F.a.z., 
süddeutscher zeitung und welt sind hier allerdings mit 
ausnahme der Berliner Morgenpost nur überregiona-
le titel erhältlich. Bei den e-Books wurde amazon von 
der tolino-allianz [thalia.de, hugendubel.de, weltbild.
de, Derclub.de und weitere händler] überholt. sie ver-
kaufen inzwischen mehr e-Books als amazon. Im drit-
ten Quartal 2014 lag der Marktanteil der allianz bei 
45 %, während amazon.de nur auf 39 % kam. 

während das abgeschottete system von amazon 
nur kopiergeschützte Kindle-Dokumente zulässt, 
öffnet das offene system von tolino alle gängigen 
e-Book-Formate, die mit adobe Kopierschutz arbei-
ten: ePub-, PDF- und txt-Dateien, sowie eBooks aus 
der onleihe. es bleibt abzuwarten, wann die verlage 
hier wieder mit einem zeitungskiosk präsent sind. Im 
März 2013 war der digitale zeitungskiosk Pubbles ge-
schlossen worden. Das unternehmen wurde jedoch 
umstrukturiert und heißt seit herbst 2014 tolino 
Media, nachdem nach Freigabe des Bundeskartell-
amtes thalia mit einem Drittel einstieg. Damit halten 
die Miteigentümer Bertelsmann ebenfalls ein Drittel, 
sowie weltbild und hugendubel jeweils ein sechstel 
des unternehmens.

socIal MeDIa: MarKenBIlDunG, KunDenGe-
wInnunG, leserBInDunG

ein Großteil der verlage bzw. titel hat heute einen Fa-
cebook- und twitter-auftritt. Die vermehrte nutzung 
von mobilen endgeräten und die damit zusammenhän-
gende online-leserschaft hat große auswirkungen auf 
die strategien von Printmedien. viele verlage setzen 
sich systematisch mit dem thema social Media aus-
einander, um damit reichweiten zu steigern bzw. die 
leserbindung zu stärken. 

tatsächlich befindet sich die verlagsbranche in einer 
zwitterposition angesichts der wachsenden Beliebt-
heit sozialer netzwerke bei Internetnutzern: während 
Plattformen wie Facebook oder twitter ihnen einer-
seits gigantische Möglichkeiten eröffnen, die eigene 
Marke und die eigenen Inhalte über die bestehende 
lesergruppe hinaus bekannt zu machen, müssen sie 

andererseits erbittert gegen sie kämpfen – um die zeit 
und aufmerksamkeit der nutzer etwa, wie auch um die 
werbekunden.

vor diesem hintergrund ist bemerkenswert, wie tief 
social Media bereits heute im arbeitsalltag der redak-
tionen verankert ist: rund 85 % der zeitungen sind in 
sozialen netzwerken aktiv; bei Publikationen mit einer 
auflage von mehr als 200.000 sind es sogar 100 %. 

Dabei ist das Potenzial von social Media bei weitem 
nicht ausgeschöpft: völlig neue wege beschritt z. B. die 
Mediengruppe oberfranken, indem sie den Messenger-
Dienst whatsapp als newskanal erschloss und am   
1. Dezember 2014 nach einem zweiwöchigen testlauf 
den regelbetrieb aufnahm. entwickelt worden war das 
Projekt im zuge einer Bachelor-arbeit einer Praktikan-
tin des verlages. Im ergebnis ist es trotz der techni-
schen unzulänglichkeiten des Messengers gelungen, 
inzwischen über 5.000 abonnenten für den Dienst zu 
gewinnen, tendenz steigend. Mit knapp 57 % war der 
überwiegende teil der empfänger während der test-
phase zwischen 14 und 29 Jahre jung. Im vergleich da-
zu liegt der anteil dieser altersgruppe an den lesern 
der MGo-zeitungsleser bei 11 %, beim online-angebot 
des verlags bei rund 15 %. 56,2 % der empfänger sind 
keine Printabonnenten, die die mit einem teasertext 
erhaltenen links zur ausführlichen Meldung auf in-
Franken.de bis auf ganz wenige ausnahmen aufrufen. 
zudem teilt mehr als ein viertel der nutzer die links 
wiederum per whatsapp mit Freunden. Über 90 % der 
Probanden haben den Dienst auch nach der testphase 
weiter abonniert. Die zielstellung, die Marke inFran-
ken.de zu stärken, wurde also voll und ganz erreicht. 
Geäußert wurde von den abonnenten auch hier Bereit-
schaft, ein entgelt zu zahlen.

ähnlich erfolgreich ist man beim allgäuer zeitungsver-
lag bei der nutzung von whatsapp als vertriebsweg. 
Dort sind bereits 3.500 user registriert, ebenfalls mit 
steigender tendenz. 84 % finden die dortige auswahl 
an lokalen themen gut bis sehr gut. Blaulicht [41 %] 
und lokal-Politik [39 %] sind die mit großem abstand 
bevorzugten Meldungen. Geschätzt wird vor allem die 
aktualität und die Kürze.

http://www.Horizont.net
http://www.Horizont.net
http://www.bier.by
http://www.Thalia.de
http://www.Hugendubel.de
http://www.Weltbild.de
http://www.Weltbild.de
http://www.DerClub.de
http://www.Amazon.de
http://www.inFranken.de
http://www.inFranken.de
http://www.inFranken.de
http://www.inFranken.de
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Der vom Bayerischen Ministerpräsidenten einberufene 
runde tisch Medienpolitik [dazu grundlegend vBzv-
Jahresbericht 2013, s. 30 f.] hat seine arbeit im Be-
richtszeitraum fortgesetzt. Der vBzv war dabei weiter-
hin in den relevanten arbeitsgruppen „Deregulierung“ 
und „rahmenbedingungen“ aktiv.

Die ergebnisse des runden tischs wurden im oktober 
2014 unter der Überschrift „zukunftsfähige rahmen-
bedingungen für die Medien- und Kommunikations-
branche“ bei einem ad hoc-Panel der Medientage Mün-
chen vorgestellt. sie betreffen folgende 12 Bereiche: 

 ■ rundfunk: Generelle abschaffung der zulassungs-
pflicht zugunsten eines abgestuften regulierungs-
systems; alternativ: abschaffung der zulassungs-
pflicht lediglich für nationale Mediendienste; der 
öffentlich-rechtliche rundfunk schlägt im Gegenzug 
eine weiterentwicklung seines handlungsauftrags 
vor. 

 ■ Jugendmedienschutz: schaffung eines einheitlichen 
regulierungsrahmens und stärkung des systems 
der regulierten selbstregulierung. 

 ■ Medienkonzentration und Meinungsvielfalt: an-
näherung an das allgemeine wettbewerbs- und 
Kartellrecht, ohne die medienspezifische Marktbe-
trachtung aufzugeben; schaffung alternativer wege 
zur vielfaltssicherung, z. B. durch etablierung eines 
„vielfaltsmonitors“. 

 ■ Übertragungsverpflichtungen / Must-carry: Über-
prüfung des umfangs bestehender Must-carry-
verpflichtungen [mit alternativen vorschlägen des 
öffentlich-rechtlichen sowie privaten rundfunks]. 

 ■ Plattformen: evaluation des bestehenden systems 
der Plattformregulierung und ggf. einführen eines 
abgestuften regulierungssystems. 

 ■ radio: Flexibilisierung der regelungen zu Beteiligun-
gen und senderverbünden und abschaffung starrer 
Beteiligungsgrenzen; Überprüfung des umfangs der 
werbeaktivitäten des öffentlich-rechtlichen rund-
funks [mit Gegenvotum des öffentlich-rechtlichen 
rundfunks]. 

 ■ urheberrecht: Bekenntnis zum generellen wert 
des geistigen eigentums; stärkung der Medien-
kompetenz zur steigerung der akzeptanz und des 
verständnisses von urheberrechten; technologie-
angemessene Fortentwicklung des urheberrechts 
einschließlich der systeme zur rechteklärung und 
rechtsdurchsetzung. 

 ■ aufsichtsstrukturen: Bessere Koordinierung der 
aufsichtsstrukturen, entweder durch stabilisierung 
der bilateralen zusammenarbeit von Bundesnetz-
agentur, Bundeskartellamt und landesmedienan-
stalten oder stärkung der Mitwirkungsrechte der 
landesmedienanstalten, länder und rundfunkan-
stalten bzw. der Berücksichtigung medienrechtli-
cher Belange. 

 ■ werbung: rückführung der quantitativen 
 werbezeitbegrenzungen und vereinfachung der 
regelungen für Produktplatzierungen / Produkt-
beistellungen, Preisauslobungen und sponsoren-
hinweise. 

 ■ Kartellrecht: neuregelung der Marktabgrenzung 
im Bereich von Medien und Kommunikation; ein-
schalten der Monopolkommission in ergänzung zum 
Bundeskartellamt. 

II.

runder tisch Medienpolitik 

 ■ Datenschutz: schaffung einheitlicher Datenschutz-
regeln für alle im europäischen Markt tätigen 
anbieter mit effektiver rechtsdurchsetzung, ins-
besondere durch Forcierung der umsetzung der 
eu-Datenschutz-Grundverordnung; konsequente 
Durchsetzung der safe-harbor-Grundsätze gegen-
über den usa; vermeidung von Benachteiligungen 
kleiner und mittelständischer unternehmen; sicher-
stellung der Möglichkeit von Datenverarbeitung für 
Direktmarketing. 

 ■ steuerrecht: angleichung der Mehrwertsteuersätze 
innerhalb der europäischen union; vereinfachung 
des deutschen steuerrechts. 

Für die bayerischen zeitungsverlage hat sich das en-
gagement des vBzv am runden tisch auch in 2014 
ausgezahlt, konnte er für seine Mitglieder doch viele 
Positionen formulieren, festigen und verteidigen:

 ■ schutz des Direktmarketings durch die explizite 
Forderung, es solle sichergestellt bleiben, dass die 
Datenverarbeitung für zentrale Bereiche des Direkt-
marketings weiterhin ohne einwilligung, aber mit 
Informations- und widerspruchsmöglichkeit beste-
hen bleibt. Medienanbieter allgemein, insbesondere 
aber die freie und private Presse, seien hierauf in 
existentieller weise angewiesen

 ■ Beseitigung von wettbewerbsverzerrungen durch 
unterschiedliche Mehrwertsteuersätze innerhalb 
der eu

 ■ Fortbestehende lizenzpflicht für regionale Medien-
dienste nationaler veranstalter [Gegenvorschlag zu 
der Forderung von Pro7sat1 und rtl, auch regiona-
le Programme, in denen dann auch regionale wer-
bung ausgestrahlt wird, ohne lizenz veranstalten zu 
dürfen]

 ■ stärkung des systems der regulierten selbstregulie-
rung im Jugendschutzbereich

 ■ ergänzung des Kartellgesetzes um sonderregeln 
für bestimmte wirtschaftsbereiche mit dem ziel, 
insbesondere die bislang sehr rigide und kleinteilige 
Marktabgrenzung durch das Bundeskartellamt, 
resultierend aus einer teilweise zu starren, engen 
Betrachtung des Kartellamts bzw. der zuständigen 
Beschlussabteilungen im Bereich der Medien ver-
bindlich vorzugeben

 ■ Medienkonzentrationsrechtliche erfassung der 
 tatsächlichen Meinungsbildungsrelevanz aller 
Marktteilnehmer, nicht nur der „klassischen“ 
 Medien

 ■ ersatzlose streichung des „Pressemalus“ in art. 
25 abs. 7 BayMG, wonach ein unternehmen, das 
mehr als 50 % der Gesamtauflage der im versor-
gungsgebiet periodisch erscheinenden Druckwerke 
mit meinungsrelevantem Inhalt verbreitet, sich an 
rundfunkprogrammen nur unter erschwerten vor-
aussetzungen beteiligen kann

 ■ Möglichkeit der schaffung größerer Betriebseinhei-
ten bzw. senderverbünde von privaten radiosen-
dern

 ■ stärkung des schutzes des geistigen eigentums im 
digitalen zeitalter und Intensivierung von Maßnah-
men zur stärkung der Medienkompetenz, insb. von 
Kindern und Jugendlichen

 ■ verhinderung der absicht nationaler tv-Konzerne, 
quantitative werbevorschriften, insb. limitierungen 
der werbezeiten, vollständig abzuschaffen

nach der Präsentation auf den Medientagen 2014 wur-
den die ergebnisse an die Politik weitergegeben, wo sie 
derzeit analysiert werden. abgeordnete der csu-Frak-
tion haben am 4. Februar 2015 mit einem entschlie-
ßungsantrag [lt-Drucksache 17/5143] den Bayerischen 
landtag aufgefordert, die staatsregierung darin zu 
unterstützen, „die vom runden tisch Medienpolitik, 
in dem die wichtigsten vertreter der Medienbranche 
in Bayern die Konsequenzen aus der zunehmenden 
Konvergenz der Medien diskutiert haben, benannten 
handlungsfelder und -empfehlungen als anliegen bay-
erischer Medienpolitik aufzugreifen und in die Diskus-
sions- und entscheidungsprozesse auf landes-, Bun-
des- und europaebene einzubringen.“ 

Der vBzv wird die weitere entwicklung zum „runden 
tisch“ aufmerksam begleiten und sich hier weiterhin 
für die Belange der bayerischen zeitungsverleger ein-
setzen.
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Die Pläne der Prosiebensat.1 Media aG [P7s1], wer-
bung regional auseinander zu schalten, um so regio-
nale werbemärkte abzuschöpfen, haben den vBzv im 
Jahr 2014 weiterhin intensiv beschäftigt [grundsätzlich 
dazu vBzv-Jahresbericht 2012, s. 30 ff.; 2013, s. 34 
f.]. Dabei beschränkte sich P7s1 nicht länger auf die 
digitalen Kabelnetze; vielmehr kündigte der Konzern – 
ebenso wie die Kölner sendergruppe rtl – im herbst 
2014 an, als einfalltor in die regionalen Märkte auch 
das smarttv nutzen zu wollen. 

In zahlreichen medienpolitischen Gesprächen mit ver-
tretern der staatsregierung, des landtags und der lan-
desmedienanstalten haben die bayerischen zeitungs-
verleger ihre Position zu den Plänen von P7s1 deutlich 
gemacht und dabei eindringlich auf die einschneiden-
den Konsequenzen für die bayerische Presselandschaft, 
aber auch den privaten rundfunk, hingewiesen. 

Bestätigt wurden die Bedenken gegen die auseinan-
derschaltung zunächst durch das urteil des verwal-
tungsgerichts Berlin vom 26. september 2013 [az. vG 
27 K 231.12]. Der auffassung der Klägerin P7s1, dass 
ein austausch kleiner teile von werbung nicht die 
rechtsnatur eines bundesweiten Programms ändere 
und die auseinanderschaltung daher bereits durch die 
erteilte bundesweite lizenz abgedeckt sei, erteilte das 
verwaltungsgericht eine klare absage. Die erteilte nati-
onale sendelizenz, so die Berliner richter, gelte nur für 
ein bundesweites, einheitliches signal, dessen weiter-
leitung unverändert zu erfolgen habe. eine auseinan-
derschaltung von werbung sei daher von der erteilten 
nationalen sendeerlaubnis nicht gedeckt. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese entscheidung 
in seinem revisionsurteil vom 17. Dezember 2014 [az. 
6 c 32.13] jedoch kassiert. es entschied völlig überra-
schend, dass es nicht gegen Bestimmungen des rund-
funkrechts verstoße, wenn im rahmen eines bundes-
weiten Fernsehprogramms werbespots mit regional 
beschränktem verbreitungsgebiet gesendet werden. 

Die entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass 
Fernsehwerbung nicht als teil des von der lizenz umfass-
ten Programms betrachtet werden soll, ist schon rechtlich 
nicht nachvollziehbar. Dies bekräftigt auch der vorsitzen-
de der Direktorenkonferenz der landesmedienanstalten, 
Dr. Jürgen Brautmeier. nach seinen worten widerspricht 
das urteil dem verfassungsverständnis und der ständigen 
verwaltungspraxis der Medienanstalten. werbung sei Be-
standteil des Programms; deshalb sei eine unterschiedli-
che Behandlung von werbung und sonstigem Programm 
nicht richtig. sollte tatsächlich eine lücke im rundfunk-
staatsvertrag bestehen, bestehe dringender Klarstellungs-
bedarf durch die Bundesländer. Der rundfunkstaatsver-
trag müsse entsprechend geändert werden.

Diesem appell hat sich der vBzv, ebenso wie der 
Bundesverband Deutscher zeitungsverleger [BDzv] 
und die nationalen rundfunkverbände aPr und vPrt, 
ausdrücklich angeschlossen. Die Öffnung regionaler 
werbemärkte für nationale tv-anbieter hätte massive 
auswirkungen vor allem auf die vielen bayerischen hei-
matzeitungen, die sich bislang zu über 80 % aus der 
region finanzieren. nationale anbieter hätten die Mög-
lichkeit, diese Märkte gezielt zu besetzen – zusätzlich 
zu ihren erlösen aus der nationalen werbevermarktung. 

II.

regionale werbung  
nationaler tv-anbieter

Diese einseitige Deregulierung, so der vBzv in 
zahlreichen Geprächen und schreiben, würde den 
bayerischen zeitungen in erheblichem umfang 
werbeeinnahmen entziehen, auf die sie existenziell 
angewiesen sind. nach einer studie der BlM aus 
november 2012 lägen bei regionaler werbung 
nationaler tv-anbieter die werbemindereinnahmen 
von zeitungen bei bis zu 230 Mio. € brutto p.a. Diese 
massiven umsatzverluste würden viele zeitungen, 
die sich ohnehin in einem intensiven transformati-
onsprozess befinden, in eine ernsthafte schieflage 
bringen. Die Freigabe regionaler Märkte für national 
ausgerichtete Medienkonzerne wäre also geeignet, 
die publizistische vielfalt gerade dort zu gefährden, 
wo die regionale und lokale Berichterstattung von 
überragender Bedeutung ist, auch für die Politik – bei 
den zeitungen. umgekehrt würden nationale anbie-
ter an regionalen werbemärkten partizipieren, ohne 
für die betreffenden regionen einen publizistischen 
Mehrwert zu erbringen. 

Diese Begründung gilt selbstverständlich unabhängig 
davon, ob die auseinanderschaltung via DvB-c oder via 
hbbtv erfolgt. zwar hat ein lineares angebot wie das 
Kabelfernsehen andere werberegelungen zu beachten 
als ein non-lineares angebot, das über den „red But-
ton“ des smarttv aus dem Internet geladen werden 
kann. Für gemischte angebote sind nach erwägungs-
grund 27 der europäischen richtlinie über audiovisu-
elle Mediendienste [avMD-rl] jedoch die strengeren 
vorschriften für lineare angebote anwendbar, solange 
es sich bei den parallelen angeboten nicht „um eindeu-
tig unterscheidbare Dienste handelt“. Deshalb kann für 
die verbreitung via hbbtv nichts anderes gelten als via 
Kabel.

Der vBzv mahnte die Medienpolitik, sich nun zu ent-
scheiden, ob sie Medienkonzernen, die zuletzt nicht ge-
rade durch ihr journalistisches Profil aufgefallen sind, 
bei der Gewinnmaximierung behilflich sein will oder ob 
sie angebote mit hochwertigen lokalen und regionalen 
Inhalten wünscht. wer die Qualität und die lokalität 
der Medien erhalten wolle, müsse nun entschlossen 
auf eine Klarstellung im rundfunkstaatsvertrag hinwir-
ken, die einer abschöpfung regionaler werbemärkte 
durch [inter-]nationale tv-Konzerne einen riegel vor-
schiebe.

Die Intervention der verlegerverbände hat offenbar 
erfolg. am 26. März 2015 wird die Ministerpräsiden-

tenkonferenz über eine änderung des rundfunkstaats-
vertrages beraten, nach der die nicht-bundesweite ver-
breitung von werbung oder anderen Inhalten in einem 
im übrigen bundesweit verbreiteten Programm nur 
zulässig ist, wenn und soweit das betreffende landes-
recht dies gestattet. 

nach dieser Öffnungsklausel wäre der landesgesetzge-
ber frei, regionale werbung zu verbieten, zu erlauben 
oder die erlaubnis von voraussetzungen abhängig zu 
machen. Deshalb konzentrieren sich die Bemühungen 
des vBzv schon bald darauf, den schutz lokaler und 
regionaler Medien auch landesrechtlich abzusichern.

In Kraft treten soll die änderung des rundfunkstaats-
vertrags am 1. Januar 2016. Die dringend notwendige 
Klarstellung käme damit gerade noch rechtzeitig, ha-
ben die nationalen tv-Konzerne doch bereits im Febru-
ar 2015 mit regionaler werbung begonnen: rtl führte 
in nrw während der Karnevalstage eine als testlauf 
etikettierte aktion mit „Kleiner Feigling“ durch, P7s1 
präsentierte mit dem Küchenhändler hebeisen bereits 
seinen ersten regionalen werbekunden für hessen. 

unabhängig von den Bestrebungen auf staatsvertragli-
cher ebene hat auch die bayerische landespolitik rasch 
auf das urteil reagiert. 

abgeordnete der csu-Fraktion brachten am 4. Februar  
2015 einen antrag in den Bayerischen landtag ein, 
mit dem die staatsregierung aufgefordert wird, dem 
ausschuss für wirtschaft und Medien, Infrastruktur, 
Bau und verkehr, energie und technologie sowie dem 
ausschuss für wissenschaft und Kunst zu berichten, 
welche Konsequenzen sich aus der entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Dezember 2014 
zur Frage regionalisierter werbung bundesweiter tv-
sender ergeben und wie die Medienpolitik darauf re-
agieren kann [lt-Drucksache 17/5143]. „zeitungsver-
leger und regionale private rundfunksender“, heißt es 
in der antragsbegründung, „befürchten bei zulassung 
regionalisierter werbung in bundesweiten Program-
men tiefgreifende veränderungen auf den regionalen 
werbemärkten zu ihrem nachteil und sehen dadurch 
die Medienvielfalt in den betroffenen regionen in 
Gefahr.“ 

Deutlich weiter geht der antrag der sPD-Fraktion vom 
12. Februar 2015 [lt-Drucksache 17/5311]. Mit ihm 
wird die staatsregierung aufgefordert, „zur sicherung 
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auch die Fraktion der GrÜnen im bayerischen land-
tag hat dem vBzv ihre politische unterstützung zum 
schutz der lokalen und regionalen Medien in Bayern 
zugesagt.

Der vBzv wird das weitere verfahren zu diesem für 
unsere verlage essentiellen thema intensiv begleiten.

der Informations- und Pressevielfalt in lokalen und re-
gionalen Medienmärkten in den verhandlungen zum 
nächsten rundfunkänderungsstaatsvertrag auf rege-
lungen hinzuwirken, die dafür sorgen, 

 ■ dass die technischen Möglichkeiten nationaler 
rundfunkanbieter, Fernseh- und hörfunkwerbung 
regional zu diversifizieren, nicht dazu genutzt wer-
den dürfen, regionalen und lokalen Medien den 
werbemarkt abzugraben, 

 ■ dass redaktionelles Programm und werbung als 
eine untrennbare einheit aufzufassen sind und an 
Berichts- und verbreitungsgebiet eines Mediums 
gekoppelt werden: national, regional und lokal, 

 ■ dass regional verbreitete werbung in reichweiten-
starken national verbreiteten Programmen rund-
funkrechtlich unzulässig ist.“

Kurz vor dem ende der letzten legislaturperiode war 
am 1. august 2013 das Gesetz, das das leistungs-
schutzrecht auch für Presseverlage im urheberrechts-
gesetz verankert, in Kraft getreten. Die jahrelange 
und ebenso emotional wie heftig geführte ausein-
andersetzung um die einführung eines eigenen leis-
tungsschutzrechts für Presseverlage [eingehend da-
zu vBzv-Jahresbericht 2013, s. 36 f.; 2012, s. 32 ff.; 
2011, s. 27] war damit einen entscheidenden schritt 
weiter gekommen – beendet war sie aber keineswegs. 

nunmehr verschiebt sich der Fokus auf die verwer-
tung dieses neuen schutzrechts. Die verlage können 
zwar auch selbst gegen verletzer vorgehen. vorzugs-
würdig erscheint aber eine kollektive rechtewahrneh-
mung durch eine verwertungsgesellschaft, in die alle 
verlage, auch die kleinen und mittleren häuser, ihre 
schutzrechte einbringen können. eine solche ver-
wertungsgesellschaft gewährleistet eine gegenüber 
Partikularansprüchen wesentlich größere verhand-
lungs- und Durchsetzungsmacht, eine einheitliche li-
zenzpraxis und ein ausgewogenes erlösverteilmodell. 

Insgesamt 12 zeitungshäuser haben sich daher im 
Februar 2014 mit einem Gesamtanteil von 50 % als 
Gesellschafter an der vG Media beteiligt und sie zu-
gleich mit einer wahrnehmung des leistungsschutz-
rechts beauftragt. Dazu gehören mit dem Münchener 
zeitungsverlag [Ippen-Gruppe] und der Presse-Druck 
und verlags-Gmbh [augsburger allgemeine, Main-
Post, südkurier] auch zwei bayerische Medienhäuser 
im verbund des vBzv. Die vG Media vertritt nun ne-
ben den urheber- und leistungsschutzrechten nahezu 

aller deutschen und mehrerer internationaler privater 
tv- und radiosender auch weit über 200 digitale verle-
gerische angebote.

nachdem Google es kategorisch abgelehnt hatte, für 
kleine textausschnitte zu zahlen und andere aggrega-
toren wie Yahoo oder 1&1 sich weigerten, über einen 
vergütungsrahmen zu verhandeln, hat die vG Media 
Mitte 2014 gegen diese unternehmen bei der schieds-
stelle des Deutschen Patent- und Markenamtes als erster 
 zivilrechtlicher Instanz Klage auf zahlung einer angemes-
senen vergütung für die verwertung der Presseleistungs-
schutzrechte der verleger erhoben. auch wenn die vG 
Media mit einer ersten entscheidung der schiedsstelle 
im Mai/Juni 2015 rechnet, ist mit einem langen rechts-
streit zwischen vG Media und den suchmaschinenbetrei-
bern zu rechnen, da das leistungsschutzrecht die länge 
der lizenzfreien snippets nicht exakt regelt. 

Im herbst 2014 spitzte sich der Konflikt zu: Google 
wollte die Presseerzeugnisse der verlage, die durch die 
vG Media vertreten werden, auf den Google-oberflä-
chen nur noch sehr eingeschränkt und ihre Bilderange-
bote gar nicht mehr darstellen. um dies zu vermeiden, 
haben fast alle Presseverleger die vG Media angewie-
sen, gegenüber Google eine „widerrufliche Gratisein-
willigung“ in die unentgeltliche nutzung ihrer Pres-
seerzeugnisse zu erklären. Die vG Media-Presseverlage 
sahen sich angesichts der dominanten stellung von 
Google zu diesem schritt gezwungen.

Das vorgehen Googles erscheint angesichts seiner 
marktbeherrschenden stellung kartellrechtswidrig. Die 
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[sPD] auch das Kartellrecht bemühen wolle. Gabriel 
hatte „eine kartellrechtsähnliche regulierung von In-
ternetplattformen“ ins Gespräch gebracht, um die 
Diskriminierung alternativer anbieter zu verhindern. 
In einer Diskussion mit Google-verwaltungsratschef 
eric schmidt in Berlin hatte Bundeswirtschaftsminis-
ter Gabriel den verlagen laut vG Media rückendeckung 
gegeben: „Ich benutze etwas und zahle dafür“. Dieser 
Grundsatz von ehrbaren Kaufleuten müsse auch zwi-
schen Google und den Presseverlagen gelten, die ihr 
neues leistungsschutzrecht wahrnehmen.

auch die staatsministerin für Kultur und Medien, Mo-
nika Grütters, hat sich im herbst 2014 im Bundeskanz-
leramt mit Presseverlegern, vertretern der privaten 
Fernseh- und radiosendeunternehmen sowie den Ge-
schäftsführern der verwertungsgesellschaft vG Media 
zu einem Gespräch getroffen und ihnen unterstützung 
bei der Durchsetzung ihrer leistungsschutzrechte zu-
gesagt. 

12 verlage, die auch Gesellschafter der verwertungs-
gesellschaft sind, haben daher zusammen mit der vG 
Media und stellvertretend für die Presseverleger beim 
Bundeskartellamt Beschwerde gegen Google einge-
reicht. nach auffassung der Beschwerdeführer miss-
braucht der suchmaschinen-anbieter mit dem einseitig 
durchgesetzten verzicht auf die Geltendmachung von 
zahlungsansprüchen für die verwertung der rechte 
der Presseverlage seine Marktmacht. Die Beschwer-
de wegen des Missbrauchs der marktbeherrschenden 
stellung sei unausweichlich geworden, weil Google die 
verleger aufgefordert hatte, auf die Durchsetzung des 
Presseleistungsschutzrechts per einverständniserklä-
rung ganz zu verzichten. Mit einem Marktanteil von 
über 90 % beherrsche Google den Markt der suchma-
schinen in Deutschland. 

Google hatte daraufhin vom Bundeskartellamt ver-
langt, positiv zu erklären, dass kein anlass zum 
tätigwerden des Bundeskartellamtes gegen den 
suchmaschinenbetreiber bestehe. Bundeskartellamts-
präsident Mundt hat allerdings auf den Münchener 
Medientagen erklärt, dass die verschiedenen rechts-
fragen nun in einem förmlichen verfahren zu beurtei-
len seien, in dessen rahmen es unter anderem zu einer 
Befragung der Marktteilnehmer von Google durch das 
Bundeskartellamt kommen werde. 

unterstützung erhalten die verlage von seiten der Poli-
tik: so hat Bundesjustizminister heiko Maas [sPD]  eine 
verschärfung des leistungsschutzrechts in aussicht 
gestellt. Im streit zwischen Google und der vG Media 
stellte sich der Minister auf die seite der verlage: „Ich 
hoffe sehr, dass es der vG Media gelingt, hier für mehr 
Fairness im netz zu sorgen.“ sein Ministerium werde 
„die entwicklung hier sehr genau beobachten“, sagte 
Maas anlässlich der Jahrestagung des verbands der 
lokalzeitungen am 24. Juni 2014 in Berlin. „wir sind 
an den erfahrungen, die sie hier machen, sehr inter-
essiert, und wir werden prüfen, ob gesetzliche Bestim-
mungen nicht weiterentwickelt werden müssen.“

Maas ließ auch bei der kartellrechtlichen Diskussion 
um Google seine sympathie für die Position der verle-
ger erkennen: „es kann nicht sein, dass Internet-Gigan-
ten ihre Marktmacht missbrauchen, um sich auf Kosten 
deutscher verlage zu bereichern. Das ist nicht gerecht, 
das ist nicht fair“, sagte Maas. wenn man sich Googles 
Marktanteil von 95 % anschaue, dann sei es einleuch-
tend, dass Bundeswirtschaftsminister sigmar Gabriel 

 ■ Google bewirbt seine spezialisierten such-Dienste 
derart, dass in einer unangemessenen art und wei-
se traffic von Konkurrenten zu eigenen Diensten hin 
geleitet werden,

 ■ Google hat seine marktbeherrschende stellung ins-
besondere durch die Begünstigung eigener Dienste 
und die unautorisierte nutzung fremder Inhalte, wie 
Bewertungen oder nachrichten, missbraucht.

Googles vorschläge, diese Bedenken der eu-Kommis-
sion auszuräumen, sind aus sicht der europäischen 
Presseverleger offensichtlich unwirksam. es ist auch 
nicht ersichtlich, wie sie durch etwaige änderungen so 
verbessert werden könnten, dass die missbräuchliche 
suchmanipulation und die nutzung fremder Inhalte 
beendet und effektiver wettbewerb wiederhergestellt 
werden könnte. Die vorschläge manifestieren die Be-
vorzugung und visuelle hervorhebung eigener Dienste, 
statt solche Mechanismen auszuschließen.

Die heftige Kritik von seiten der Presseverleger zeigte 
offensichtlich wirkung. almunia nahm die verhandlun-
gen im Kartellverfahren gegen Google nach der som-
merpause 2014 wieder auf – nun zum vierten Mal. es 
habe in den vergangenen Monaten, so almunia, von 
Beschwerdeführern „sehr, sehr negative“ reaktionen 
auf das geplante abkommen mit Google gegeben. Die 
Phalanx der Kritiker bestehe nicht nur aus Google-Kon-
kurrenten, sondern auch aus etlichen seiner Kommis-
sarkollegen, verbraucherschützern und ranghohen Po-
litikern wie Bundeswirtschaftsminister sigmar Gabriel 
[sPD]. viele der Beschwerdeführer hätten neue argu-
mente, neue Daten und neue hinweise geliefert. Diese 

Die bayerischen zeitungsverleger sind über den BDzv 
als Beschwerdeführer an dem verfahren der euro-
päischen Kommission gegen Google wegen des ver-
dachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden 
stellung beteiligt [zu der entstehungsgeschichte und 
den einzelheiten des bisherigen verfahrens eingehend 
vBzv-Jahresbericht 2013, s. 40 f.]. Der ehemalige eu-
wettbewerbskommissar Joaquín almunia hatte Goog-
le mehrfach die Möglichkeit eingeräumt, den vorwurf 
des Missbrauchs einer beherrschenden stellung aus-
zuräumen. Googles nachbesserungsvorschläge er-
wiesen sich indes als unzureichend oder gar kontra-
produktiv. Daher konnte die massive Kritik nach der 
Befürwortung der letzten vorschläge Googles durch 
almunia am 5. Februar 2014 nicht verwundern. „Mit 
diesem halbgaren Kompromiss“, so der BDzv, „öffnet 
Kommissar almunia dem Marktmissbrauch des such-
maschinen-Gigantens tür und tor.“ Die deutschen 
zeitungs- und zeitschriftenverleger appellierten an 
die übrigen Mitglieder der eu-Kommission, diese für 
europäische verbraucher, wirtschaft und Medienviel-
falt katastrophale entwicklung zu verhindern. Die vor-
läufigen ergebnisse der eu Kommission zeigten doch 
gerade:

 ■ Google beherrscht im europäischen wirtschafts-
raum [ewr] die Märkte für online-suche und 
suchmaschinenwerbung, mit einem Marktanteil 
von über 90 % in den meisten europäischen län-
dern. Da die entsprechenden Märkte durch hohe 
Markteintrittsbarrieren und netzwerkeffekte ge-
kennzeichnet sind, ist es unwahrscheinlich, dass ein 
anderer online-suchanbieter Google ersetzen wird,
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müssten nun ausgewertet werden. anschließend wolle 
der wettbewerbskommissar wieder das Gespräch mit 
Google suchen, in der hoffnung, dass der amerikani-
sche Konzern lösungen anbieten könne. „es ist eine 
lange untersuchung, es ist ein komplexer sachverhalt“, 
sagte almunia.

Die neuen Kommissionszweifel an den Google-angebo-
ten beziehen sich offenbar zum einen auf die Frage, 
ob die zugesagte verbesserte sichtbarkeit von Kon-
kurrenzangeboten ausreicht, um den Missbrauch der 
marktbeherrschenden stellung zu heilen. zum anderen 
scheint die Behörde daran zu zweifeln, ob die angebo-
tene auktionslösung trägt, nicht zuletzt weil Google die 
auswahl der Bieter wohl selbst in der hand behielte.

ende 2014 hat nun die neue eu-wettbewerbskommis-
sarin Margrethe vestager die mehrjährige Google-un-
tersuchung neu aufgerollt und will von den Beschwer-
deführern aktuelle Informationen einholen, bevor sie 
über das weitere vorgehen entscheidet. „Ich bin darauf 
gestoßen, dass die Informationen in diesem Fall einer 
aktualisierung bedürfen. Deshalb haben wir Fragenka-
taloge an adressaten in verschiedenen Bereichen wie 
Karten und reisen geschickt, um frischere Informati-
onen zu bekommen. es ist schon eine weile her, als 
das zuletzt gemacht wurde.” um den Fall nach wirklich 
aktuellem stand zu bearbeiten, brauche es „neue In-
formationen in der akte”.

Günther oettinger sagte zuletzt am 20. Januar 2015 
auf der DlD [Digital life Design] in München, das 
seit nunmehr seit bald fünf Jahren laufende wettbe-
werbsverfahren gegen Google solle möglichst bis zum 
sommer entschieden werden. Dazu sei allerdings ein 
„überzeugendes Kompromissangebot“ des Internet-
Konzerns nötig. Die Google-vorschläge vom Februar 
2014 – die den damaligen wettbewerbskommissar Jo-
aquín almunia zunächst zufriedenstellten – seien nicht 
ausreichend gewesen.

noch immer lauten die Mindestanforderungen der eu-
ropäischen Presseverleger:

 ■ gleiche such- und Darstellungskriterien für alle 
webseiten, einschließlich Googles eigenen Diens-
ten. Google muss alle Dienste, einschließlich eige-
ner, den genau gleichen vorgaben unterwerfen, also 
alle nach denselben algorithmen crawlen, indexie-
ren, ranken, darstellen und sanktionieren,

 ■ keine nutzung von Inhalten von Presseverlegern 
[zeitungs- und zeitschriftenverleger] ohne vorherige 
zustimmung, die über dasjenige hinausgeht, was für 
die navigation in der horizontalen suche wirklich 
unerlässlich ist,

 ■ eine Möglichkeit, Informationen auf einer webseite 
separat maschinenlesbar zu kennzeichnen, um nut-
zungsrechte und -grenzen für die verwertung dieses 
Inhalts auszudrücken,

 ■ keine direkte oder indirekte Bestrafung von seiten, 
die die nutzung ihrer Inhalte einschränken; und 

 ■ keine begünstigende Behandlung von nachrichten-
aggregatoren gegenüber online-Presseportalen.

weiterhin haben die verlage unter den versuchen der 
Politik zu leiden, den Kommunikationsweg zum poten-
ziellen abonnenten durch undifferenzierte verbrau-
cher- und Datenschutzvorschriften zu erschweren oder 
gar zu verbauen. Betroffen waren in den letzten Jahren 
vor allem das telefonmarketing, das Direktmarketing 
und eingriffe in die Gestaltung von aboverträgen [dazu 
eingehend vBzv-Jahresbericht 2012, s. 42 ff.]

als unerwünschte telefonische werbung gelten so ge-
nannte Initiativ-anrufe durch unternehmen gegenüber 
Privatpersonen. Derartige, vom angerufenen nicht 
ausdrücklich genehmigte anrufe werden in Deutsch-
land durch das Gesetz gegen den unlauteren wettbe-
werb untersagt. Bei Missbrauch oder zuwiderhandlung 
ist seit dem 9. oktober 2013 ein Bußgeld von bis zu 
300.000 € möglich, § 20 Gesetz gegen den unlauteren 
wettbewerb [uwG]. Die ursprünglich geltende Buß-
geldobergrenze wurde somit durch das Inkrafttreten 
des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken ver-
sechsfacht.

zuständig für die verfolgung von „cold calls“ ist die 
Bundesnetzagentur, die in den letzten Jahren zahl-
reiche Bußgeldverfahren eingeleitet hat, auch gegen 
zeitungsverlage. nach Beobachtungen der verbände 
werden die verschärften rahmenbedingungen für das 
telefonmarketing auch in der rechtsprechung zuneh-
mend strenger durchgesetzt.

auch von datenschutzrechtlicher seite werden die 
verlage bedrängt. Das Bayerische landesamt für Da-
tenschutzaufsicht [BaylDa] hat ende 2014 darauf 

hingewiesen, dass es die bisher „eher zurückhaltende 
Praxis“ des verhängens von Bußgeldern bei daten-
schutzrechtswidriger Direktwerbung aufgeben wird, 
da trotz der intensiven Informationsarbeit der Daten-
schutzbehörden in den vergangenen Jahren die zahl 
der begründeten eingaben und Beschwerden wegen 
unzulässiger werbung nicht zurückgegangen sei. Da-
her sehe man sich gezwungen, in der nächsten zeit 
schwerpunktmäßig die „Missachtung von werbewider-
sprüchen“ und die unzulässige „e-Mail-werbung zur 
neukundengewinnung“ mit Bußgeldern zu sanktionie-
ren. es ist anzunehmen, dass die Direktwerbung nicht 
nur in Bayern verstärkt im Fokus der Datenschutzauf-
sichtsbehörden stehen wird und auch hier vermehrt 
Bußgelder verhängt werden.

DIreKtMarKetInG

nach wie vor wird in Brüssel der entwurf einer neuen 
europäischen Datenschutzgrundverordnung diskutiert, 
mit der auch dem schriftlichen Direktkontakt zu poten-
ziellen abonnenten massive einschränkungen drohen 
[siehe vBzv-Jahresbericht 2012, s. 43; vBzv-Jahresbe-
richt 2013, s. 44].

Die verlegerverbände hoffen auf eine regelung, die 
Medien eine direkte Kundenansprache ohne eine ex-
plizite vorherige einwilligung erlaubt. Im sommer 2014 
konnten die verlegerverbände zum neuen Gesetzent-
wurf der eu eine gemeinsame stellungnahme abge-
ben. Dieser entwurf erlaubt zwar eine opt-out-lösung, 
dennoch ist hier nach ansicht der verbände die Gren-
ze des für den erhalt einer freien Presse erträglichen 
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 erreicht. Für verlage ist es aus ihrer sicht unerlässlich, 
dass bisher legitime Formen der Datenverarbeitung, 
zum Beispiel im Direktmarketing oder in den redaktio-
nen, unangetastet bleiben. Die eu-Kommission wurde 
daher auch zu einer umfassenden wettbewerbsrechtli-
chen Überprüfung der digitalen welt aufgefordert. 

Drei Faktoren müssten beim weiteren Gesetzgebungs-
prozess, in den sich der vBzv über seinen Bundes-
verband intensiv einbringt, besonders berücksichtigt 
werden: Die bestehenden verpflichtenden ausnahmen 
von Datenschutzrecht und Datenschutzaufsicht für die 
journalistische Datenverarbeitung sollten in der neuen 
eu-verordnung erhalten bleiben. zudem müssen sich 
verlage anständig refinanzieren können, etwa durch 
ein Direktmarketing im Pressevertrieb. schlupflöcher 
sollten verhindert werden, die außereuropäischen un-
ternehmen, die ihren sitz in Irland nehmen, vorteile 
verschaffen. ein „level-Playing-Field“ im Datenschutz-
recht ist in diesem sinne erforderlich, so dass sich je-
der anbieter gleichen regeln unterwerfen muss. 

verBraucherrechte-rIchtlInIe

zum 13. Juni 2014 ist die eu-verbraucherrechterichtli-
nie in Kraft getreten. Die richtlinie schützt verbraucher 
bei Fernabsatzverträgen [Internet, telefon, Katalog] 
sowie bei „außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
senen verträgen“ [haustürgeschäften]. Dabei werden 
einerseits Informationspflichten harmonisiert: Es sind 
angaben über den Preis [inkl. steuern und zusatzkos-
ten], über wesentliche eigenschaften der ware oder 
Dienstleistung und über die zahlungs- und lieferbe-
dingungen vor vertragsschluss zu übermitteln. soweit 
angaben über Kosten fehlen, trägt dieser der unter-
nehmer. Bei abonnements muss die laufzeit und eine 
etwaige automatische verlängerung vorab ausdrück-
lich angekündigt werden. Die Buttonlösung wird nun 
europaweit festgeschrieben; ohne ausdrückliche an-
gabe eines textes wie „kaufen“ oder „kostenpflichtig 
bestellen“ kommt kein entgeltlicher vertrag zustande. 
ebenso sind vorab angekreuzte Felder in Formularen 
für Zusatzleistungen unwirksam.

ein pauschaler aufpreis für bestimmte zahlungswege 
ist künftig nicht mehr möglich; abgerechnet werden 
dürfen nur noch die real entstandenen Kosten – es 
muss zudem mindestens eine zahlungsmöglichkeit oh-
ne zusatzkosten geben. service-hotlines dürfen künf-
tig nur noch die telefonverbindung abrechnen.

Künftig besteht ein einheitliches 14-tägiges widerrufs-
recht, das bei einem Kauf frühestens mit empfang der 
ware beginnt. allerdings gilt künftig bei fehlerhafter 
Belehrung eine höchstfrist von 12 Monaten. um den 
Widerruf zu erleichtern gibt es ein einheitliches Muster-
widerrufsformular. während bislang die „textform“  
[§ 126b BGB] für die widerrufserklärung erforderlich 
war, ist diese nunmehr auch formlos möglich. eine 
Form ist allenfalls zu Beweiszwecken sinnvoll. wegge-
fallen ist dafür das teilweise vorgesehene  Rückgabe-
recht. Die rücksendung hat künftig spätestens 14 tage 
nach dem widerruf zu erfolgen. Die Kosten hierfür trägt 
der Käufer, wenn er darüber vorab informiert wurde.

werBerestrIKtIonen 
KleInanleGerschutzGesetz

Mit unverständnis und Kritik haben die verlegerver-
bände auf den vorschlag neuer werbebeschränkun-
gen im entwurf eines Kleinanlegerschutzgesetzes der 
Bundesregierung reagiert. Der Gesetzentwurf regelt 
Finanzprodukte des sogenannten grauen Marktes und 
enthält neben vorschriften beispielsweise zur Pros-
pektpflicht und Finanzaufsicht auch eine Pflicht zu 
deutlich hervorgehobenen warnhinweisen in der wer-
bung für die jeweiligen Produkte in Presse und sonsti-
gen Medien. In sonstigen Medien wird zudem die wer-
bung für die einschlägigen Finanzprodukte verboten, 
soweit sie nicht im zusammenhang mit einem redak-
tionellen wirtschaftlichen schwerpunkt platziert wird. 
Beide werbebeschränkungen verschlechtern die rah-
menbedingungen für private Medien, die sich im frei-
en wettbewerb insbesondere durch werbeeinahmen 
finanzieren müssen, und können zum anlegerschutz 
nichts relevantes beitragen. 

seit der letzten Großen Koalition, in der cDu/csu und 
sPD gemeinsam negativen werbezwangsvorgaben mit 
Blick auf die refinanzierungsmöglichkeiten privater Me-
dien entgegentraten, haben sich die herausforderungen 
an die Finanzierung journalistischer Medien noch weiter 
verschärft. wenn die Bundesregierung nun dennoch die 
jahrelang geübte und allein richtige Politik des verzichts 
auf neue werbebeschränkungen aufgibt, verschlechtert 
das die Finanzierungsmöglichkeiten privater journalisti-
scher Medien und bedeutet einen rückfall in eine staat-
liche Bevormundung von Medien, Bürgern und werbe-
wirtschaft. auffällige negative zwangsinformationen 
über das beworbene Produkt, die nach dem Gesetz-
entwurf für die werbung in der Presse und sonstigen 

 Medien gelten sollen, können letztlich ähnlich wie wer-
beverbote wirken, da negativwerbung keine werbung 
ist und im zweifel nicht geschaltet wird. Derartige vorga-
ben schaden der Finanzierung der betroffenen Medien, 
ohne für den verbraucherschutz relevanten Mehrwert 
zu schaffen. Denn eine zwangsweise Information oder 
warnung aller verbraucher vor jeder Kaufentscheidung 
kann ohne jede Beschädigung der Medienwerbung si-
chergestellt werden. Das belegt der Gesetzentwurf zum 
Kleinanlegerschutzgesetz in eindrucksvoller weise. Je-
der anleger muss vor der anlageentscheidung mit vor- 
und zuname unter orts- und Datumsangabe ein Infor-
mationsblatt unterschreiben, das auf der ersten seite in 
hervorgehobener weise die fragliche warnung enthält. 

Das nur für sonstige Medien geltende partielle werbe-
verbot enthält eine neue Qualität der Bevormundung 
erwachsener Bürger. Die Bundesregierung will legale 
werbung für legale Finanzprodukte in diesen Medien 
nur erlauben, wenn das konkrete Medium [gelegent-
lich] einen wirtschaftsschwerpunkt aufweist und die 
werbung in diesem wirtschaftsteil platziert. Grund 
dafür ist, dass die Politik nur bei den rezipienten von 
wirtschaftsberichterstattung eine ausreichende Mün-
digkeit für den umgang mit diesen Produkten unter-
stellt. Der rezipient von Medien ohne wirtschaftsteil 

darf hingegen entsprechende legale werbung für Fi-
nanzanlagen nicht sehen. Der staat wird damit wohl 
erstmals erwachsenen Bürgern in abhängigkeit von ih-
rer auswahl bestimmter redaktioneller themen lese-
verhalten vorschreiben, welche [legale] werbung sie 
wahrnehmen dürfen. 

Der Bundesrat hat am 6. Februar 2015 die Pläne bera-
ten und zu dem Gesetzentwurf umfangreich stellung 
genommen. er möchte die Befugnisse der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin] zur ver-
folgung von verstößen gegen verbraucherschützende 
vorschriften weiter ausdehnen. Im Gesetzentwurf bis-
her vorgesehene regelungen würden im ergebnis die 
handlungsbefugnisse eher einschränken, als sie zu 
erweitern, kritisiert der Bundesrat. Im verhältnis zur 
bisherigen rechtslage sei dies ein rückschritt, der un-
bedingt gestrichen werden soll. zudem monieren die 
länder, dass die geplanten regeln zur Prospekthaftung 
teilweise hinter den bereits bestehenden schutzvor-
schriften zurückbleiben. Dies sei nicht sachgerecht.

Mit dem Gesetzentwurf und den äußerungen des Bun-
desrates wird sich nun der Bundestag befassen. vBzv 
und BDzv werden das Gesetzgebungsverfahren weiter-
hin aufmerksam begleiten.
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Der Fußball gehört für nahezu alle bayerischen tages-
zeitungsverlage zum Kernbereich journalistischer  Be-
richterstattung. Dies gilt auch und vor allem für den 
amateurfußball im verbreitungsgebiet der jeweiligen 
heimatzeitungen. Berichte über spiele und hinter-
gründe des Fußballvereins vor ort sind für viele leser 
wichtiger lesestoff, den sie von „ihrer“ heimatzeitung 
erwarten. Über die klassische spielberichterstattung 
hinaus bieten die online-Portale der zeitungen viele 
zusatzinformationen und -services, z.B. Kurzfilme mit 
spielauszügen und Interviews, statistiken oder liveti-
cker. Dabei kooperieren viele verlage erfolgreich mit 
dem amateurfußballportal FuPa. 

umso befremdlicher erscheinen vor diesem hinter-
grund die jüngsten aktivitäten des Bayerischen Fuß-
ballverbands [BFv]. 

Im sommer 2013 führte der BFv einen akkreditie-
rungszwang für Bewegtbildaufnahmen von spielen 
der bayerischen Fußball-amateurligen für die saison 
2013/2014 ein; dies sollte erstmals auch für die Bay-
ernligen und landesligen gelten. Davon waren auch 
sechs vBzv-Mitgliedsverlage betroffen, die vom BFv 
in diesem sinne angeschrieben wurden [s. dazu vBzv-
Jahresbericht 2013, s. 45].

sodann übernahm der DFB – und für Bayern parallel 
der BFv – im Juli 2014 das bislang von der Deutschen 
telekom betriebene Portal fussball.de. zeitgleich er-
folgte ein umfassender relaunch des bayerischen 
verbandsportals bfv.de. ziel ist es, so eine erklärung 
von DFB und BFv vom 5. Februar 2014, „fussball.de 

als übergreifende Plattform des gesamten deutschen 
amateurfußballs zu etablieren“. einen Monat später 
wurde dann bekannt, dass der BFv alle Mitgliedsvereine 
verpflichtet, während eines spiels den neuen liveticker 
des BFv durch einen vereinsbeauftragten zu bedienen; 
anderenfalls können die vereine mit einer „aufwands-
pauschale“ von 30,– € pro spiel belangt werden. Mit 
diesem tickerzwang verschafft sich der BFv einen wett-
bewerbsvorteil gegenüber anderen anbietern wie FuPa, 
deren liveticker freiwillig ist. 

Mit seinem Geschäftsgebaren geriert sich der BFv als 
Monopolist der Fußballberichterstattung im gesamten 
amateurligabereich – dies zu lasten der freien Presse. 
es kann aber nach ansicht des vBzv nicht angehen, 
dass ein gemeinnützig organisierter verband die freie 
Presse bei ihrer Berichterstattung reguliert und mit 
fussball.de überdies ein umfassendes konkurrierendes 
Geschäftsmodell aufsetzt. 

am 22. september 2014 fand daher in den räumen 
des BFv ein spitzengespräch beider verbände statt. 
seitens des vBzv nahmen die vorsitzenden, der ver-
bandsgeschäftsführer sowie der chefredakteur der 
Mittelbayerischen zeitung, Manfred sauerer, teil. 
Der BFv war durch seinen Präsidenten Dr. Koch, sei-
nen vizepräsidenten Baier, seinen Geschäftsführer 
Igelspacher und den leiter Pr Müther vertreten. Der 
vBzv hat dabei deutlich gemacht, dass die sport-
berichterstattung zum Kernbereich der Presse ge-
hört und daher durch den BFv weder rechtlich noch 
faktisch eingeschränkt werden darf. vor allem die 
anfertigung und verbreitung von Bewegtbildaufnah-
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men von spielen der bayerischen Fußball-amateur-
ligen muss den bayerischen zeitungsverlagen und 
ihren Mitarbeitern jederzeit ohne akkreditierung, 
lizenzierung oder andere Beschränkungen möglich 
sein, sofern die vereine den aufnahmen im rahmen 
ihres hausrechts zustimmen. Der BFv solle die rol-
le der bayerischen zeitungen als wichtige Partner 
für den bayerischen amateurfußball anerkennen. 
Gerade die lokalzeitungen unterstützten mit ihrer 
aufwändigen und kleinteiligen Berichterstattung vor 
ort den amateurfußball nachhaltig. Diese Partner-
schaft müsse auf Gegenseitigkeit beruhen, weshalb 
der BFv die verlage bei ihrer arbeit nicht behindern, 
sondern unterstützen solle.

Der BFv betonte, dass ihm an einer guten zusam-
menarbeit mit den verlagen gelegen sei und dass 
diese zusammenarbeit weitgehend reibungslos funk-
tioniere; bei einigen verlagen, die eigene Interessen 
bzw. Geschäftsmodelle verfolgten, sei dies jedoch 
schwierig. als landesverband müsse der BFv in die 
Fläche gehen und jede region im Portal BFv.de ab-

bilden; dazu gehöre auch die video-Berichterstattung 
über amateurspiele. Die vereine wüssten diesen ser-
vice zu schätzen und würden ihr hausrecht danach 
ausüben. 

Im rahmen einer vBzv-vorstandssitzung am 15. okto-
ber 2014, zu der die vorsitzenden die BFv-spitze einge-
laden hatten, wurden die wechselseitigen standpunkte 
im zuge einer intensiven Diskussion noch einmal aus-
giebig erörtert und vertieft. 

Im Februar 2015 wurden die Gespräche sodann auf 
operativer ebene fortgesetzt. Dabei bot der BFv jedem 
verlag einen maßgeschneiderten saison-Pauschalver-
trag zu erheblich ermäßigten Kosten an. Die in den li-
zenzbestimmungen genannten restriktionen, nament-
lich die wartezeit für die verbreitung der Beiträge bis 
15:00 uhr des auf die ausstrahlung in bfv.tv folgenden 
tages, entfallen im Gegenzug.

eine abschließende Klärung dieser thematik stand bei 
redaktionsschluss noch aus.

http://www.fussball.de
http://www.bfv.de
http://www.fussball.de
http://www.bfv.de
http://www.bfv.tv
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Lesen. Lernen. Verstehen.

Die schulprojekte der bayerischen Zeitungen.

seit über dreißig Jahren engagieren sich die bayerischen 
zeitungsverleger für die Förderung der Medienkompe-
tenz von Kindern und Jugendlichen. Die schulprojekte 
der zeitungen sind für lehrkräfte und schüler ein fes-
ter Bestandteil des unterrichts. sie heißen „Klasse!“, 
„zeitung in der schule“ oder „Klartext“ und bringen die 
gedruckten zeitungen und die digitalen Produkte der zei-
tungsverlage in schulen. sie sind lebensnah, praxisorien-
tiert und tragen nicht nur zum leseverständnis bei, son-
dern geben den teilnehmern auch eine chance, die sonst 
nur wenige haben: einmal für die zeitung zu schreiben. 

Mit der neuen Broschüre „lesen. lernen. verstehen – 
Die schulprojekte der bayerischen zeitungen“ stellt der 
vBzv die zahlreichen Projekte seiner Mitglieder nun 
erstmals geordnet und ausführlich vor. Die Broschüre 
bietet eine rundumschau über die lokalen und regiona-
len schwerpunkte und eigenheiten, die jedes Projekt so 
ebenso unverwechselbar und einzigartig machen wie 
die beteiligten zeitungen. ein ziel eint sie: sie wollen 
schülern das rüstzeug geben, die Medienwelt besser 
zu verstehen. 

somit sind die bayerischen zeitungsverlage starke Part-
ner in der Medienkompetenzvermittlung. Im schuljahr 
2013/2014 haben in Bayern rund 170.000 schülerinnen 
und schüler zwischen 8 und 18 Jahren an den zeitungs-
projekten teilgenommen. Dabei wurden in 7.200 Klas-
sen an 2.800 schulen im Freistaat rund 3,6 Millionen 
zeitungsexemplare im unterricht eingesetzt.

wie wichtig die vermittlung von Medien- und Informa-
tionskompetenz in schulen ist, zeigt auch die jüngste 

„International computer and Information literacy stu-
dy 2014“ [IcIls]: sie belegt, dass „die weit verbreitete 
annahme, Kinder und Jugendliche würden durch das 
aufwachsen in einer von neuen technologien gepräg-
ten welt automatisch zu kompetenten nutzerinnen 
und nutzern digitaler Medien, nicht zutrifft.“ Die studie 
verdeutlicht: Das schnelle anklicken von Informationen 
genügt nicht. Kinder und Jugendliche müssen vielmehr 
angeleitet werden, Informationen zu beschaffen, Infor-
mationen kritisch zu hinterfragen und kontextbezogen 
einzuordnen. Die schulprojekte der bayerischen zei-
tungen fördern genau diese Informationskompetenzen. 

Die neue Broschüre steht unter http://www.vbzv.de/
mitglieder/schulprojekte/ zum kostenlosen Download 
bereit.

Jule – InItIatIve JunGe leser 

Die jule : Initiative junge leser Gmbh ist netzwerk 
und wissensdatenbank zum thema Kinder- und Ju-
gendengagement der zeitungen. seit 2010 vernetzt 
die Initiative ihre Mitgliedsverlage. Bundesweit haben 
sich rund 60 verlage, davon sieben aus Bayern, dem 
netzwerk angeschlossen. auf der jule-homepage, der 
passwortgeschützten Plattform der Initiative, sind 500 
Mitarbeiter aus redaktion, vertrieb, Marketing und 
werbemarkt der Mitgliedsverlage aktiv. Die teilnehmer 
finden sich in arbeitsgruppen zusammen, teilen wis-
sen und erfahrungen und knüpfen so das netzwerk. 
unterstützung erfahren sie dabei vom achtköpfigen 
jule-team, das sich in den Fachbereichen redaktion, 
Marketing sowie Forschung und Projekte aufgestellt 
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hat und den regelbetrieb der Initiative organisiert so-
wie den teilnehmern für Fragen und anregungen zur 
verfügung steht. 

Die bayerischen verlage sind stark aktiv in ihren ver-
breitungsgebieten und gut vernetzt mit den schulen. 
Dabei geht das engagement oft über die klassischen 
schulprojekte hinaus, es etablieren sich weitere aktivi-
täten: so startete das oberbayerische volksblatt 2014 
das wirtschaftsprojekt „Durchblick“, bei dem schüler 
die zeitung als recherchetool für Facharbeiten zur loka-
len wirtschaft nutzen. zwei bayerische verlage haben 
sich aufgemacht, die noch-nicht-leser anzusprechen: 
Das straubinger tagblatt und der verlag nürnberger 
Presse starteten Pilotprojekte in Kitas.

Die Digitalisierung der pädagogischen Projekte war 
2014 eines der maßgeblichen themen für die zeitungs-
verlage in Deutschland. In Bayern gehen mehr und 
mehr verlage dazu über, auch ihre digitalen Produkte 
wie e-Paper und die homepage sinnvoll in die schul-
projekte zu integrieren. Die Mittelbayerische zeitung 
startete ein Pilotprojekt mit laptop- und tabletklassen, 
die im schulprojekt rein digital beliefert wurden. sinn-
voll sind diese digitalen offensiven auf jeden Fall: eine 
umfrage, die die jule : Initiative junge leser in Koope-
ration mit drei zeitungsverlagen umgesetzt und ausge-
wertet hat, ergab, dass die teilnehmenden schüler eine 
deutlich positivere einstellung zu e-Paper, homepage 
etc. entwickeln, wenn sie in der schule mit den Produk-
ten arbeiten.

ZeItunGsproJeKte 

In BAyerIschen schuLen

Die reichweite der Zeitungsprojekte von bayerischen Zeitungen in schulen ist hoch wie 

nie: Im schuljahr 2013/2014 haben in Bayern rund 170.000 schülerinnen und 

schüler zwischen 8 und 18 Jahren an den Zeitungsprojekten teilgenommen, das ist an-

derthalbmal die einwohnerzahl von Fürth. 

In dieser Zeit haben sie auch für die Zeitung geschrieben: mehr als 550 Projekt-

seiten mit schülerartikeln sind erschienen. 

Insgesamt waren fast 7.200 klassen an mehr als 2.800 schulen beteiligt. 

Im schnitt hat jeder teilnehmer 21 erscheinungstage lang kostenlos die Zeitung 

erhalten, zusammen fast 3,6 Millionen exemplare.

Zahlen, Daten, Fakten fürs schuljahr 2013/2014

schüler in den projekten nach schulart

Auf den folgenden seiten stellen wir die schulprojekte der Zeitungen in alphabetischer 

reihenfolge nach Verlagsstandorten ausführlich vor.

12

13

Main-Echo

1.700 teilnehMer

Main-Post

17.200 teilnehMer

MEdiEngruPPE 

obErfrankEn

12.000 teilnehMer

MEdiEnhaus 

dEr nEuE tag

2.100 
teilnehMer

MittElbayErischE ZEitung

8.500 teilnehMer

straubingEr tagblatt

landshutEr ZEitung

4.000 teilnehMer

süddEutschE ZEitung

30.000 teilnehMer

augsburgEr allgEMEinE

25.300 teilnehMer

allgäuEr ZEitung 

Mit dEn hEiMatZEitungEn

16.400 
teil-

nehMer

MünchnEr MErkur

6.500 teilnehMer

obErbayErischEs Volksblatt

1.200 teilnehMer

VErlag 

nürnbErgEr 
PrEssE

28.400 

teilnehMer

nordbayErischEr 

kuriEr

1.100 teilnehMer

VErlagsgruPPE 

hof coburg suhl

12.600 teilnehMer

Grundschulen: 29%

weiterführenende schulen 

und Berufsschulen: 71%

Grundschulen: 15

weiterführenende schulen 

und Berufsschulen: 24

Durchschnittliche Anzahl der Liefertage der Zeitung nach schulart

http://www.vbzv.de/mitglieder/schulprojekte
http://www.vbzv.de/mitglieder/schulprojekte
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Die Mediengruppe oberfranken nutzt seit ende 2014 
whatsapp als nachrichtenkanal und erreicht so aktu-
ell mehr als 5.000 Menschen. eine umfrage unter den 
ersten testkandidaten spricht dafür, dass dieser Dienst 
vor allem in den jüngeren zielgruppen von 14 bis 29 
Jahren beliebt ist, die alleine ein Drittel der nutzer stel-
len [dazu s. 25].

uMsatz MIt JunGen zIelGruPPen

auch 2014 hat das jule-team unter dem siegel der 
„Blaupause“ regelmäßig Produkte und events kurz, 
kompakt und übersichtlich vorgestellt, mit denen 
verlage umsatz in jungen zielgruppen generieren. 
Die Blaupausen helfen jule-Mitgliedern dabei, im le-
ser- und werbemarkt erfolgreiche Maßnahmen zu 
identifizieren und die Produkte zu adaptieren. erste 
adaptionen liegen bereits vor, insgesamt haben die im 
jule-netzwerk dokumentierten Produkte und events ei-
nen Gesamtumsatz von mehr als 1 Mio. € erzielt.

InnovatIon unD ProDuKtentwIcKlunG: 
schwerPunKtworKshoP BeI Der sz

um das thema „Produktentwicklung für junge ziel-
gruppen“ ging es im oktober 2014 beim jule-schwer-
punktworkshop, der bei der süddeutschen zeitung in 
München stattfand. Mehr als 40 teilnehmer entwickel-
ten hier in Gruppenarbeit eigene Produktideen für jun-
ge zielgruppen. Impulsvorträge gab es u. a. von Johan-

nes hauner, leiter Marketing Digital der sz, sowie von 
roland schmitt-raiser, dem onlinechef der Main-Post. 

vBzv-FachtaGunG: „leuchttÜrMe  
IM InForMatIonsDschunGel“

Bereits zum vierten Mal in Folge hat der vBzv am 26. no-
vember 2014 seine herbsttagung zu zeitungsprojekten in 
schulen angeboten. zu der Fachtagung unter dem Motto 
„leuchttürme im Informationsdschungel“ kamen über 
20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus redaktion, ver-
trieb und Marketing, die in den vBzv-Mitgliedsverlagen 
für schulprojekte verantwortlich sind.

vBzv-hauptgeschäftsführer Dr. Markus rick begrüßte 
die anwesenden herzlich und verwies auf das große 
engagement der bayerischen zeitungsverlage im Be-
reich „zeitung in der schule“, das erstmals durch die 
neue Broschüre „lesen. lernen. verstehen – Die schul-
projekte der bayerischen zeitungen“ gebündelt doku-
mentiert wird. Die Publikation illustriert eindrucksvoll 
das vielfältige medienpädagogische engagement der 
bayerischen zeitungsverlage. 

Dass diese Projekte die Medienkompetenz maßgeblich 
fördern, bestätigte auch Jun.-Professorin Dr. sandra  
aßmann. In ihrem vortrag „Medienkompetenz als 
wegweiser durch den Informationsdschungel“ betonte 
sie, dass heranwachsende nicht automatisch  „digital 
natives“ seien, vielmehr bedarf es der anleitung durch 

„digital immigrants“. Das Internet erleichtert es zwar 
enorm, an Informationen zu kommen, doch ihre ein-
ordnung bedarf der anleitung. Die „zeitung in der 
schule“-Projekte leisten hierfür einen wertvollen Bei-
trag, besonders bei der Förderung der Informations-
kompetenz von heranwachsenden, so aßmann. 

Konkrete Beispiele, wie sich die zeitungsprojekte auch ins 
Digitale weiterführen lassen, lieferte Georg Konstanti-
now, Projektleiter Jugend, Bildung und Medien beim sh:z 
schleswig-holsteinischen zeitungsverlag in Flensburg. 
unter dem titel „Mit einem wisch gut informiert – iPad-
zeitungsprojekte für Kinder und Jugendliche“ stellte Kon-
stantinow seine Ideen für das lernen mit dem iPad im 
unterricht vor. In der iPad Klasse lernen die schülerinnen 
und schüler, wie die digitale tageszeitung funktioniert 
und wie sie für den unterricht relevante Informationen 
filtern und aufbereiten können. Mit diesem digitalen an-
gebot werden die Jugendlichen auf augenhöhe erreicht 
und deren Medienkompetenz und allgemeinbildung ge-
fördert. Dieses innovative Projekt ist auch mit dem Young 
reader Preis „news in education – top award“ der wan/
IFra ausgezeichnet worden.

Im darauffolgenden workshop, der ebenfalls von Frau 
Jun.-Prof. Dr. sandra aßmann geleitet wurde, setzen 
sich die teilnehmer intensiv mit zukunfts fragen der 
schulprojekte auseinander. unter dem titel „auf zu 
neuen ufern: Kompetenzen in einer digitalen welt“ 
tauschten sich die anwesenden über die einbin-
dung von digitalen angeboten und neue unterrichts-
konzepte aus. Breit diskutiert wurden auch die von 
 Georg Konstantinow vorgestellten Beispiele, im rah-
men eines wettbewerbs die besten unterrichtskon-
zepte für iPad-zeitungsprojekte auszuwählen und 
einen zweitägigen workshop „zeitung in der schule“-
workshop für lehramtsstudenten in der lehrerausbil-
dung anzubieten.

Bei der Integration neuer digitaler angebote sind auch 
die bayerischen zeitungsverlage stark engagiert. In fast 
allen häusern werden derzeit die unterrichtsmateria-
lien entsprechend angepasst und erweitert, e-Paper 
und /oder tageszeitungsapp angeboten und erste iPad-
Klassen pilotiert.

Vierte VBZV-Fachtagung zu  
Zeitungsprojekten in Schulen

München | Mittwoch, 26.11.2014

VBZV-Fachtagung

Programm 

10:30 Lesen. Lernen. Verstehen – Die Schulprojekte  
der bayerischen Zeitungen. Vorstellung der  
VBZV-Broschüre 

 Dr. Markus Rick

11:00 Medienkompetenz als Wegweiser durch  
den Informationsdschungel

 Jun.-Prof. Dr. Sandra Aßmann

12:00 Mit einem Wisch gut informiert – iPad-Zeitungs-
projekte für Kinder und Jugendliche

 Georg Konstantinow

13:00  Mittagspause

14:00 Workshop 
Auf zu neuen Ufern: Kompetenzen  
in einer digitalen Welt

 Jun.-Prof. Dr. Sandra Aßmann

16:00  Zusammenfassung und Abschluss

VBZV-Fachtagung
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Veranstalter
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Die Mittelbayerische zeitung, regensburg, ist am 23. 
oktober 2014 in München mit dem Bayerischen Print-
medienpreis in der Kategorie unternehmerpreis ausge-
zeichnet worden. Die Jury würdigte damit die vorbildliche 
crossmediale Berichterstattung über die zurückliegen-
den Kommunalwahlen, bei denen die Mittelbayerische 
zeitung zu DeM zentralen Forum geworden sei.

eine Delegation des Medienhauses mit Geschäftsfüh-
rer und chefredakteur Manfred sauerer sowie Martin 
wunnike, dem vorsitzenden der Geschäftsführung des 
Mittelbayerischen verlags, nahm die auszeichnung bei 
der feierlichen Preisverleihung auf schloss nymphen-
burg entgegen.

Festredner heribert Prantl von der süddeutschen zeitung 
gab die losung des abends aus: Die zukunft liegt im Jour-
nalismus. Das würdigte später auch helmut Markwort, 
ehemaliger chefredakteur und heutiger Mitherausgeber 
des nachrichtenmagazins Focus, in seiner laudatio. Die 
Jury befand, dass „mit dem Projekt „Kommunalwahl“ ein 
sehr innovatives Konzept gefunden wurde, das in der um-
setzung das Printmedium weiter trägt und dessen erfolg 
sich an den hohen auflagen und zugriffszahlen wider-
spiegelt“. Die verbindung vom Printmedium zur digitalen 
Informationsdarbietung sei zudem schlüssig.

ausgezeichnet wurde damit eine Beitragsreihe, die in 
verschiedensten journalistischen herangehensweisen 
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Bayerischer Printmedienpreis 2014

und aus ganz neuen Blickwinkeln heraus entstand und 
zeigt, zu welcher konzentrierten und gemeinsamen 
Kreativleistung zeitungsredaktionen imstande sind.

neben der „Mittelbayerischen“ hat auch der Journalist 
und Blogger Daniel höly den Bayerischen Printmedien-
preis erhalten. Die mit 10.000 € dotierte auszeichnung 
für Innovationen bekam der Bonner Jung-unterneh-
mer für die von ihm gegründete zeitschrift „sh!ft“. 
Das Printmagazin richtet sich an junge erwachsene, 
die mit dem Internet groß geworden sind, und ist ei-
ne Mischung aus unterhaltungs-, Debatten- und Ge-
sellschaftsmagazin. Die stärken von Print und online 
ergänzten sich dabei vorbildlich, lobte die Jury. Den 
technikpreis gewann die heidelberger Druckmaschi-
nen aG für eine achtfarben-Bogenoffset-Maschine, die 
eine neue Qualität ermögliche. Der ehrenpreis des Mi-
nisterpräsidenten ging an den verleger der würzburger 
vogel Medien Gruppe, Kurt eckernkamp, der 1978 die 
computerzeitschrift „chip“ gegründet hatte. Das fami-
liengeführte verlagshaus habe sich beispielgebend den 
herausforderungen der Digitalisierung gestellt, beton-
te die staatsregierung.

Der Bayerische Printmedienpreis ist neben dem Bayeri-
schen Filmpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem 
Internationalen Buchpreis einer der vier Bayerischen 
staatspreise für die Medienbranche. er ist in seiner art 
bundesweit einzigartig. Die Bayerische staatsregierung 
vergibt in Kooperation mit den  Branchenverbänden ver-
band Bayerischer zeitungsverleger e.v. [vBzv], verband 

Druck und Medien Bayern e.v. [vDMB] und verband der 
zeitschriftenverlage in Bayern e.v. [vzB] diesen Preis, 
der im Jahr 2014 erneut bundesweit ausgeschrieben 
wurde. neun experten der Branche sitzen in der  Jury, 
um die eingereichten Bewerbungen zu prüfen und zu 
bewerten. Der Preis besteht aus vier Preiskategori-
en. Preissymbol ist die Siegesgöttin Nike, eine Figur aus 
der Porzellanmanufaktur nymphenburg.

Fotos: Bayerischer Printmedienpreis



46 47

eXPerten DIsKutIeren BeIM PuBlIshInG- 
GIPFel von BDzv unD vBzv

wäre ein aggregationsmodell, wie es spotify für die 
Musikindustrie anbietet, auch interessant für deutsche 
Presseverlage? Das war eines der zentralen themen 
beim Publishing-Gipfel, den der Bundesverband Deut-
scher zeitungsverleger [BDzv] und der verband Baye-
rischer zeitungsverleger [vBzv] am 23. oktober 2015 
bei den Medientagen München veranstalteten. stefan 
zilch, Geschäftsführer spotify Deutschland, wollte kei-
ne eindeutige antwort auf die Frage geben, warb aber 
für ein umdenken in der zeitungsbranche: „content ha-
ben ganz viele“, sagte er. Die aussage: „content is king“ 
treffe nicht mehr zu, heute sei das daraus geschaffene 
Produkt der „König“, und dazu bedürfe es eines hohen 
technischen aufwands.

widerspruch von Martin Balle, verleger von strau-
binger tagblatt / landshuter zeitung und Münchner 
abendzeitung: nicht die technik mache den erfolg 
aus, sondern die Fähigkeit, erlebtes und erfahrenes 
so lebendig zu berichten, dass andere dies auch le-
sen wollten. Menschen hätten nicht nur das Bedürf-
nis nach emotionen, sondern auch ein Bedürfnis nach 
Beziehungen, und diese könnten durch gut gemachte 
Berichterstattung geschaffen werden. aus seiner sicht 
führe die Digitalisierung in der journalistischen Bericht-
erstattung zu einer verflachung. „Das leben beginnt 
dort, wo es sich dem algorithmus entzieht.“ Die chef-
redakteurin der Frankfurter rundschau, Bascha Mika, 
argumentierte ähnlich: es sei kein Mangel, sondern 
vielmehr eine Qualität der zeitungen, ihre leser nicht 

– wie große Digitalunternehmen – bis in die privaten 
winkel auszuforschen.

laurence Mehl, Geschäftsführer der neuen osnabrü-
cker zeitung, hingegen stand der Idee eines aggre-
gierten zeitungsangebots zu monatlichem Festpreis, 
wie es das beispielsweise mit lendle in den nieder-
landen bereits gibt, offen gegenüber. allerdings sah 
er auch die hürden, die es zu überwinden gälte. zum 
einen müssten sich alle zeitungen auf einen standard 
einigen, zum anderen müssten sie ihre direkten Kun-
denbeziehungen abgeben. „Das ist ein Dilemma, denn 
darüber generieren wir natürlich auch zusätzlich um-
sätze“, so Mehl. Jens lönneker, Diplompsychologe und 
Gründer von rheingoldsalon [Köln], hatte im vorfeld 
der expertenrunde in einem spannenden Impulsvor-
trag herausgearbeitet, warum die Gesellschaft im di-
gitalen zeitalter neu lernen müsse, „was wir öffentlich 
und privat schützen wollen“. Diese entscheidung sollte 
aus seiner sicht nicht den Filtermechanismen weltweit 
tätiger oligopolisten überlassen werden.

zu Beginn der veranstaltung nach seiner einschätzung 
der Branchensituation befragt, wies andreas scherer, 
erster vorsitzender des vBzv, darauf hin, dass die Ge-
setzgebung zum Mindestlohn beispielhaft dafür stün-
de, wie die Politik den verlagen das unternehmerische 
handeln erschwere. scherer betonte aber auch, dass 
staatliche Förderungen, wie sie etwa in nrw diskutiert 
werden, von den verlagen nicht gewollt seien. Ihnen 
wäre mit einer einheitlichen Mehrwertsteuerregelung, 
die auch die elektronischen Presseprodukte mit einbe-
ziehe, besser geholfen.

II.

Medientage München 2015
Deren Bedeutung nehme stetig zu. sein haus sei sehr 
stolz darauf, durch zahlreiche start-up-Beteiligungen 
und die verlängerung der lebenswelten der klassi-
schen Produkte in Gestalt von e-Paper in den digitalen 
Bereich begeisterte leser in den jungen zielgruppen 
anzusprechen.

auf die Frage von Moderator Frank thomsen, ob das 
leistungsschutzrecht Presse der politische Flopp des 
Jahres würde, betonte scherer, dass alle verlage zu-
nächst einmal sehr dankbar seien, dass ihre leistung 
als werkmittler nun vom Gesetzgeber anerkannt sei. 
nun müsse ein weg gefunden werden, wie dieser 
anspruch umgesetzt und die Praktikabilität des leis-
tungsschutzrechts bewiesen werden könne.

„DIGItale talente Muss Man sIch Bauen“ 
ForuM zeItunG zuM theMa „recruItInG/ 
eMPloYer BranDInG“

„recruiting/employer Branding – wie bekomme ich 
die jungen Digitalen für mein unternehmen?“ hieß das 
thema beim Forum zeitung von BDzv und vBzv wäh-
rend der Medientage München. hier ging es um die 
Frage, was zeitungshäuser tun müssen, um die jungen 
leistungsträger zu gewinnen, die sie zur Gestaltung ih-
rer digitalen zukunft brauchen. Über ausbildungswe-
ge, alte und neue unternehmenswelten und die aus-
sichtsreiche verbindung von start-up-Mentalität mit 
verlagspraxis diskutierten simone ashoff, Gründerin/
rektorin Good school [hamburg], ulrich Bensel, leiter 
Konzernbereich Personal, südwestdeutsche Medien-
holding [swMh, stuttgart], und constanze Buchheim, 

Geschäftsführerin und Gründerin i-Potentials [Berlin] 
mit Moderator christian Meier, chefredakteur Meedia 
[Berlin]. constanze Buchheim wies in ihrem Impuls-
referat darauf hin, dass arbeit heute in Deutschland 
nach dem verständnis vieler Menschen nicht primär 
als Broterwerb diene, sondern eine „verlängerung 
des Ichs“ sei. Junge, gut ausgebildete arbeitnehmer 
wollten nicht mehr als „human resources“ Mittel zum 
zweck sein, sondern erwarteten auch im Beruf Interak-
tion auf augenhöhe. Diese habe bei der Jobauswahl für 
sie mehr Bedeutung als die monetäre vergütung. Für 
die jungen Digitalen sei das leben „zu kurz für schlech-
te Kompromisse“, so Buchheim weiter.

Beim employer Branding helfe jedoch keine „ober-
flächenbeschönigung“, hier gehe es um den aufbau 
ernsthafter Beziehungen. Die unternehmen mit den 
besten Managern würden zudem künftig auch die bes-
ten Mitarbeiter haben, und zwar unabhängig von der 
vergütung, so Buchheims Prognose. simone ashoff 
dazu: „Digitale talente muss man sich bauen!“ sie 
wüchsen nicht natürlich am Markt. hier seien respekt 
und Führungskraft gefragt, ergänzte ulrich Bensel. 
veränderungsprozesse brauchten keine axt. Früher sei 
in großen unternehmen Fort- und weiterbildungsmaß-
nahmen wie aus dem Katalog angeboten worden. „Da 
habe ich dann meinen englischkurs oder den Yogakurs 
angekreuzt. und das war’s.“ Für die in den vergange-
nen Jahren aufgebaute akademie der swMh sei man 
einen anderen weg gegangen und habe Führungskräfte 
und Mitarbeiter befragt, „welche Kompetenzen bei 
uns gebraucht werden“, um künftig für genau diese 
Bedürfnisse gezielt auszubilden.

Fotos: Medientage München
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PlanunGsseMInar 2014: eInFach zeItunG!

Die tageszeitung nimmt unverändert einen spitzen-
platz als werbeträger im Markt der Medien ein. ent-
sprechend groß war auch im Jahr 2014 wieder das 
Interesse an dem vBzv-Planungsseminar “einfach 
zeitung!“, das in Kooperation mit den verlagsvertre-
tungen Glauner, schaible und von schroetter sowie der 
zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG] durchgeführt 
wurde. 

21 Junior-Media-Planer sind auf einladung der Mittel-
bayerischen zeitung nach regensburg gereist, um an 
dieser Fortbildung teilzunehmen. Im rahmen des zwei-
tägigen Praxisworkshops ermöglichten erfahrene refe-
renten und verlagsvertreter den jungen nachwuchs-
planern aus bayerischen Media-agenturen wertvolle 
einsichten und praxisnahe Übungen, wie sich tages-
zeitungen durch geschickte Planung mit größtmögli-
cher effizienz als werbeträger nutzen lassen. thomas 
sarnowski, Medialeiter der redblue Marketing Gmbh 
und verantwortlich für die Media Markt und saturn-
Märkte in europa, erläuterte die Bedeutung der tages-
zeitung im umkämpften Markt der Medien. wolfgang 
schuldlos, Geschäftsführer des Instituts für werbeer-
folgsmessung, gab in seinem vortrag wertvolle tipps 

und hilfestellungen für die tageszeitungsplanung. und 
Matthias zimmer, leitung Key-account, stellte die leis-
tungen der zMG und ihren nutzen für Mediaagenturen 
vor. einen besonderen höhepunkt bot der gastgeben-
de verlag mit dem Besuch des Druckzentrums und 
der Führung durch den newsroom: Manfred sauerer, 
Geschäftsführer und chefredakteur der Mittelbayeri-
schen zeitung, erklärte den jungen nachwuchsplanern 
persönlich, wie die nachrichten im newsroom erstellt 
und für die verschiedenen Kanäle [print – online – mo-
bile] aufbereitet werden. neben den verschiedenen 
vorträgen und Führungen stand am zweiten tag die 
praktische arbeit in den Übungsagenturen im Mittel-
punkt: unter der anleitung der verlagsvertreter plan-
ten die seminarteilnehmer u.a. die einführung einer 
neuen ec Motiv-Karte, um sich in den themen Briefing, 
Planung und Darstellung zu üben. In der abschließen-
den Präsentation wurden die einzelnen arbeiten von 
dem Juror thomas sarnowski [redblue] beurteilt. 

Die Mittelbayerische zeitung erwies sich als ein aus-
gezeichneter Gastgeber des Planungsseminars. stell-
vertretend für die bayerischen zeitungsverlage präsen-
tierte sie die klassische tageszeitung als moderne und 
leistungsstarke Mediengattung – sowohl in gedruckter 
als auch digitaler Form. 

II.

Planungsseminar „einfach zeitung!”

Foto: Marcus Barnstorf

von der Medienpolitik über den Mindestlohn bis zu 
Google – bei der diesjährigen verbandstagung im neuen 
Druckzentrum des oberbayerischen volksblatts in ro-
senheim gab es viel zu diskutieren. nach einer vorberei-
tenden sitzung des vBzv-vorstands kamen die Mitglie-
der des vBzv am nachmittag zu ihrer Jahrestagung 2014 
zusammen. Der erste vorsitzende, andreas scherer, er-
öffnete die tagung mit einem kurzen Jahresrückblick zur 
verbandsarbeit. Der vBzv, so scherer, sei intern gut auf-
gestellt und genieße extern als ebenso zuverlässiger wie 
professioneller Ansprechpartner hohe Wertschätzung. 

hauptgeschäftsführer Dr. Markus rick ging in seinem 
Geschäftsbericht auf die fünf wichtigsten Punkte der 
verbandsarbeit ein. Dazu zählten im Berichtsjahr die 
aktivitäten des vBzv bei dem vom Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten einberufenen „runden tisch Medi-
enpolitik“, das medienpädagogische engagement der 
bayerischen verleger im Kultus- und Bildungsbereich, 
die erfolgreiche reform des Pressekartellrechts, der 
aktuelle sachstand beim Mindestlohn und das gegen 
erhebliche widerstände von Google durchgesetzte 
leistungsschutzrecht.

II.

 vBzv Jahrestagung in rosenheim

Fotos: oberbayerisches volksblatt
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unter allgemeiner zustimmung stellte der hauptge-
schäftsführer den Jahresabschluss 2013 vor und er-
läuterte die einzelnen Positionen. Bei stimmenthal-
tung der jeweils Betroffenen, im Übrigen einstimmig, 
wurde den vorsitzenden, dem vorstand, den rech-
nungsprüfern und der Geschäftsstelle entlastung für 
das vergangene Geschäftsjahr erteilt und der Jahres-
abschluss genehmigt. einstimmig wurde auch dem 
von der Geschäftsstelle vorgelegten etatvoranschlag 
für 2014 zugestimmt. neben einer einstimmig ange-
nommenen satzungsänderung [statt eines festen Be-
schwerde- und einigungsausschusses gibt es künftig 
eine ad hoc einzuberufende schlichtungskommision 
und der vBzv hat nun einen hauptgeschäftsführer] 
erfolgte schließlich eine nachwahl für zwei vorzeitig 
ausscheidende vorstandsmitglieder: als neue vor-
stände wählte die Mitgliederversammlung einstim-
mig viola vogelsang-reichl, verlegerin Der neue tag, 
weiden in der oberpfalz, und Daniel schöningh, Ge-
schäftsführer des Münchner zeitungsverlags, zu dem 
unter anderem der Münchner Merkur und die tz ge-
hören.

Beeindruckt zeigten sich die Gäste vom neuen Druck-
zentrum. 16 Mio. € haben die ovB-heimatzeitungen in 
die neue Produktionsstätte investiert. zum tag der of-
fenen tür waren am 1. Mai 2014 über 8.000 leserinnen 
und leser gekommen.

FEStvERANStAltuNg AuF gut IMMlINg 

Im Kampf um faire wettbewerbsbedingungen hat der 
verband bayerischer zeitungsverleger wirtschaftsmi-
nisterin Ilse aigner an seiner seite. Das sicherte sie bei 
ihrer rede auf Gut Immling zu, wo die verbandstagung 
mit einem Festabend zu ende ging.

wenn auch Feierlaune angesagt war und sich die ver-
legerfamilie Döser und der Mitgesellschafter der ovB-
heimatzeitungen, Dr. Dirk Ippen, gleich zu Beginn über 
ein großes Kompliment für den festlichen rahmen 
freuen durften, den sie ihren Gästen geboten hatten, 
so mangelte es dennoch nicht an deutlichen worten. 
vBzv-Präsident andreas scherer ließ keinen zweifel 
daran, dass die zeitungsverleger aigners offenes ohr 
für ihre sorgen und nöte schätzen – „wir fühlen uns 
ausgesprochen wohl bei Ihnen“ –, zugleich sah er beim 
einsatz, den die verbandsmitglieder von der Politik er-
warten, durchaus noch „luft nach oben“, so etwa auf-
grund der branchenspezifischen Gegebenheiten beim 
Mindestlohn oder auch der steuerlichen Gleichbehand-
lung der digitalen mit den Printprodukten.
am „Grünen hügel“ von Gut Immling, wie es ovB-Ge-
schäftsführer oliver Döser in seinem Grußwort formu-
lierte, war nicht nur ihm Freude über das Bekenntnis 
der Ministerin zur zeitung in ihrer rede anzusehen: 
„zeitungen sind nach wie vor mit abstand die glaub-

würdigste Informationsquelle und ein Garant für Quali-
tätsjournalismus.“ Gerade, weil immer mehr nachrich-
ten ungefiltert auf die Menschen einströmten, nähmen 
sie eine wichtige rolle in der Gesellschaft ein. „eine 
suchanfrage bei Google ersetzt eben nicht den repor-
ter vor ort. und guter Journalismus ist mehr als eine 
aufgehübschte Sammlung von PR-texten“, so Aigner. 
auf Gut Immling konnten die mehr als 100 Gäste aus 
verlagen, anderen Medien und der Politik dann im gro-
ßen zelt ein feines Menü genießen, begleitet von Mu-
sikern und sängern aus der welt der oper, die auf Gut 
Immling seit nunmehr 18 Jahren heimisch ist. oliver 
Dösers Dank galt denn auch ludwig Baumann, opern-
sänger und Intendant des Festivals auf Gut Immling, 
und seiner Gattin cornelia von Kerssenbrock, dass sie 
als Gastgeber für die abendgesellschaft fungiert hat-
ten.

Dr. laurent Fischer, zweiter vorsitzender des vBzv, 
dankte zum abschluss der tagung der verlegerfamilie 
Döser und dem Mitgesellschafter Dr. Dirk Ippen für die 
einladung nach rosenheim und einen wunderschönen 
abend.
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Der vBzv ist satzungsgemäß auch tarifverband und 
führt als solcher für seine Mitgliedsverlage, soweit sie 
tarifgebunden sind, tarifverhandlungen für ihre Be-
schäftigten und schließt für sie tarifverträge ab. Für 
die angestellten und die gewerblichen arbeitnehmer 
im zeitungsverlagsgewerbe verhandeln wir auf lan-
desebene selbst durch unsere tarifkommission, für die 
redakteure, volontäre sowie die arbeitnehmerähnli-
chen freien Journalisten an tageszeitungen geschieht 
dies als auf Bundesebene durch den Bundesverband 
Deutscher zeitungsverleger e.v. [BDzv] als vertreter 
der landesverbände und damit auch des vBzv und na-
türlich unter Mitwirkung von vertretern auch des vBzv 
in der verhandlungskommission und vorbereitend im 
sozialpolitischen ausschuss des Bundesverbandes. 
eine Übersicht der für die tarifgebundenen Mitglieder 
geltenden tarifverträge finden sie auf seite 58.

tarIFverhanDlunGen FÜr anGestellte unD 
GewerBlIche arBeItnehMer IM zeItunGsver-
laGsGewerBe In BaYern

Die Gewerkschaft ver.di hatte die lohntabelle und den 
Gehaltstarifvertrag vom tarifabschluss vom 3. Juli 
2011 fristgerecht bereits zum 31. Mai 2013 gekündigt 
und lohn- und Gehaltserhöhungen von linear 5,5 % 
bei einer laufzeit von 12 Monaten gefordert.

wir hatten unsererseits die Manteltarifverträge frist-
gerecht zum 31. März 2014 gekündigt und gegenüber  
ver.di erklärt, ein Gesamtpaket für lohn und Gehalt 
sowie eine Modernisierung der seit 1997 unverändert 
geltenden Manteltarifverträge für die angestellten 

bzw. die gewerblichen arbeitnehmer im zeitungsver-
lagsgewerbe in Bayern anzustreben. ziel des vBzv sei 
ein zukunftsfähiger Flächentarifvertrag mit akzeptab-
len regelungen sowohl in lohn-, Gehalts- wie in den 
Manteltarifverträgen.

ver.di hatte nach zwei erfolglosen verhandlungsrunden 
im herbst 2013 kategorisch erklärt, mit uns über das 
thema Manteltarifverträge vor april 2014 keine verhand-
lungen führen zu wollen und deshalb auch keinen neuen 
verhandlungstermin zu vereinbaren. erst am 6. Mai 2014 
einigten sich dann in einer 3. runde die tarifkommission 
unseres verbandes und diejenige ver.dis auf neue tarif-
verträge mit folgenden eckpunkten: 

 ■ Die lohn- und Gehaltstarifabkommen vom 
20.07.2011, gültig bis 31.05.2013, werden rückwir-
kend zum 01.06.2013 wieder in Kraft gesetzt. 

 ■ Mit wirkung zum 01.04.2014 erhöhen sich löhne, 
Gehälter und ausbildungsvergütungen um 2,5 % 
und mit wirkung zum 01.01.2015 um weitere 1,5 %. 

 ■ Die linearen erhöhungen von 2,5 % und 1,5 % kön-
nen nicht mit übertariflichen entgeltbestandteilen 
verrechnet werden. Davon unberührt bleibt die ver-
einbarung im tarifabkommen vom 17.06.2005, die die 
verrechnung von Besitzständen aufgrund der einfüh-
rung der neuen Gehaltsstruktur bis zu 50 % zulässt. 

 ■ Im Gehaltstarifvertrag § 3 ziffer 6 wird die bisherige 
Mindestdifferenz bei höhergruppierungen von 6 % 
auf 3 % gesenkt. 

 ■ Die lohn- und Gehaltsabkommen können mit mo-
natlicher Frist, erstmals zum 30.11.2015, gekündigt 
werden. 

III.

 tarifsituation & tarifverträge
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 ■ ab 2015 beträgt das zusätzliche urlaubsgeld für 
das volle urlaubsjahr 60 % und ab 2016 55 % des 
vereinbarten Monatsgehaltes bzw. der ausbildungs-
vergütung. wer im laufe des Kalenderjahres eintritt 
oder ausscheidet, erhält für jeden Monat der Be-
triebszugehörigkeit ein zwölftel des urlaubsgeldes. 
Dies gilt in analoger weise auch für die gewerbli-
chen arbeitnehmer. 

 ■ wer die anspruchsvoraussetzung für den sonderur-
laub für schwerbehinderte erfüllt, hat anspruch auf 
zusätzlich 5 % urlaubsgeld. 

 ■ Die Manteltarifverträge für angestellte bzw. gewerb-
liche arbeitnehmer im zeitungsverlagsgewerbe in 
Bayern, gültig bis 31.03.2014, werden rückwirkend 
zum 01.04.2014 wieder in Kraft gesetzt und können 
erstmals zum 31.12.2016 gekündigt werden. 

 ■ Die tarifvertragsparteien vereinbaren, dass ab 
herbst 2014 eine arbeitsgruppe gebildet wird, 
deren auftrag die redaktionelle Überarbeitung der 
lohn-, Gehalts- und Manteltarifverträge ist. 

zur vorbereitung der tarifverhandlungen trafen sich 
die Mitglieder der vBzv-tarifkommission mehrfach in 
der vBzv-Geschäftsstelle in München sowie im verlag 
der „augsburger allgemeinen“.

nachdem zum 31. Dezember 2013 die tarifverträge 
über die altersteilzeit der angestellten sowie der ge-
werblichen arbeitnehmer im zeitungsverlagsgewerbe 
in Bayern ohne nachwirkung beendet worden waren, 
hatte unser verband hier eine weitere verlängerung um 
drei Jahre angestrebt und dafür im Frühjahr 2014 im 
schriftlichen verfahren die zustimmung der Gewerk-
schaft ver.di erreicht. Die Geltung des tarifvertrags ist 
damit bis zum 31. Dezember 2016 verlängert worden 
und endet dann ohne nachwirkung.

tarIFverhanDlunGen FÜr reDaKteure an 
taGeszeItunGen sowIe arBeItnehMerähnlI-
che FreIe JournalIsten an taGeszeItunGen

Die Gewerkschaften Deutscher Journalisten-verband 
[DJv] und Deutsche Journalisten union [dju] in  ver.di 
hatten den am 18. august 2011 im rahmen eines Ge-
samtpaktes vereinbarten Gehaltstarifvertrag für redak-
teurinnen und redakteure an tageszeitungen und den 
tarifvertrag für die arbeitnehmerähnlichen freien Jour-
nalisten fristgerecht zum 31. Juli 2013 gekündigt und 
Gehalts- und honorarerhöhungen um 6 % [DJv] bzw. 
5,5 % [dju] bei 12 Monaten laufzeit gefordert.

Der BDzv – als vertreter der landesverbände – hatte 
seinerseits den Manteltarifvertrag für die redakteu-
re an tageszeitungen fristgerecht zum 31. Dezember 
2013 gekündigt und erklärt, er ein „tarifwerk zukunft“ 
anzustreben – eine Paketlösung aus lohn-, Gehalts- 
und Manteltarifvertrag sowie dem tarifvertrag über 
die altersversorgung.

nach insgesamt elf verhandlungsrunden [und weite-
ren sondierungsgesprächen] konnte dieses „tarifwerk 
zukunft“ erfolgreich abgeschlossen werden. Der BDzv 
und die Gewerkschaften Deutscher Journalisten-ver-
band [DJv] und dju in ver.di einigten sich nach einer 
mehr als 24-stündigen Marathonsitzung am Mittag des 
24. april 2014 in Berlin auf ein neues tarifwerk.

Die tarifparteien einigten sich unter anderem auf ei-
ne lineare erhöhung der Gehälter zum 1. Mai 2014 um 
2,5 % und zum 1. april 2015 um 1,5 % bei einer lauf-
zeit von 29 Monaten des Gehaltstarifvertrags bis zum 
31. Dezember 2015. Daneben wurde auch die struktur, 
orientiert an dem sich verändernden Berufsbild des re-
dakteurs, neu organisiert und die derzeit bestehende 
Berufsjahresstaffel von 11 Berufsjahren auf 15 Berufs-
jahre gestreckt.

zugleich werden urlaubsgeld und Jahresleistung von 
1,75 Monatsgehältern auf 1,5 Monatsgehälter abge-
senkt – und zwar bei den Berufseinsteigern und den 
nordländern [niedersachsen, schleswig-holstein, 
Bremen und Mecklenburg-vorpommern] sofort, um 
den schwierigen wirtschaftlichen Gegebenheiten in 
der region rechnung zu tragen. Bei den übrigen re-
dakteuren, also auch in Bayern, wird die absenkung 
verteilt auf fünf Jahre. Berufseinsteiger haben künftig 
anspruch auf 30 tage urlaub; für bisher erreichte hö-
here urlaubsansprüche gilt Besitzstandswahrung. Für 
den Manteltarifvertrag wurde eine fünfjährige laufzeit 
bis 31. Dezember 2018 vereinbart.

Die onliner in zeitungsredaktionen werden bis spätes-
tens 30. september 2014 in den tarif eingruppiert und 
fallen ab 30. Juni 2016 auch unter den Manteltarifver-
trag.

zum „tarifwerk zukunft“ zählen darüber hinaus der 
volontärstarifvertrag, der künftig in der zweijährigen 
ausbildung auch neue Inhalte wie digitales Publizieren 
enthalten wird, sowie der tarifvertrag über die alters-
versorgung, der bei unverändertem versorgungsniveau 

und unter Beibehaltung der allgemeinverbindlichkeit 
modernisiert wird.

Gehaltszuwächse gibt es auch für die arbeitnehmer-
ähnlichen Freien [12a-tarifvertrag], die am 1. Juni 2014 
und am ersten Mai 2015 jeweils 1,8 % mehr erhalten.

„unser ,tarifwerk zukunft´ schafft Planungssicherheit 
für die verlage wie für die redakteurinnen und redak-
teure an tageszeitungen“, so BDzv-verhandlungsführer 
Georg wallraf. Beide seiten hätten in den langwierigen 
verhandlungen nach Kompromisslösungen gesucht, 
um angesichts der tiefgreifenden strukturellen um-
brüche in der Branche die zeitungsunternehmen zu-
kunftsfest zu machen. Dies sei zu einem großen stück 
gelungen und werde auch zur erhaltung des Flächenta-
rifvertrags beitragen.

„wir wollen zusätzlich mit den Gewerkschaften in ei-
nen regelmäßigen Qualitätsdialog treten“, erläuterte 
BDzv-verhandlungsführer wallraf. Dies solle zum Bei-
spiel auch der erprobung von Klauseln für eine erfolgs-
abhängige vergütung dienen oder zur abstimmung von 
seminarinhalten zur weiterbildung der redakteure.

während der tarifverhandlungen haben die Gewerk-
schaften mehrfach zu sog. „warnstreiks“ aufgerufen, 
die auch eine ganze reihe bayerischer verlagshäuser 
betroffen haben, zum teil für wochen.

zur vorbereitung und Begleitung der tarifverhandlun-
gen traf sich der sozialpolitische ausschuss des BDzv 
im Berichtsjahr am 21. Januar 2014 in Berlin, 14. Mai 
2014 in Frankfurt, am 2. oktober 2014 in stuttgart so-
wie zuletzt am 30. Januar und am 17./18. März 2015 in 
Berlin. Darüber hinaus gab es eine reihe von telefon-
Konferenzen zur weiteren abstimmung.
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FÜr DIe zeItunGsverlaGe In BaYern sInD DerzeIt 
FolGenDe tarIFverträGe vereInBart:

1.  tarIFverträGe IM zeItunGsverlaGs-
GewerBe In BaYern:

 ■ Für die Angestellten:
-  Manteltarifvertrag für die angestellten in der 

Fassung vom 26.02.1997 [mit änderungen, zu-
letzt v. a. zum urlaubsgeld, verlängert bis zum 
31.12.2016]

-  Gehaltstarifvertrag für die angestellten vom 
06.05.2014

-  tarifvertrag zur abwendung sozialer härten bei 
rationalisierungsmaßnahmen für die angestell-
ten

-  tarifvertrag über die vermögenswirksamen leis-
tungen vom 15.03.1971

-  tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung und 
umschulung für die angestellten

-  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen alters-
versorgung für angestellte, auszubildende und 
gewerbliche arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die altersteilzeit vom 16.05.2
000/17.06.2005/03.07.2007/ 10.02.2011/März 
2014[=verlängerung der laufzeit zuletzt bis 
31.12.2016 ohne nachwirkung]

-  tarifvertrag über die Beschäftigungssicherung 
und ausbildung in der Fassung vom 16.05.2000

 ■  Für die gewerblichen Arbeitnehmer:
-  Manteltarifvertrag für die gewerblichen arbeit-

nehmer in der Fassung vom 26.02.1997 [mit än-
derungen, zuletzt v. a. zum urlaubsgeld, verlän-
gert bis zum 31.12.2016]

-  lohntarifvertrag für die gewerblichen arbeit-
nehmer vom 30.05.1985 in der Fassung vom 
26.02.1997 mit anlage B [=lohntabelle] vom 
06.05.2014

-  tarifvertrag zur abwendung sozialer härten bei 
rationalisierungsmaßnahmen für die gewerbli-
chen arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die vermögenswirksamen lei-
tungen vom 15.03.1971

tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung und um-
schulung für die gewerblichen arbeitnehmer

-  tarifvertrag zur altersteilzeit vom 16.05.2000  
17.06.2005 / 03.07.2007 / 10.02.2011/ März 
2014 [=verlängerung der laufzeit zuletzt bis 
31.12.2016 ohne nachwirkung]

-  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen alters-
versorgung für angestellte, auszubildende und 
gewerbliche arbeitnehmer

-  tarifvertrag über die Beschäftigungssicherung 
und ausbildung in der Fassung vom 16.05.2000

2.  tarIFverträGe FÜr reDaKteure unD 
reDaKteurInnen an taGeszeItunGen

-  Manteltarifvertrag vom 24.04.2014
-  Gehaltstarifvertrag vom 24.04.2014
-  tarifvertrag über die abwendung sozialer härten 

bei Maßnahmen von Kooperation und Konzentra-
tion von tageszeitungen vom 10. september 1968

-  tarifvertrag über die altersversorgung für re-
dakteurinnen und redakteure an tageszeitungen 
vom 15.12.1997 [gültig ab 1.1.1999, bundesweit 
allgemeinverbindlich mit ausnahme der länder 
sachsen-anhalt und thüringen] / 24.04.2014

-  tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen alters-
versorgung vom 18.11.2002

-  tarifvertrag über das redaktionsvolontariat vom 
28.05.1990 / 24.04.2014

-  tarifvertrag über vermögenswirksame leistun-
gen für redakteure und redaktionsvolontäre an 
tageszeitungen vom 13.04.1972

-  tarifvertrag über einführung und anwendung 
rechnergesteuerter textsysteme vom 20.03.1978 
[zumindest theoretisch noch; ist nIcht gekün-
digt]

3.  tarIFvertraG FÜr arBeItnehMerähn-
lIche FreIe JournalIsten an taGeszeI-
tunGen voM 24.04.2014

am 3. Juli 2014 hat der Bundestag in 3. lesung ei-
nen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 € ab 1. Januar 2015 beschlossen. Den Bemühun-
gen unseres verbandes zusammen mit den Kollegen-
verbänden in den anderen Bundesländern und dem 
BDzv ist es zwar gelungen, eine befristete ausnahme-
regelung für die zeitungszusteller zu erreichen. Für sie 
wird der Mindestlohn von 2015 und 2017 stufenweise 
eingeführt: im ersten Jahr können 25 % unter diesem 
Mindestlohn gezahlt werden, im zweiten Jahr 15 %. 
von 2017 an gilt dann auch hier der volle Mindestlohn. 
und sollte die Kommission in der zeit anhebungen be-
schließen, gilt dieser neue tarif ab 2018 auch für zei-
tungszusteller. 

Diese Übergangsregelung hilf der verlagsbranche indes 
nicht weiter. 

erhofft hatte sie sich vielmehr eine Kostenkompensa-
tion durch eine entlastung bei den sozialabgaben für 
zeitungszusteller, wie sie bereits für haushaltsnahe 
Dienstleistungen gilt. einen solchen vorschlag, der den 
rund 22.000 zeitungszustellern in Bayern den vollen 
Mindestlohn ab 2015 garantiert und zugleich den er-
halt des bewährten Pressevertriebs für die abonnenten 
gesichert hätte, hatte Bundesarbeitsministerin andrea 
nahles im auftrag der Parteivorsitzenden von cDu, 
csu und sPD nach einem intensiven Dialog zwischen 
den verlegern und dem Bundesarbeitsministerium 
auch erarbeitet. Dieser lösungsweg wäre ausgewogen 
gewesen und hätte die wirtschaftlichen Fakten sowie 
die verfassungsrechtlichen vorgaben für die Presse 
nach art. 5 GG berücksichtigt. 

einen tag vor der anhörung im Deutschen Bundestag 
wurde diese sozialversicherungsrechtliche lösung von 
der cDu/csu-Fraktion jedoch überraschend abgelehnt. 
„Die regierung setzt ihre Glaubwürdigkeit aufs spiel“, 
hatte der BDzv noch kurz vorher gewarnt. Die Große 
Koalition sei kein verlässlicher Partner für die wirt-
schaft, wenn sie sich über das ergebnis aus dem von 
ihr initiierten Branchendialog einfach und erst so kurz 
vor toresschluss hinwegsetze. Dies sei ein erstaun-
licher vorgang, für den eine akzeptable Begründung 
fehle. 

Durch das Mindestlohngesetz [MiloG] werden nun ei-
nerseits hohe Investitionen der verlage notwendig; an-
dererseits führt es zu einem immensen Bürokratieauf-
wand. Immerhin konnten die aufzeichnungspflichten 
nach der Durchführungsverordnung zum Mindestlohn 
für die zeitungszustellung abgemildert werden. Die 
verordnung ermöglicht es den verlagen, die Bezahlung 
der zusteller an regelarbeitszeiten für ihren jeweiligen 
zustellbezirk zu orientieren; für Minijobber muss nur 
die Dauer der täglichen arbeitszeit, nicht aber deren 
Beginn und ende, dokumentiert werden. 

Das Mindestlohngesetz beeinträchtigt über seinen 
Kosten- und Bürokratieaufwand hinaus auch das 
Geschäftsmodell der verlage mit der sog. hybrid- 
zustellung, mit der neben der zeitung in einem ar-
beitsgang auch andere Produkte, z.B. Briefsendungen, 
zugestellt werden können. nach § 24 abs. 2 MiloG gilt 
der befristet reduzierte Mindestlohn nur für die „aus-
schließliche“ zustellung der tageszeitung oder des an-
zeigenblatts. alle Bemühungen, diese regelung auch 
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auf die hybrid-zustellung anwenden zu können, blie-
ben bisher ohne erfolg. Das Modell kann damit nicht 
mehr in der bisherigen weise fortgeführt werden. Der 
wortlaut lässt nach ansicht des Bundesarbeitsminis-
teriums sowie der Fraktionspolitiker keinen spielraum 
für die von uns aufgezeigte Möglichkeit der ausein-
anderrechnung von zeitungszustellung und anderen 
zugleich verteilten Print-objekten bei der entlohnung. 
Damit wird die hybrid-zustellung, die in einem arbeits-
gang erfolgt, von der Übergangsregelung für zeitungs-
zusteller nicht erfasst.

Die geltende Mindestlohnregelung stand unmittelbar 
nach ihrem In-Kraft-treten in der Kritik. Bereits Mitte 
Januar 2015 forderten unionspolitiker und wirtschafts-
verbände vehement eine Korrektur des Gesetzes, um 
die Kosten- und Bürokratielawine für die deutsche 
wirtschaft einzudämmen. Bundesarbeitsministerin 
nahles [sPD] kündigte daraufhin bis zum sommer eine 
Überarbeitung des MiloG an; Julia Klöckner, stellver-
tretende cDu-vorsitzende, wurde seitens der Großen 
Koalition beauftragt, bis ostern 2015 entsprechende 
änderungsvorschläge zu sammeln. 

Die verlegerverbände haben daher ihre Forderung 
nach einer umsetzung des ursprünglich vereinbarten 
sozialversicherungsmodells erneuert. In Bayern hatte 
der vBzv damit bereits erfolg: Der Ministerrat der bay-
erischen staatsregierung forderte am 3. Februar 2015 
ausdrücklich, dass zeitungszusteller wie geringfügig 
Beschäftigte in Privathaushalten behandelt und daher 
mit einer reduzierten sozialversicherungspauscha-
le belastet werden sollten [Bayerische staatskanzlei, 
Pressemitteilung nr. 31 vom 4. Februar 2015]. 

Diese haltung bekräftigte der bayerische Ministerprä-
sident horst seehofer gegenüber dem vBzv anschlie-
ßend noch einmal ausdrücklich. Dabei machte er deut-
lich, dass er die sozialversicherungsrechtliche lösung 
für zeitungszusteller auch der Bundeskanzlerin per-
sönlich nahe gelegt habe.

es bleibt daher zu hoffen, dass die Politik im zweiten 
anlauf zur vernunft kommt und beim Minestlohn für 
die verlagsbranche eine pragmatische und faire lö-
sung findet. ein passender vorschlag dazu liegt auf 
dem tisch.

unterstÜtzunG Der JournalIstIschen  
   aus- unD weIterBIlDunG

Der journalistischen aus- und weiterbildung messen 
die bayerischen zeitungsverleger eine ganz besondere 
Bedeutung zu. entsprechende angebote sind nicht nur 
tarifvertraglich geregelt; die bayerischen zeitungsver-
leger engagieren sich zu diesem zweck auch als einer 
der drei trägerverbände der akademie der Bayeri-
schen Presse. Der vBzv unterstützt seine Mitglieds-
verlage darüber hinaus durch ein Jahresbudget für den 
Besuch von aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Im 
rahmen dieses Budgets können sich Journalisten und 
volontäre von vBzv-Mitgliedsverlagen zu einschlägi-
gen aus- und Fortbildungsveranstaltungen anmelden, 
die Kosten übernimmt der vBzv. Finanziert wird das 
Projekt aus Mitteln, die der vBzv zu diesem zweck von 
den verwertungsgesellschaften wort und Bild/Kunst 
erhält. 

Der in 2011 erstmals zur verfügung gestellte service 
ist auch im Berichtsjahr fortgeführt worden – der 
vBzv konnte seinen Mitgliedsverlagen wiederum ein 
Jahresbudget von 250.000 € für die journalistische 
aus- und weiterbildung zur verfügung stellen. Der 
Betrag wird im verhältnis aller vBzv-Mitgliedsverlage 
verteilt. als schlüssel gilt die Quote eines Mitglieds-
verlags an der Gesamtzahl der journalistischen Mit-
arbeiter im vBzv. Die Quote wird nach den angaben 
der Mitgliedsverlage im rahmen der jährlichen vBzv-
Mitarbeiterumfrage errechnet, die regelmäßig zu Jah-
resbeginn stattfindet. Das Budget wurde, wie in den 
vorjahren, fast vollständig verbraucht.

hBzv-seMInarProGraMM 

In 2014 sind über den hilfsverein Bayerischer zeitungs-
verleger e.v. [hBzv] seminare zu verlagsspezifischen 
themen für den vBzv veranstaltet worden. alle seminare 
sind in Kooperation mit dem verband der südwestdeut-
schen zeitungsverlage e.v. [vszv] in Baden-württemberg 
ausgeschrieben worden; diese ausbildungskooperation 
besteht seit 1999. Im Berichtszeitraum sind in Bayern die 
seminare „Das will ich lesen! Paid content überzeugend 
bewerben“ [26. Februar 2014], „souverän im Gespräch 
– professionelles Beschwerdemanagement im Medien-
haus“ [23. Juli 2014], „erfolgreich texten im anzeigenver-
kauf – klassisch und digital“ [16. oktober 2014] und „Der 
verlag als agentur – Kundenbindung und Imageträger 
in der region, Modul I und II“ [29. und 30. september 
2014] durchgeführt worden. Die fünf seminare sind von 
insgesamt 59 teilnehmern besucht worden, davon 29 
aus Baden-württemberg. In stuttgart haben 3 semina-
re mit insgesamt 20 teilnehmern stattgefunden, davon 
kamen 3 teilnehmer aus Bayern. Darüber hinaus wurde 
bereits zum vierten Mal in Folge mit großem erfolg die 
schulung „vom vertriebsinspektor zum verantwortli-
chen Gebietsleiter“ durchgeführt. In drei aufeinander 
aufbauenden Modulen [Basis – Fortgeschrittene – Pro-
fi] wurden spezielle Fachkenntnisse und Führungs- und 
Kommunikationskompetenzen für vertriebsinspekto-
ren vermittelt. an den drei Modulen, die jeweils über 
zwei tage in Beilngries [altmühltal] stattgefunden ha-
ben, haben jeweils 14  teilnehmer teilgenommen, da-
von kamen vier teilnehmer aus Baden-württemberg. 
erstmals konnte zudem in 2014 das seminar „optimie-
rungspotenziale in der vertriebslogistik“ angeboten 
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Im Berichtszeitraum hat es außerdem einen wechsel 
in der Führung der akademie gegeben: Dr. robert ar-
senschek trat am 1. Januar 2015 die nachfolge des 
bisherigen Direktors der aBP, Martin Kunz, an, der als 
chefredakteur zur aDac-Motorwelt gewechselt war. 
arsenschek war zuvor seite-Drei-chef und chefrepor-
ter des Münchner Merkur. zugleich engagierte er sich 
in der journalistischen aus- und weiterbildung als Do-
zent an der Deutschen Journalistenschule [DJs], am In-
stitut zur Förderung publizistischen nachwuchses [ifp] 
sowie an der aBP selbst. er unterrichtete zudem als 
lehrbeauftragter an der ludwig-Maximilians-universi-
tät München. Davor arbeitete er für die süddeutsche 
zeitung und die Frankfurter allgemeine zeitung.

Das angebot der aBP ist vielfältig. In über 200 Kursen 
werden pro Jahr etwa 1.700 Medienschaffende aus 
Print, hörfunk, Fernsehen, Internet und unterneh-
menskommunikation/Pr ausgebildet oder besuchen 
Fortbildungsveranstaltungen. Mittlerweile haben mehr 
als 30.000 Journalisten die Kurse besucht. neben der 
Förderung der aus- und weiterbildung von Journalis-
ten aller Medien dient die aBP auch der tariflich festge-
legten ausbildung der volontäre. In den Grundkursen 
zeitung I und zeitung II werden den nachwuchsre-
dakteuren grundlegende Inhalte wie u.a. sprache im 
Journalismus, lokalberichterstattung, recherche und 
unterscheidung der Darstellungsformen, Presserecht 
und crossmediale aspekte für zeitungsredakteure ver-
mittelt.

vBzv-volontäraBenDe

Im Berichtsjahr lud der vBzv zweimal die teilnehmer 
des jeweiligen „Grundkurs II - zeitung“ an der akade-
mie der Bayerischen Presse zu den traditionellen vo-
lontärabenden ein. 

„Der DIGItale zeItunGsKorresPonDent“ – 
vBzv-volontäraBenD aM 18. FeBruar 2014 

Die neuen Medien, insb. die neuen Kommunikationska-
näle wie Facebook, twitter &. co., haben die journalis-
tische arbeitsweise stark verändert, so harald Baumer, 
leiter des Berliner hauptstadtbüros der nürnberger 
nachrichten. Über die social Media Kanäle hat sich 
z.B. die Geschwindigkeit der Informationsverbreitung 
enorm gesteigert. ebenso hat die anzahl derjenigen, 
die nachrichten verbreiten, stark zugenommen, beson-
ders unter den Bundestagsabgeordneten. es sei daher 

und durchgeführt werden, ein Follow-up-workshop 
für die teilnehmer des dreiteiligen seminars „vom Ge-
bietsleiter zum verantwortlichen vertriebsinspektor“. 
an dem zweitägigen seminar haben insgesamt 16 ver-
triebsinspektoren teilgenommen, 8 aus Bayern und 8 
aus Baden-württemberg.

PrÜFunGsvorBereItunGsKurse FÜr 
 auszuBIlDenDe MeDIenKauFleute

In zusammenarbeit mit der süddeutschen verlag 
Gmbh bot der vBzv wieder jeweils im Frühjahr und 
im herbst einen Prüfungsvorbereitungskurs für die 
auszubildenden Medienkaufleute digital und print an. 
Der viertägige Intensivkurs zur vorbereitung auf die 
abschlussprüfungen an den Berufsschulen fand unter 
dem titel „Buchverlag / anzeigen / vertrieb / zeitungs-
herstellung“ im Frühjahr vom 22.-24. Mai 2014 und im 
herbst vom 27.-30. oktober 2014 statt. Im rahmen 
der Prüfungsvorbereitungskurse wurden sämtliche 
prüfungsrelevanten themenfelder behandelt. wie die 
übrigen, im rahmen der mit dem vszv bestehenden 
ausbildungskooperation angebotenen Fortbildungs-
veranstaltungen, werden auch die Prüfungsvorbe-
reitungskurse für den vBzv vom hBzv getragen. Im 
Interesse einer gleichmäßigen nachwuchsförderung 
in der Branche übernimmt der hBzv die über die teil-
nahmegebühr in höhe von 200 € [für vBzv-Mitglieder] 
hinausgehenden Kosten. 

volontärKurse unD seMInare an Der aBP

Der vBzv ist neben dem verband der zeitschriftenver-
lage in Bayern [vzB] und dem Bayerischen Journalis-
ten-verband [BJv] einer der trägerverbände der aka-
demie der Bayerischen Presse [aBP], einer der größten 
Journalistenschulen Deutschlands. Im verwaltungsrat 
der akademie ist der vBzv durch seinen ersten und 
zweiten vorsitzenden, andreas scherer und Dr. laurent 
Fischer, vertreten. Mitglied im verwaltungsrat ist au-
ßerdem Daniel schöningh, vBzv-vorstand. Der haupt-
geschäftsführer des vBzv, Dr. Markus rick, ist Mitglied 
im vorstand der aBP, der sich aus den Geschäftsfüh-
rern der drei trägerverbände zusammensetzt und der 
den akademiedirektor bei der ausübung des operati-
ven Geschäfts überwacht, aber auch unterstützt. Im 
Berichtszeitraum fanden die Mitgliederversammlung 
und die gemeinsame sitzung von vorstand und ver-
waltungsrat am 28. Mai 2014 und 12. november 2014 
statt. 

unverzichtbar geworden, das „Grundrauschen“ des po-
litischen Betriebs in der hauptstadt auch über die so-
zialen Medien zu verfolgen. Gleichzeitig haben sich die 
Möglichkeiten für Journalisten erweitert, ihre eigenen 
nachrichten und Geschichten zu veröffentlichen: war 
das früher nur in Print und online möglich, so können 
Journalisten heute auch über social Media und Blogs 
berichten und außerdem direkt mit ihren lesern disku-
tieren. Für Baumer liegt eine große chance darin, über 
ein ereignis in verschiedenen Kanälen zu berichten, 
vom zeitungsbericht über twittermeldungen bis hin zu 
einer Fotostrecke und Kolumne im Blog. er ermutigte 
die anwesenden nachwuchsjournalisten, sich auf die 
neuen Medien einzulassen und mit ihren Möglichkeiten 
zu experimentieren.

„DIe zuKunFt Der reGIonalBerIcht-
erstattunG“ – vBzv-volontäraBenD aM  
27. noveMBer 2014 

Die tageszeitung lebt von der Glaubwürdigkeit und 
der journalistischen Qualität ihrer Berichterstattung, 
so christina Knorz, ressortleiterin stadt und region 
beim nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Gerade im 
regionalen ist es besonders wichtig, die leser durch 
solide recherchierte und gut aufbereitete themen und 
Geschichten für die zeitung zu begeistern, so Knorz. 
Gleichzeitig erwarte sie von ihren Mitarbeitern, dass sie 
sich mit den Möglichkeiten der neuen Medien ausein-
andersetzen und sich auch in neuen journalistischen 
Darstellungsformen ausprobieren. In puncto Glaub-
würdigkeit warnte Knorz eindringlich davor, sich als 
Journalist zu früh eine eigene Meinung zu bilden. viel-
mehr sei es unerlässlich, pro und contra zu beleuch-
ten und die Gegenseite zu befragen und darzustellen. 
Darüber hinaus forderte Knorz eine abkehr vom sog. 
terminjournalismus hin zum themenjournalismus, der 
gerade im lokalen besonders interessant sei. Die zu-
kunft des lokaljournalismus sieht Knorz in einem regi-
onalen und lokalen Qualitätsjournalismus. ziel müsse 
es sein, sich als unverwechselbare stimme in der regi-
on zu behaupten.

aus- unD FortBIlDunGsanGeBot Der aBzv

Mit dem aus- und Fortbildungsangebot der akademie 
Berufliche Bildung der Deutschen zeitungsverlage e.v. 
[aBzv] ergänzt der vBzv als Mitglied der akademie 
sein seminarangebot. ebenso findet das Programm der 
akademie der Bayerischen Presse e. v. hier eine sinn-

volle erweiterung. Die aBzv bietet u. a. auch außerbe-
triebliche Bildungsmaßnahmen im sinne von § 6 des 
tarifvertrags über das redaktionsvolontariat an. In der 
Mitgliederversammlung der aBzv ist der vBzv durch 
seinen verbandsgeschäftsführer vertreten.

Der vBzv als MItGlIeD Der DJs 

Der vBzv ist seit 1997 Mitglied bei der Deutsche Jour-
nalistenschule e. v. [DJs]. Der Münchner verleger Dr. 
Johannes Friedmann vertritt den vBzv im vorstand der 
DJs, in der Mitgliederversammlung der DJs ist der vBzv 
durch seinen hauptgeschäftsführer Dr. Markus rick ver-
treten. Die Mitgliederversammlung der DJs fanden am 
21. März 2014 in München statt. seitdem gehört rick 
auch dem vorstand der DJs an. Die DJs ist eine renom-
mierte Journalistenschule in Deutschland. seit 1949 
sind bei der DJs über 2000 junge leute zu redakteu-
rinnen und redakteuren ausgebildet worden. Die absol-
venten der DJs arbeiten erfolgreich bei zeitungen und 
zeitschriften, im hörfunk und Fernsehen, in online-re-
daktionen, bei Pressestellen oder als freie Journalisten.

Der vBzv als MItGlIeD IM MeDIencaMPus 
BaYern

Der vBzv ist Mitglied im Mediencampus Bayern e.v., 
dem Dachverband für Medienaus- und weiterbildung 
in Bayern. Dieser wurde wurde 1998 vom Freistaat 
Bayern in zusammenarbeit mit dreizehn führenden 
Medienaus- und weiterbildungsinstitutionen gegrün-
det. Heute zählt der Dachverband 105 Mitglieder. Ziel 
ist es, die Medienaus- und weiterbildung in Bayern zu 
fördern, zu beraten, zu vernetzen und zu koordinieren. 
Der vBzv wird im vorstand des Mediencampus Bayern 
durch seinen ersten vorsitzenden, andreas scherer, 
vertreten.

Der verein ist die zentrale Plattform, Informations-
drehscheibe und Koordinierungsstelle für die Medien-
aus- und -fortbildung. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Koordinierung und vernetzung der vorhandenen 
Bildungsangebote. Der Mediencampus Bayern berät 
sowohl die Mitglieder als auch die zuständigen stellen 
der bayerischen staatsregierung. zudem berät und in-
formiert der Mediencampus aus- und Fortbildungsin-
teressenten. seit 2012 vergibt der Mediencampus auch 
ein Qualitätssiegel, das aus- und Fortbildungsinstituti-
onen auf deren antrag nach einer intensiven Prüfung 
verliehen wird.
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orDentlIche MItGlIeDer 
[in alphabetischer reihenfolge  
nach verlagsstandorten]

Dem verband Bayerischer zeitungsverleger e. v. 
 gehörten im Berichtszeitraum 37 ordentliche und  
4 persönliche Mitglieder an.

IV.

 Mitglieder

Fränkische landeszeitung
Fränkische landeszeitung Gmbh | ansbach

Main-echo
verlag und Druckerei Main-echo Gmbh & co. KG | aschaffenburg

augsburger allgemeine
Presse-Druck- und verlags-Gmbh | augsburg

saale-zeitung
KvG Kissinger verlagsgesellschaft mbh & co. KG | Bad Kissingen

windsheimer zeitung
heinrich Delp Gmbh | Bad windsheim

Fränkischer tag
Mediengruppe oberfranken Gmbh & co. KG | Bamberg

nordbayerischer Kurier
nordbayerischer Kurier Gmbh & co. zeitungsverlag KG | Bayreuth

Berchtesgadener anzeiger
a. Miller zeitungsverlag KG | Berchtesgaden

coburger tageblatt
Mediengruppe oberfranken – zeitungsverlage Gmbh & co. KG | coburg
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neue Presse
Druck- und verlagsanstalt neue Presse Gmbh | coburg

Der Bote
verlag „Der Bote“ Gmbh & co. | Feucht

altmühl-Bote
emmy riedel Buchdruckerei und verlag Gmbh | Gunzenhausen

hersbrucker zeitung
Pfeiffer verlag und Medienservice Gmbh & co. KG | hersbruck

Frankenpost
Frankenpost verlag Gmbh | hof/saale

allgäuer anzeigeblatt
eberl Medien Gmbh & co. KG | Immenstadt

allgäuer zeitung
allgäuer zeitungsverlag Gmbh | Kempten

Bayerische rundschau
Mediengruppe oberfranken-zeitungsverlage Gmbh & co. KG | Kulmbach

Pegnitz-zeitung
verlag hans Fahner Gmbh & co. KG | lauf a.d. Pegnitz

abendzeitung
abendzeitung München verlags-Gmbh | München

Bayerische staatszeitung
verlag Bayerische staatszeitung Gmbh | München

Münchner Merkur
Münchener zeitungs-verlag Gmbh & co. KG | München

süddeutsche zeitung
süddeutsche zeitung Gmbh | München

tz
zeitungsverlag tz München Gmbh & co KG | München

nürnberger nachrichten
verlag nürnberger Presse Druckhaus nürnberg Gmbh & co. | nürnberg

nürnberger zeitung
nordbayerische verlagsgesellschaft mbh | nürnberg

Mittelbayerische zeitung
Mittelbayerischer verlag KG | regensburg

oberbayerisches volksblatt
oberbayerisches volksblatt Gmbh & co. Medienhaus KG | rosenheim

roth-hilpoltsteiner volkszeitung
Druckerei und verlag Karl Müller vorm. Fr. Feuerlein Gmbh | roth

schongauer nachrichten
verlag Karl Motz Gmbh & co. KG | schongau

schwabacher tagblatt
hermann Millizer Gmbh | schwabach

straubinger tagblatt
cl. attenkofer’sche Buch- und Kunstdruckerei verlagsbuchhandlung straubing | straubing

traunsteiner tagblatt
a. Miller zeitungsverlag KG | traunstein

treuchtlinger Kurier
treuchtlinger Kurier J. christian leidel Gmbh | treuchtlingen

Der neue tag
Der neue tag | oberpfälzischer Kurier Druck- und verlagshaus Gmbh | weiden

Der westallgäuer
holzer Druck und Medien Druckerei und zeitungsverlag Gmbh & co. KG | weiler

weißenburger tagblatt
Braun & elbel Gmbh & co. KG | weißenburg

Main-Post
Main-Post Gmbh & co. KG | würzburg
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PersÖnlIche MItGlIeDer  
[in alphabetischer reihenfolge nach verlagsstandorten]:

Siegfried Dennhardt
aischtal-Bote | hauptstraße 4 und Druckhaus Dennhardt verlag Gmbh | schwarzenbacher ring 5
oscar Dennhardt Gmbh & co. KG | 91315 höchstadt/aisch

Druckerei und Verlag Karl Ziegler GmbH 
Mittelschwäbische nachrichten | Bahnhofstraße 48–50 | 86381 Krumbach

Druckerei und Verlag Hans Högel KG 
Mindelheimer zeitung | Maximiliansstraße 14 | 87719 Mindelheim

Rieser Zeitungs GmbH
rieser zeitung | Deininger straße 8 | 86720 nördlingen

IV.

 Geschäftsstelle
verband Bayerischer zeitungsverleger e. v.
Friedrichstraße 22 / II 
80801 München 
telefon 0 89 - 45 55 58 - 0 
telefax 0 89 - 45 55 58 - 21 
vbzv@vbzv.de
www.vbzv.de

hauptgeschäftsführung
Dr. Markus B. Rick
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-0 
telefax 0 89 - 45 55 58-21
vbzv@vbzv.de

Buchhaltung/rechnungswesen
Bettina Göbel [bis 31.01.2015]
telefon 0 89 - 45 55 58-16 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
goebel@vbzv.de

presseausweIse
Corinna Bonnet
telefon 0 89 - 45 55 58-18 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
bonnet@vbzv.de

JustIZIarIat
Harald Schyrbock
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-13 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
sy@vbzv.de

VerlagswIrtschaft
Dorothea Fontaine
referentin für verlagswirtschaft
telefon 0 89 - 45 55 58-15 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
fontaine@vbzv.de

aus- unD weIterBIlDung
Anke Staller
referentin für aus- und weiterbildung
telefon 0 89 - 45 55 58-11 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
staller@vbzv.de

mailto:vbzv@vbzv.de
www.vbzv.de
mailto:vbzv@vbzv.de
mailto:goebel@vbzv.de
mailto:bonnet@vbzv.de
mailto:sy@vbzv.de
mailto:fontaine@vbzv.de
mailto:staller@vbzv.de


72 73

Erster Vorsitzender 
andreas scherer augsburger allgemeine augsburg

Zweiter Vorsitzender 
Dr. laurent fischer nordbayerischer Kurier Bayreuth

Ehrenvorsitzender 
hanns-Jörg Dürrmeier  München

Ehrenvorsitzender 
Dr. hermann Balle straubinger tagblatt straubing

Prof. Dr. Martin Balle straubinger tagblatt  straubing 

oliver Döser oberbayerisches volksblatt rosenheim

ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

Dr. Detlef haaks süddeutsche zeitung München

Guido Mehl Fränkische landeszeitung  ansbach

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

Daniel schöningh Münchner Merkur / tz München

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

viola vogelsang-reichl Der neue tag weiden

vorstanD

IV.

Gremien 
hans-Georg Bechthold  Münchner Merkur / tz München

herbert Dachs augsburger allgemeine augsburg

wilhelm Faist  süddeutsche zeitung München

Philipp Gatz  Mediengruppe oberfranken Bamberg

Klaus huber  straubinger tagblatt straubing 

Michael Kusch Mittelbayerische zeitung regensburg

rainer lindner Der neue tag weiden

Michael rümmele / alexander süß nordbayerischer Kurier Bayreuth

walter schmidt / Michael Beyer nürnberger nachrichten nürnberg

anzeIGenausschuss

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

rechnunGsPrÜFer

vertrIeBsausschuss

herbert angerer [bis 2.3.2015] nordbayerischer Kurier Bayreuth

Jürgen Baldewein süddeutsche zeitung München

tobias hagmann Der neue tag weiden

Kay helmecke [ab 15.10.2014] augsburger allgemeine augsburg

wolfgang Jordan Main-echo aschaffenburg

Mario lauer süddeutsche zeitung München

Florian liebl  straubinger tagblatt straubing

Michael Mair [bis 30.06.2014] abendzeitung München

Günter nitsche [bis 30.06.2014] augsburger allgemeine augsburg

Bärbel schnell / hans then nürnberger nachrichten nürnberg

hans stumbaum Münchner Merkur / tz München

Jan wagner  Münchner Merkur / tz München

werner wilczek Fränkische landeszeitung ansbach

alexandra wildner  Mittelbayerische zeitung regensburg

Vorsitzender 
holger seeger Main-Post würzburg
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hannes Mäckel [bis 31.12.2014] augsburger allgemeine augsburg

werner Müller [ab 1.1.2015] augsburger allgemeine augsburg

wolfgang Preiß nürnberger nachrichten nürnberg

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle 

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

Birgit wieland süddeutsche zeitung München

tarIFausschuss

tarIFKoMMIssIon

ulrich Bensel süddeutsche zeitung München

hannes Mäckel [bis 31.12.2014 ] augsburger allgemeine augsburg

werner Müller [ab 1.1.2015] augsburger allgemeine augsburg

wolfgang Preiß nürnberger nachrichten nürnberg

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

Birgit wieland süddeutsche zeitung München

onlIne-ausschuss

Vorsitzender 
ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

cornelius Baier [bis 31.12.2014] Münchner Merkur / tz München

Klaus Dünisch Fränkischer tag Bamberg

sonja ettengruber straubinger tagblatt straubing

till Fischer nordbayerischer Kurier Bayreuth

walter hörmann Frankenpost hof

andreas Kaiser [bis 31.8.2014] nordbayerischer Kurier Bayreuth

andreas Koschinsky [bis 17.3.2014] Münchner Merkur München

lutz Kuppinger abendzeitung München

Markus niessner  allgäuer zeitung Kempten

christian rothmund [seit 07.4.2014] nürnberger nachrichten nürnberg

andreas schmutterer / Martin hoffmann augsburger allgemeine augsburg

robert slowinski [bis 25.7.2014] Mittelbayerische zeitung regensburg

Peter tischler  Main-Post würzburg

viola vogelsang-reichl Der neue tag weiden

alexandra wildner [seit 15.10.2014] Mittelbayerische zeitung regensburg

werner wittmann [bis 7.4.2014] nürnberger nachrichten nürnberg

Die folgende zusammenstellung gibt einen kompri-
mierten Überblick über die termine und tagesordnun-
gen aller Gremiensitzungen des vBzv im Berichtszeit-
raum. 

vorstanD

Sitzung am 7. April 2014 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ vorbereitung der Jahrestagung – sachstand
 ■ Mindestlohn für zusteller – sachstand 
 ■ tarifverhandlungen – sachstand
 ■ Fußballberichterstattung – aktivitäten DFB und BFv
 ■ verschiedenes

Sitzung am 4. Juni in Rosenheim
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ vorbereitung der Jahrestagung 
 ■ änderung der Geschäftsordnung für den Geschäfts-
führer [Beschluss] – anlage

 ■ ernennung des Geschäftsführers zum hauptge-
schäftsführer [Beschluss]

 ■ Mindestlohn für zusteller – sachstand 
 ■ tarifabschlüsse – sachstand
 ■ verschiedenes

Sitzung am 15. Oktober 2014 in München
 ■ Fußballberichterstattung – Pressefreiheit versus 
lizensierung 
Gäste: Dr. rainer Koch, Präsident und Jürgen Igel-
spacher, Geschäftsführer Bayerischer Fußballver-
band [BFv e.v.] 

 ■ nachlese der vBzv-Jahrestagung 

 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ Medienhospitationen für teilnehmer des lehrgangs 
für verwaltungsführung der Bayerischen staats-
kanzlei 

 ■ Benennung von Delegierten beim BDzv 
 ■ neues aus den ausschüssen 
 ■ verschiedenes

Sitzung am 10. Dezember 2014 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ Dokumentationspflichten beim Mindestlohn – 
 sachstand  

 ■ etatabgleich 2014 / ausblick 2015
 ■ sitzungstermine 2015  
 ■ verschiedenes

Sitzung am 25. Februar 2015 in München
 ■ Medienpädagogische aktivitäten der bayerischen 
zeitungsverleger – Präsentation für Georg eisen-
reich, staatssekretär im Ministerium für Bildung 
und Kultus, wissenschaft und Kunst

 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ Fußballberichterstattung: Fortsetzung der Ge-
spräche mit dem Bayerischen Fußball verband – 
 sachstand

 ■ regionale werbung nationaler tv-anbieter – 
 sachstand

 ■ verschiedenes

IV.

 sitzungen & termine
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anzeIGenausschuss 

Sitzung am 14. Mai 2014 in München
 ■ Initiative Markt- und sozialforschung: wo verlage 
von ihr profitieren

 ■ Marktforschung im verlag: Beispiel Mediengruppe 
oberfranken

 ■ regio-app: app-lösung für regionale angebote von 
anzeigenkunden

 ■ vermarktung von e-Paper-Beilagen bei der augsbur-
ger allgemeinen

 ■ valentinsaktion bei den nürnberger nachrichten
 ■ energiesparverordnung [enev]: Fragen zur umsetzung
 ■ neue eu-tabakrichtlinie: auswirkungen auf wer-
bung für e-zigaretten?

an der sitzung nahmen als Gäste heinz alt, Geschäfts-
führer unipush Media, Daniel Förtsch und Prof. Dr. 
raimund wildner von der Initiative Markt- und sozial-
forschung sowie Markus Potzel, Marktforscher bei der 
Mediengruppe oberfranken, teil.

Anzeigenleitertagung am 14. Oktober 2014  
in Regensburg

 ■ Der Digitale wandel und auswirkungen auf die Me-
diaplanung

 ■ angezählt und aufgestanden – Die neue abendzei-
tung

 ■ umsatzpotenziale besser ausschöpfen – crM-ba-
sierte Industrialisierung des anzeigenverkaufs

 ■ verkauf ohne verkäufer – erfolgreiche Methoden 
für cross- und upselling im Kundencenter

 ■ vermarktung von e-Paper-Beilagen bei der augsbur-
ger allgemeinen

 ■ aus der arbeit der zMG:
 – optikerstudie
 – zielgruppenplanung für den verkauf
 – zMG-webinare: themenschwerpunkt crossmedia
 – zMG-Fachkampagne „slo-vertising: zeit zu wirken“
 – Media oPal
 – verbandsstatistik
 ■ werbeverbote
 ■ Mindestlohn
 ■ energieeinsparverordnung enev

unter den 32 tagungsteilnehmern befanden sich u.a. 
sebastian heyde, axel springer Media Impact; clau-
dia Mika, zMG zeitungs Marketing Gesellschaft; oliver 
roth, pilot München; in vertretung für Michel Bieler-
loop kam uwe schneider, südkurier Konstanz. 

vertrIeBsausschuss

Sitzung am 26. März 2014 in München
 ■ BDzv-aG Marktentwicklung

 – vermarktung digitaler Produkte
 ■ BDzv-aG vertriebsentwicklung

 – Digitale vermarktung
 – Preisbildung am digitalen Markt
 – Personalentwicklung im vertrieb
 – Direktverkauf
 ■ Direktvertrieb in eigenregie bei der zeitungsgruppe 
thüringen

 ■ eu-verbraucherrechte-richtlinie
 ■ Mindestlohn
 ■ BDzv-aG Brief / Post

 – vergaberecht
 – teilleistungsverträge DP aG
 – PIn / eBrief
 – tnt / postcon
 ■ aktuelle situation auf dem Briefmarkt – ein Überblick

als Gäste nahmen an der sitzung christian eggert, 
BDzv, harald Koch, verlagsgruppe hof-coburg-suhl, 
und stefan Felgenhauer, zeitungsgruppe thüringen, 
teil. Die sitzung wurde erstmals von holger seeger, 
Main-Post, als nachfolger von Günther nitsche, augs-
burger allgemeine, geleitet.

Vertriebsleitertagung am 25. November 2014  
in Rosenheim

 ■ neues aus der Medienpolitik
 – runder tisch Medienpolitik
 – Direktmarketing
 – verbraucherrechte-richtlinie
 – leistungsschutzrecht
 ■ Mindestlohn: gesetzliche vorgaben und umsetzung 
in der Praxis

 ■ zukunftsstrategien beim Mittelbayerischen verlag
 ■ launch der sz am wochenende
 ■ customer experience Monitor
 ■ BDzv-aG vertriebsentwicklung

 – tns Infratest-studie „zeitungsverlage im umbruch: 
strategien für wachstum“

 – einsatzplanung und Kommunikation mit den zustel-
lern und Mitarbeitern über ein zustellerportal

 – erfahrungsaustausch vertriebs-aGB
 ■ vertrieb 360 Grad – Der zertifizierte vertriebsma-
nager

 ■ Grosso – Gattungsmarketingkampagne im März 
2015

 ■ Direktverkauf in eigenregie bei der zeitungsgruppe 
thüringen

unter den rd. 30 tagungsteilnehmern befanden sich als 
Gäste wolfgang althapp, Presse schiessl Gmbh, chris-
tian eggert, BDzv, wolfgang ernd, stefan Felgehauer, 
zeitungsgruppe thüringen, cross-Media-consulting; 
walter haak und hans helfferich, szz Presse-Grosso.

onlIne-ausschuss

Sitzung am 30. April 2014 in Aschaffenburg
 ■ Bericht aus der BDzv-aG Digital

 – content Marketing
 – Programmatic Buying, real time advertising, echt-

zeitmarktplätze oMs
 – werbewirkungsnachweis digitaler Kampagnen
 – „Innovation“
 – werbemärkte
 ■ vG Media – sachstand
 ■ Mehrwertsteuersatz für digitale Produkte / Bundle-
angebote

 ■ Immobilienanzeigen / angaben zur energieeffizienz
 ■ wer macht was? – austausch

Sitzung am 18. September 2014 in Kempten
 ■ augmented reality: erfahrungen, chancen für die 
vermarktung

 ■ Bericht aus der BDzv-aG Digital
 – Projekt-Monitor: simply local, „repacking“ von 

Inhalten, Beilagen zu e-Paper
 – erwartungen und ansprüche an digitale werbeflä-

chen aus sicht einer agentur
 – Digitale werbemärkte – native advertising
 – Kundenreaktionen bei auslaufenden Bundle-verträ-

gen
 – einkaufsgemeinschaften für tablets
 ■ verschlagwortung – erfahrungsaustausch
 ■ Fußballberichterstattung: BFv-regionalpartner-
schaft/ live-ticker/ videoberichterstattung aus den 
amateurligen

 ■ neues aus der Medienpolitik
 ■ neue apps – wer macht was?
 ■ scribble life – erfahrungsaustausch

zu Gast bei dieser sitzung war timon von Bargen von 
appear2Media.

Sitzung am 4. Dezember 2014 in Nürnberg
 ■ simply local – lokaler Marktplatz im netz

 ■ tourismuszentrale nürnberg – zusammenarbeit mit 
verlagen

 ■ strategien für den handel – e-commerce als her-
ausforderung, aber auch als chance

 ■ lokaler.de
 ■ Fußballberichterstattung: Fortgang der Gespräche 
vBzv / BFv

 ■ Das neue wochenendmagazin der nürnberger 
nachrichten „samson“

http://www.Lokaler.de
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Über seine eigene verbandstätigkeit hinaus engagiert 
sich der vBzv auch in verschiedenen Gremien des Bun-
desverbands Deutscher zeitungsverleger BDzv:

erweItertes PräsIDIuM

Im erweiterten Präsidium des BDzv treten das fünfköpfi-
ge Präsidium des BDzv und die vorsitzenden der im BDzv 
zusammengeschlossenen elf landesverbände1 zusam-
men. unser verband wurde in diesem Gremium durch 
den ersten vorsitzenden, Andreas Scherer und / oder 
durch den zweiten vorsitzenden Dr. Laurent Fischer ver-
treten. Darüber hinaus nimmt der hauptgeschäftsführer 
des vBzv [ohne stimmrecht] an den sitzungen teil. 

Im Berichtszeitraum besuchten die vertreter des vBzv 
folgende sitzungen:

Sitzung am 22. Mai 2014 in Berlin
 ■ sozialpolitik

 – tarifvertrag für redakteure
 ■ Mindestlohn
 ■ Medienpolitik
 ■ verbandsentwicklung 
 ■ wahlen, Benennungen und entsendungen
 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG]
 ■ verschiedenes

Sitzung am 11. September 2014 in Aachen
 ■ BDzv-haushalt

 – hochrechnung 2014
 – Planung haushalt 2015

 ■ zMG – zeitungs Marketing Gesellschaft
 – Grundetat für Gattungsmarketing 2015
 ■ sozialpolitik
 ■ aBzv – haftung reprographie-Mittel
 ■ Medienpolitik
 ■ verschiedenes

Sitzung am 27. November 2014 in Berlin
 ■ sozialpolitik
 ■ Mindestlohn
 ■ Medienpolitik
 ■ aBzv-Finanzierung
 ■ Internationale verbände [enPa / wan-IFra]
 ■ erstattung von leistungen aus dem solidaritäts-
fonds für streikaufwendungen

 ■ verbandsentwicklung: aktueller sachstand
 ■ sonstiges

DeleGIertenversaMMlunG

Die Delegiertenversammlung hat beim BDzv, dessen 
unmittelbare Mitglieder nicht die verlage, sondern die 
von ihnen gebildeten landesverbände sind, die Funk-
tion der Mitgliederversammlung inne. Die Delegierten 
des vBzv werden durch dessen vorstand benannt. 

Im Berichtszeitraum gehörten der Delegiertenver-
sammlung außer dem ersten vorsitzenden und dem 
zweiten vorsitzenden des vBzv, 

Andreas Scherer
augsburger allgemeine, augsburg

1  verband südwestdeutscher zeitungsverleger e.v.
verband Bayerischer zeitungsverleger e.v.
verband der zeitungsverlage Berlin und ostdeutschland e.v.
zeitungsverlegerverband Bremen e.v.
zeitungsverlegerverband hamburg e.v.
verband hessischer zeitungsverleger e.v.

verband nordwestdeutscher zeitungsverlage e.v
zeitungsverleger-verband nordrhein-westfalen e. v.
verband der zeitungsverleger in rheinl.-Pfalz u. saarl. e.v.
verband sächsischer zeitungsverleger e.v.
verband der zeitungsverlage norddeutschland e.v.

IV.

Mitwirkung im BDzv 

und
Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

folgende Personen an:

Prof. Dr. Martin Balle 
straubinger tagblatt, straubing

Oliver Döser 
oberbayerisches volksblatt, rosenheim

Dr. Detlef Haaks 
süddeutsche zeitung, München 

Guido Mehl 
Fränkische landeszeitung, ansbach

Viola Vogelsang-Reichl
Der neue tag, weiden

Die Delegierten des vBzv vertraten ihren landesver-
band und dessen Mitglieder im Berichtszeitraum bei 
drei sitzungen in Berlin:

Sitzung am 22. Mai 2014 in Berlin
 ■ Jahresabschluss 2013 des BDzv
 ■ wahlen, Benennungen und entsendungen
 ■ sozialpolitik 

 – tarifvertrag für redakteure
 – aktualisierung der Geschäftsordnung des 

 solidaritätsfonds
 ■ Mindestlohn
 ■ Medienpolitik
 ■ verbandsentwicklung
 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG]
 ■ verschiedenes

 – terminplanung Gremiensitzungen 2015
 – verabschiedung Dr. wolfgang Maaß

Sitzung am 29. September 2014 in Berlin
 ■ Medienpolitik
 ■ BDzv-haushalt

 – hochrechnung 2014
 – Planung haushalt 2015
 ■ zMG – zeitungs Marketing Gesellschaft

 – Grundetat für Gattungsmarketing 2015
 ■ Digitale Marktentwicklungen 
 ■ sozialpolitik
 ■ verschiedenes

FInanzBeIrat

Im Finanzbeirat des BDzv, der für die vorberatung des 
BDzv-etats zuständig ist, arbeiteten im Berichtszeit-
raum für den vBzv walter schweinsberg, Bamberg, 
und toni schnell, nürnberg, mit. zudem entsendet der 
vBzv Guido Mehl, ansbach, als rechnungsprüfer.

Die sitzung des Finanzbeirats am 15. Juli 2014 in Berlin 
hatte folgende tagesordnung:

 ■ haushaltshochrechnung 2014
 ■ etatentwurf 2015

BDzv-anzeIGenausschuss 

Im anzeigenausschuss des BDzv engagieren sich fol-
gende vertreter bayerischer verlage:

Herbert Dachs – Vorsitz 
augsburger allgemeine, augsburg 

Klaus Huber 
straubinger tagblatt, straubing

Rainer Lindner [bis 15.2.2015]
Der neue tag, weiden

Walter Schmidt 
nürnberger nachrichten, nürnberg

als hauptgeschäftsführer des landesverbands:
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle, München

BDzv-vertrIeBsausschuss

Durch folgende Personen war der vBzv im Berichts-
zeitraum im vertriebsausschuss des BDzv vertreten:

Mario Lauer – Vorsitz
süddeutsche zeitung, München

Florian Liebl
straubinger tagblatt / landshuter zeitung, straubing

Holger Seeger 
Main-Post, würzburg
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als hauptgeschäftsführer des landesverbands:

Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle, München

BDzv sozIalPolItIscher ausschuss

Dem sozialpolitischen ausschuss gehörten im Berichts-
zeitraum folgende vertreter aus Bayern an:

Ulrich Bensel
süddeutsche zeitung, München

Andrea Kaskir
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Hannes Mäckel [bis 31.12.2014]
augsburger allgemeine, augsburg

Werner Müller [ab 1.1.2015]
augsburger allgemeine, augsburg

Für die vBzv-Geschäftsstelle nahmen ohne stimm-
recht Dr. Markus Rick bzw. Harald Schyrbock teil.

BDzv-arBeItsGruPPe eleKtronIsch 
 PuBlIzIeren / MultIMeDIa / DIGItal

auch die aG Multimedia / Digital des BDzv wies im Be-
richtszeitraum drei bayerische vertreter auf: 

Edgar Benkler
augsburger allgemeine, augsburg

Till Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle

BDzv-arBeItsGruPPe 
 JournalIstenausBIlDunG

Den vBzv vertritt dessen hauptgeschäftsführer  
Dr. Markus Rick.

BDzv-arBeItsGruPPe PaPIer

Die arbeitsgruppe Papier zählte im Berichtszeitraum 
zwei bayerische vertreter:

Michael Bendel
nürnberger nachrichten, nürnberg

Uwe Günther [bis 4.6.2014]
Münchner Merkur / tz, München

BDzv-arBeItsGruPPe recht

Für aG recht des BDzv nahmen aus Bayern teil:

Dr. Hans-Peter Anlauf
augsburger allgemeine, augsburg

Dr. Harald Brenner
Münchner Merkur / tz, München

Sabrina Gaiser
süddeutsche zeitung, München

Andreas Gericke
süddeutsche zeitung, München

Jan-Peter Gühlk
Bayerische staatszeitung, München

Rafaela Heidemann
süddeutscher verlag, München 

Michael Maier
süddeutsche zeitung, München

Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle

Hella Schmitt
süddeutsche zeitung, München

Harald Schyrbock
vBzv-Geschäftsstelle

Malte Wagner
süddeutscher verlag, München

Sandra Will
Fränkischer tag, Bamberg

BDzv-arBeItsGruPPe steuern

vier bayerische vertreter bereichern mit ihrem sach-
verstand die aG steuern im BDzv:

Dr. Harald Brenner
Münchner Merkur / tz, München

Stefan Hartling
augsburger allgemeine, augsburg

Christan Mehnert
süddeutsche zeitung, München 

Robert Schmidtlein
Mediengruppe oberfranken, Bamberg

Adelheid Wuhler
augsburger allgemeine, augsburg 

BDzv-MeDIenPolItIscher arBeItsKreIs

Im medienpolitischen arbeitskreis des BDzv war der 
hauptgeschäftsführer des vBzv tätig.
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auch außerhalb der zeitungsverlegerverbände ist der 
vBzv in zahlreichen organisationen vertreten:

aKaDeMIe Der BaYerIschen Presse

Verwaltungsrat 
Andreas Scherer [sprecher]
augsburger allgemeine, augsburg

Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Daniel Schöningh
Münchner Merkur / tz, München 

VorstanD
Dr. Markus Rick
vBzv-hauptgeschäftsführer

aKaDeMIe FÜr PolItIsche BIlDunG, tutzInG

BeIrat
Prof. Dr. Martin Balle
straubinger tagblatt, straubing

BaYerIsche lanDeszentrale FÜr  
neue MeDIen, BlM

MeDIenrat
Dr. Markus Rick
vBzv-hauptgeschäftsführer

BaYerIscher runDFunK

runDfunKrat
Andreas Scherer
augsburger allgemeine, augsburg 

Deutsche JournalIsten schule, DJs

VorstanD
Dr. Johannes Friedmann
süddeutsche zeitung, München

Deutsche PresseaGentur, DPa

aufsIchtsrat, schrIftführer
David Brandstätter
Main-Post, würzburg

aufsIchtsrat, stellVertretenDer 
 VorsItZenDer
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

aufsIchtsrat
Daniel Schöningh
Münchner zeitungsverlag / tz, München

Deutscher presserat
Ulrich Eymann
Main-echo, aschaffenburg

IV.

Mitwirkung  
in weiteren organisationen

FIDuzIarIsche stIFtunG  
„FreIheIt Der  Presse“

stIftungsrat
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

hIlFsvereIn Der Deutschen Presse

VorstanD
Peter Esser
Mittelbayerischer verlag, regensburg

Ivw InForMatIonsGeMeInschaFt  
zur  FeststellunG Der verBreItunG  
von  werBeträGern

Verwaltungsrat
Mario Lauer
süddeutsche zeitung, München

InDustrIe- unD hanDelsKaMMer  
FÜr MÜnchen unD oBerBaYern

arBeItsKreIs MeDIen
Dr. Markus Rick 
vBzv-hauptgeschäftsführer

vereInIGunG Der BaYerIschen wIrtschaFt, 
vBw

hauptgeschäftsführerKonferenZ
Dr. Markus Rick 
vBzv-hauptgeschäftsführer

ausschuss MeDIenwIrtschaft
Dr. Markus Rick 
vBzv-hauptgeschäftsführer

ausschuss rechtspolItIK
Harald Schyrbock
Justiziar

ausschuss soZIalpolItIK
Harald Schyrbock
Justiziar

arBeItsKreIs arBeItsrecht
Harald Schyrbock
Justiziar

BIlDungsausschuss
Anke Staller 
aus- und Fortbildungsreferentin

versorGunGswerK Der Presse

VorsItZenDer Des Verwaltungsrats 
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

Verwaltungsrat
Peter Esser [stellv. Mitglied]
Mittelbayerische zeitung, regensburg

BeIrat Des Verwaltungsrates
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

Dr. Laurent Fischer [vorsitzender]
nordbayerischer Kurier, Bayreuth

fInanZKoMMIssIon
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

rentenKoMMIssIon
Peter Esser
Mittelbayerische zeitung, regensburg

wächterPreIs Der taGesPresse

Jury
Dr. Laurent Fischer

zMG zeItunGs MarKetInG GesellschaFt

aufsIchtsrat
Herbert Dachs
augsburger allgemeine, augsburg

Martin Wunnike
Mittelbayerische zeitung, regensburg



84

IMpressuM

herausgeber  verband Bayerischer zeitungsverleger e. v. 

Friedrichstraße 22 | 80801 München

verantwortlich Dr. Markus rick

Gestaltung & satz  Daniela Kreisl  

Medienzentrum augsburg Gmbh  

curt-Frenzel-straße 2 | 86167 augsburg 

Druck & versand  logistic-Mail-Factory Gmbh 

affinger straße 7 | 86167 augsburg

Bildnachweis  titel © vivian seefeld/fotolia.com, © oleksiy Mark/fotolia.com, © frank peters/fotolia.com, © tpx/fotolia.com,  

© pixelprohD/fotolia.com, © vector_master/fotolia.com, © spinetta/fotolia.com 

seite 17 littlestocker/fotolia.com, seite 30 DeshacaM/fotolia.com, seite 34 fotogestoeber/fotolia.com,   

seite 37 mitrijar/fotolia.com, seite 39 matimix/fotolia.com, seite 44 | 45 Bayerischer Printmedienpreis,  

seite 47 Medientage München, seite 48 Marcus Barnstorf, seite 49 | 50 | 51 oberbayerisches volksblatt,  

seite 60 Jens/fotolia.com

http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com
http://www.fotolia.com



	Titelseite
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort 
	I. Branchensituation
	Zahlen & Daten 
	Anzeigen
	Vertrieb
	Online & Mobile 

	II. Der VBZV als Vertreter der Brancheninteressen
	E-Publishing
	Runder Tisch Medienpolitik 
	Regionale Werbung  nationaler TV-Anbieter
	Leistungsschutzrecht
	Kartellrechtsverfahren  gegen Google 
	Abovertrieb
	Fußballberichterstattung
	Junge Leser
	Bayerischer Printmedienpreis 2014 
	Medientage München 2015
	Planungsseminar „Einfach Zeitung!”
	VBZV Jahrestagung in Rosenheim

	III. Der VBZV als Tarifpartner 
	Tarifsituation & Tarifverträge 
	Mindestlohn
	Aus- und Weiterbildung  

	IV. Der VBZV und seine Organisation
	Mitglieder
	Geschäftsstelle
	Gremien
	Sitzungen & Termine
	Mitwirkung im BDZV 
	Mitwirkung in weiteren Organisationen

	Impressum
	Rückseite

